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BMPA/136/2013 

I. Vorlage  
 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status Ergebnis 
Stadtrat 18.12.2013 öffentlich - 

Beschluss 
 

 
 

Änderung der Besetzung des Ausschusses für Jugendhilfe und Jugendangelegenheiten 

 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
 

 
 

Anlagen:  
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Auf Antrag des Diakonischen Werkes Fürth e.V. wird folgendes stimmberechtigtes 
Vertretungsmitglied (als Vertretung von Frau Dürr) neu aufgenommen: 
 
 

Vertretung stimmberechtigtes Mitglied 
– alt - : 

Vertretung stimmberechtigtes Mitglied 
– neu - : 

 
D i a k o n  S c h m i d t ,  W e r n e r  

 
B i s c h o f f ,  M i c h a e l  

 
 
 
 
Sachverhalt: 
 
Mit Schreiben vom 18.11.2013 wurde vom Diakonischen Werk Fürth e.V. beantragt, als neuen 
Stellvertreter für das stimmberechtigte Mitglied Ulla Dürr, Herrn Michael Bischoff, in den 
Ausschuss für Jugendhilfe und Jugendangelegenheiten aufzunehmen.  
 
Finanzierung: 
 
 
Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

 X nein  ja Gesamtkosten       € X nein  ja       € 

Veranschlagung im Haushalt  

  nein  ja Hst.       Budget-Nr.       im  Vwhh  Vmhh 
wenn nein, Deckungsvorschlag:  

 
 

Ö  2
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Beteiligungen  
 
 
II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
III. Beschluss zurück an Bürgermeister- und Presseamt 
 
 
Fürth, 02.12.2013 
 
 
 
 
   __________________________ 
 

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten 

Bürgermeister- und Presseamt 
Herr Uwe Bauer 

Telefon: 
(0911) 974-1090 
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BMPA/137/2013 

I. Vorlage  
 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status Ergebnis 
Stadtrat 18.12.2013 öffentlich - 

Beschluss 
 

 
 

Änderung der Besetzung des Beirates für Sozialhilfe, Sozial- und 
Seniorenangelegenheiten 

 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
 

 
 

Anlagen:  
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Auf Antrag des Diakonischen Werkes Fürth e.V. wird folgendes beratendes Vertretungsmitglied 
(als Vertretung von Frau Dürr) neu aufgenommen: 
 
 

Vertretung beratendes Mitglied – alt - : Vertretung beratendes Mitglied – neu - :
 

D i a k o n  S c h m i d t ,  W e r n e r  
 

B i s c h o f f ,  M i c h a e l  
 
 
 
 
Sachverhalt: 
 
Mit Schreiben vom 18.11.2013 wurde vom Diakonischen Werk Fürth e.V. beantragt, als neuen 
Stellvertreter für das beratende Mitglied Ulla Dürr, Herrn Michael Bischoff, in den Beirat für 
Sozialhilfe, Sozial- und Seniorenangelegenheiten aufzunehmen.  
 
 
Finanzierung: 
 
 
Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

 X nein  ja Gesamtkosten       € X nein  ja       € 

Veranschlagung im Haushalt  

  nein  ja Hst.       Budget-Nr.       im  Vwhh  Vmhh 
wenn nein, Deckungsvorschlag:  

 
 

Ö  3
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Beteiligungen  
 
 
II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
III. Beschluss zurück an Bürgermeister- und Presseamt 
 
 
Fürth, 03.12.2013 
 
 
 
 
   __________________________ 
 

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten 

Bürgermeister- und Presseamt 
Herr Uwe Bauer 

Telefon: 
(0911) 974-1090 
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OA/077/2013 

I. Vorlage  
 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status Ergebnis 
Finanz- und Verwaltungsausschuss 18.12.2013 öffentlich - 

Vorberatung 
 

Stadtrat 18.12.2013 öffentlich - 
Beschluss 

 

 
 
Neuerlass der Verordnung zum Schutz der Öffentlichkeit vor Gefahren durch Hunde 
(Hundehaltungsverordnung - HVO); Ausweitung der Anleinpflicht auf den gesamten 
Altstadtbereich 
 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
 

 
 

Anlagen:  
 

 Verordnung zum Schutz der Öffentlichkeit vor Gefahren durch Hunde 
(Hundehaltungsverordnung– HVO) – Verordnungsentwurf (Anlage 1) 

 
 Verordnung zum Schutz der Öffentlichkeit vor Gefahren durch Hunde 

(Hundehaltungsverordnung – HVO) vom 21. Februar 1994, zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 13. April 2005 (Anlage 2) 

 
 Synopse zu den Änderungen (Anlage 3) 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Finanz- und Verwaltungsausschuss berät / der Stadtrat beschließt den Erlass der als  
Anlage 1 beigefügten Verordnung.  
 

 
Sachverhalt: 
 
1   Überblick 
 
Die am 21.02.1994 erlassene und am 04.03.1994 im Amtsblatt veröffentlichte Verordnung zum 
Schutz der Öffentlichkeit vor Gefahren durch Hunde (Hundehaltungsverordnung) tritt am 
05.03.2014 außer Kraft.  
 
Grundsätzlich hat sich diese Verordnung bewährt. Nach Auffassung der Verwaltung kann diese 
in modifizierter Fassung neu erlassen werden. Die Anleinpflicht für große Hunde soll auf den 
von Rednitz, Pegnitz und der Bahntrasse der Deutschen Bahn AG umschlossenen 

Ö  4
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Altstadtbereich ausgedehnt werden. Für Kampfhunde soll eine ausnahmslose die Leinenpflicht 
angeordnet werden. 
 
2   Rechtslage 
 
Rechtsgrundlage für den Verordnungserlass ist Art. 18 Abs. 1 des Gesetzes über das 
Landesstrafrecht und das Verordnungsrecht auf dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung (LStVG). Demnach kann das freie Umherlaufen von Kampfhunden und großen 
Hunden in öffentlichen Anlagen und auf öffentlichen Wegen, Straßen oder Plätzen 
eingeschränkt werden. Hierbei ist dem Bewegungsbedürfnis der Hunde ausreichend Rechnung 
zu tragen. Als „große Hunde“ im Sinne dieser Regelung gelten Hunde ab einer Schulterhöhe 
von 50 cm sowie erwachsene Hunde der Rassen Schäferhund, Boxer, Dobermann, Rottweiler 
und Deutsche Dogge (Nr. 18.1 der Vollzugsbekanntmachung zum LStVG). Bei Kampfhunden 
kommt es auf die Schulterhöhe von 50 cm nicht an. 
 
Die Anordnung einer Anleinpflicht auch für Hunde unter 50 cm Schulterhöhe, die nicht als 
Kampfhunde gelten, bzw. ausnahmslos für das gesamte Stadtgebiet ist damit rechtlich nicht 
möglich. 
 
Demgegenüber ist es bei Kampfhunden möglich, einen stadtweiten Anleinzwang festzulegen. 
Bei der Haltung eines Kampfhundes ist kein schützenswertes Interesse des Halters 
anzuerkennen, diesen in der Öffentlichkeit nicht angeleint ausführen zu können.  
 
Eine weitergehende Regelung ist nach Art. 23 und 24 Abs. 1 Nr. 1 GO im Bereich der 
städtischen Grünanlagen zulässig. Hiervon wurde mit Erlass der Grünanlagensatzung vom 
06.08.2004 Gebrauch gemacht (siehe unten Nr. 3.2). 
 
Mit Bußgeld bewehrte Verordnungen, wie vorliegend, sind in ihrer Geltungsdauer auf höchstens 
20 Jahre zu beschränken (siehe Anlagen 1 und 2, dort jeweils § 5 Abs. 2). Eine längere 
Geltungsdauer ist wegen des entsprechenden Verbots des Art. 50 Abs. 2 Satz 1 LStVG nicht 
zulässig.  
 
 
3   Derzeitige Regelungen der Stadt Fürth 
 
Hunde dürfen im Stadtgebiet grundsätzlich frei laufen. Nur in bestimmten Bereichen gilt ein 
Leinenzwang. Dabei kommt es darauf an, um welche Art von Fläche es sich handelt. 
 
 
3.1   Hundehaltungsverordnung der Stadt Fürth vom 21.02.1994 
        (Rechtsgrundlage: Art. 18 Abs. 1 LStVG) 
 

 Anleinpflicht für Kampfhunde und große Hunde  
 

o in ausgewiesenen Fußgängerzonen,  
o in verkehrsberuhigten Bereichen sowie  
o auf öffentlichen Straßen und Wegen innerhalb städtischer Grünanlagen 

 
 Leine reißfest und höchstens 120 cm lang 

 
 Kampfhunde und große Hunde sind von Kinderspielplätzen und deren näherem Umgriff 

fernzuhalten 
 

 Ausnahmeregelung für Blindenführhunde, Diensthunde, Herdenhunde, Rettungshunde, 
Bewachungshunde 
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3.2   Grünanlagensatzung der Stadt Fürth vom 06.08.2004 
        (Rechtsgrundlage: Art. 23, 24 GO) 
 

 Alle Hunde sind in allen städtischen Grünanlagen stets angeleint zu führen. 
 

 Leine reißfest und bei Kampfhunden und großen Hunden höchstens 120 cm lang 
 

 Ausnahmen durch Beschilderungen vor Ort 
 

 Es ist untersagt, Hunde auf Kinderspielplätzen, Jugendspielbereichen, ausgewiesenen 
Bolzplätzen, Liegewiesen, Grillplätzen, auf Pflanzflächen und Vorbehaltsflächen für 
Ökologie mitzuführen oder frei laufen sowie in Wasser- und Brunnenanlagen baden zu 
lassen. Dies gilt auch für das unmittelbare Umfeld der genannten Bereiche. 

 
 
 
4    Regelungen der bayerischen Städte im Vergleich 
 
Die Festlegungen der bayerischen Städte sind in Bezug auf die Ermächtigungsgrundlage des 
Art. 18 Abs. 1 LStVG recht unterschiedlich (siehe Tabelle 1). 
 
Tabelle 1:  
 
Regelungen bayerischer Städte zur Anleinpflicht nach Art. 18 Abs. 1 LStVG 
 

Anleinpflicht für ... Stadt 
Kampfhunde große Hunde 

München ausnahmslos im gesamten 
Stadtgebiet 

im Innenstadtbereich 

Nürnberg ausnahmslos im gesamten 
Stadtgebiet 

in ausgewiesenen Fußgängerzonen, 
in verkehrsberuhigten Bereichen, auf 
beschränkt-öffentlichen Wegen in 
Grünanlagen sowie „Beim 
Tiergärtnertor“ und im Bereich der 
Königstorpassage. Ausweisung 
spezieller sogenannter 
Hundeauslaufzonen. 

Augsburg ausnahmslos im gesamten 
Stadtgebiet 

(keine Regelung) 

Regensburg im Innenstadtbereich sowie in allen 
öffentlichen Anlagen 

im Innenstadtbereich sowie in allen 
öffentlichen Anlagen 

Würzburg ausnahmslos im gesamten 
Stadtgebiet 

innerhalb der geschlossenen 
Ortslage; Ausweisung von sechs 
speziellen Freilaufflächen 

Ingolstadt im Innenstadtbereich sowie in allen 
öffentlichen Anlagen 

im Innenstadtbereich sowie in allen 
öffentlichen Anlagen 

Erlangen im Innenstadtbereich sowie in allen 
öffentlichen Anlagen 

im Innenstadtbereich sowie in allen 
öffentlichen Anlagen 

Fürth in ausgewiesenen Fußgängerzonen, 
in verkehrsberuhigten Bereichen 
sowie auf öffentlichen Straßen und 
Wegen innerhalb städtischer 
Grünanlagen 

in ausgewiesenen Fußgängerzonen, 
in verkehrsberuhigten Bereichen 
sowie auf öffentlichen Straßen und 
Wegen innerhalb städtischer 
Grünanlagen 

Bamberg ausnahmslos im gesamten 
Stadtgebiet 

(keine Regelung) 
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Zirndorf (keine Regelung) (keine Regelung) 
 
In den oben genannten Städten existieren zudem Grünanlagensatzungen, welche die 
Leinenpflicht für alle Hunde in städtischen Anlagen regeln. 
 
 
 
5    Begründung für die Neuregelungen der Hundehaltungsverordnung 
 
Immer wieder beschweren sich Bürgerinnen und Bürger bei der Verwaltung über Konflikte mit 
nicht angeleinten Hunden. Sei es, dass sie ein subjektives Unbehagen verspüren, wenn große, 
scheinbar herrenlose Hunde auf sie oder kleine Kinder zulaufen oder dass ein Hundebesitzer 
berichtet, sein Tier sei von einem freilaufenden Hund angefallen worden (vgl. hierzu auch die 
Anfrage der CSU-Fraktion, die am 20.03.2013 im Finanz- und Verwaltungsausschuss behandelt 
wurde). In vergleichsweise stark frequentierten Gebieten, wie in der Altstadt, besteht 
naturgemäß ein weitaus höheres Konfliktpotential als im übrigen Stadtgebiet.  
 
In Fürth waren auch in den letzten Jahren wegen Beißvorfällen mit Personenschäden 
sicherheitsrechtliche Anordnungen nach Art. 18 Abs. 2 LStVG gegenüber Hundehaltern 
veranlasst. Hierbei wurden im Einzelfall der Leinenzwang, die Maulkorbpflicht oder eine 
Haltungsuntersagung angeordnet.  
 
Allein im ersten Halbjahr 2013 wurden mehr solcher Anordnungen getroffen, als im gesamten 
Jahr zuvor (siehe Tabelle 2). Gleichwohl bewegen sich derartige Vorfälle auf einem relativ 
niedrigen Niveau, wenngleich diese für die jeweiligen Betroffenen natürlich traumatische Folgen 
haben können. In weniger gravierenden Fällen konnte es bei sicherheitsrechtlichen 
Ermahnungen bleiben.  
 
Die Anleinpflicht wird entsprechend den Regelungen der Städte München, Regensburg, 
Ingolstadt und Erlangen auf den gesamten Altstadtbereich ausgeweitet.  
 
Für Kampfhunde wird eine ausnahmslose Anleinpflicht für das gesamte Stadtgebiet 
angeordnet. Dies entspricht dem Vorgehen der Städte München, Nürnberg, Augsburg, 
Würzburg und Bamberg. 
 
So sind künftig die Interessen von Bürgerinnen und Bürgern ohne Hund sowie von 
Hundehalterinnen und Hundehaltern besser zu vereinbaren. 
 
Die Anordnung der Leinenpflicht am Schießanger und dem Herbert-Erhardt-Sportfeld soll dem 
Umstand Rechnung tragen, dass hier aufgrund der neu geschaffenen Freizeitanlagen (nicht 
eingefriedeter Mehrgenerationenspielplatz, Skateboard-Anlage) mit einem erhöhten 
Konfliktpotential Mensch-Hund aufgrund einer Vielzahl Passanten, spielender Kinder und 
Jugendlicher zu rechnen ist. 
 
Im Alltag ist es oft nicht ersichtlich, in welchen Bereichen die Leinenpflicht gilt und in welchen 
nicht. Die Festlegung eines abgegrenzten Gebietes schafft hier mehr Klarheit und Transparenz 
(Merkregel: „Die Leinenpflicht gilt auf Kinderspielplätzen und deren näherem Umgriff, auf 
öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen innerhalb städtischer Grünanlagen, in ausgewiesenen 
Fußgängerzonen, in verkehrsberuhigten Bereichen sowie in dem Stadtgebiet zwischen den 
Flüssen Rednitz und Pegnitz (bis in Höhe Karlssteg)  und nördlich der Bahnlinie“. 
 
Dem Bewegungsbedürfnis der betroffenen Hunde wird nach wie vor Rechnung getragen, weil 
im übrigen Stadtgebiet  ausreichend Freilaufbereiche verbleiben. 
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Tabelle 2:  
 
Sicherheitsrechtliche Anordnungen der Stadt Fürth nach Art. 18 LStVG (Leinenzwang, 
Maulkorbpflicht, Haltungsuntersagung) 
 
Jahr 2011 2012 1. Halbjahr 

2013 
Anzahl 4 3 4 
 
Ausdrücklich darf darauf hingewiesen werden, dass die Zahl der steuerrechtlich gemeldeten 
Hunde seit Erlass der Hundehaltungsverordnung im Jahr 1994 um 50% gestiegen ist (siehe 
Tabelle 3).  Mehr Hunde führen erfahrungsgemäß auch zu häufigeren Konflikten Hund-Mensch 
oder Hund-Hund.  
 
 
Tabelle 3: 
 
Steuerrechtlich gemeldete Hunde im Stadtgebiet Fürth 
 

Jahr 1993 2003 
2013  
(November)

Absolut 2.622 3.279 3.945 

Relativ 100% 125% 150% 
 
 
Das Modell „Würzburg“ (Stadtweite Anleinpflicht samt Schaffung mehrerer Freilaufzonen) ist 
aus verschiedenen Gründen in Fürth nicht umsetzbar. Zum einen stehen hierzu keine bzw. 
nicht ausreichend geeignete stadteigene Flächen zur Verfügung. Zum anderen würde solch ein 
Vorgehen neue Konflikte schaffen, die derzeit nicht bestehen, z. B. Parkplatzproblematik, 
Kotbelastung sowie vermehrte Vorfälle Hund-Mensch bzw. Hund-Hund im Umgriff dieser 
Flächen. 
 
Das bisherige Überwachungskonzept hat sich bewährt und soll beibehalten werden (siehe 
hierzu: Sachvortrag Ref. III zur Anfrage der CSU im Finanz- und Verwaltungsausschuss am 
20.03.2013). 
 
Nach Auffassung der Verwaltung schützt eine fundierte Ausbildung von Hund und Halter zwar 
effektiver vor sicherheitsrechtlich relevanten Zwischenfällen als die Anordnung eines 
Leinenzwangs (z.B. Gebrauchshundeprüfung oder VDH-Hundeführerschein). Nach derzeitiger 
Rechtslage kann jedoch keine generelle Pflicht zur Absolvierung eines „Hundeführerscheins“ 
verordnet werden. Die Stadt Fürth fördert solch eine Ausbildung mit einer einmaligen 
Ermäßigung von 50 EUR bei der Hundesteuer. Dies entspricht den Prüfungskosten für den 
VDH-Hundeführerschein. Auf diese Möglichkeit sollte in der Stadtzeitung und in der 
Tagespresse verstärkt hingewiesen werden. 
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Finanzierung: 
 
Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

 X nein  ja Gesamtkosten       € X nein  ja       € 

Veranschlagung im Haushalt  

 X nein  ja Hst.       Budget-Nr.       im  Vwhh  Vmhh 
wenn nein, Deckungsvorschlag:  

 
 
Beteiligungen  
 
 
II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
III. Beschluss zurück an Amt für Umwelt, Ordnung und Verbraucherschutz 
 
 
Fürth, 04.12.2013 
 
 
 
 
   __________________________ 
 

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten 

Amt für Umwelt, Ordnung und 
Verbraucherschutz 
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                                  ENTWURF                                  Ortsrecht 

31-10 Hundehaltungsverordnung- HVO der Stadt Fürth 

 

 1 

Verordnung zum Schutz der Öffentlichkeit vor Gefahren durch Hunde 
(Hundehaltungsverordnung - HVO - ) vom ... 

(Amtsblatt Nr. ... vom ...) 

 

 

§ 1 Verbote 2 

§ 2 Begriffsdefinitionen 2 

§ 3 Ausnahmen 4 

§ 4 Ordnungswidrigkeiten 4 

§ 5 Inkrafttreten 5 

Ö  4
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                                  ENTWURF                                  Ortsrecht 

31-10 Hundehaltungsverordnung- HVO der Stadt Fürth 

 

 2 

Die Stadt Fürth erlässt auf Grund Art. 18 Abs. 1 des Gesetzes über das Landesstraf-
recht und das Verordnungsrecht auf dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung (Landesstraf- und Verordnungsgesetz -LStVG-, BayRS 2011-2-I), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 8. Juni 2013, folgende Verordnung: 

§ 1 Verbote 

(1) Wer Hunde in öffentlichen Anlagen oder auf öffentlichen Wegen, Straßen und Plät-
zen mit sich führt, hat dies so zu tun, dass andere nicht gefährdet, geschädigt und 
belästigt werden. 

(2) Zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder die öffentliche 
Reinlichkeit sind Kampfhunde und große Hunde stets an einer reißfesten Leine 
von höchstens 120 cm Länge zu führen. 

(3) Die Leinenpflicht des Absatz 2 gilt für große Hunde lediglich 

1.  in ausgewiesene Fußgängerzonen,  

2. in verkehrsberuhigten Bereichen,  

3. auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen innerhalb städtischer Grünanla-
gen im Sinne der Grünanlagensatzung vom 6. August 2004 sowie 

4. auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen innerhalb des von Rednitz, Peg-
nitz bis Karlsteg, Königstraße, Nürnberger Straße, Kirchenstraße, Gabelsber-
gerstraße und den Gleisen der Deutschen Bahn AG umschlossenen Altstadtbe-
reichs. Bei den genannten Begrenzungsstraßen sind beide Straßenseiten vom 
Geltungsbereich erfasst. Der Geltungsbereich ist aus dem beigefügten Lage-
plan (1:8.000) ersichtlich, der Bestandteil dieser Verordnung ist. 

(4) Die Person, die einen leinenpflichtigen Hund führt, muss jederzeit in der Lage sein, 
das Tier körperlich zu beherrschen. 

(5) Von Kinderspielplätzen und deren näherem Umgriff sind Kampfhunde und große 
Hunde fernzuhalten; auch ein Mitführen an der Leine in diesen Bereichen ist nicht 
gestattet. 

 

§ 2 Begriffsdefinitionen 

(1) Als Kampfhunde im Sinne des § 1 Abs. 2 und Abs. 3 gelten Hunde, die aufgrund 
rassespezifischer Merkmale, Zucht oder Ausbildung als gesteigert aggressiv und 
gefährlich gegenüber Menschen oder Tieren anzusehen sind. 

a) Bei den folgenden Rassen und Gruppen von Hunden sowie deren Kreuzungen 
untereinander oder mit anderen Hunden wird die Eigenschaft als Kampfhund 
stets vermutet: 

- Pitbull 
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 3 

- Bandog 

- American Staffordshire Terrier 

- Staffordshire Bullterrier 

- Tosa-Inu. 

b) Bei den folgenden Rassen von Hunden wird die Eigenschaft als Kampfhunde 
vermutet, solange nicht der zuständigen Behörde für die einzelnen Hunde nach-
gewiesen wird, dass diese keine gesteigerte Aggressivität und Gefährlichkeit ge-
genüber Menschen oder Tieren aufweisen: 

- Alano 

- American Bulldog 

- Bullmastiff 

- Bullterrier 

- Cane Corso 

- Dog Argentino 

- Dogue de Bordeaux 

- Fila Brasileiro 

- Mastiff 

- Mastin Espanol 

- Mastino Napoletano 

- Perro de Presa Canario (Dogo Canario) 

- Perro de Presa Mallorquin 

- Rottweiler. 
 
Dies gilt auch für die Kreuzungen dieser Rassen untereinander oder mit an-
deren als den von Buchstabe a) erfassten Hunden. 

c) Unabhängig hiervon kann sich die Eigenschaft eines Hundes als Kampfhund im 
Einzelfall aus seiner Ausbildung mit dem Ziel einer gesteigerten Aggressivität 
oder Gefährlichkeit ergeben. 

(2) Als große Hunde im Sinne des § 1 Abs. 2 und Abs. 3 sind Hunde zu verstehen, die 
eine Schulterhöhe von mindestens 50 cm aufweisen. 

(3) Zu den großen Hunden zählen stets erwachsene Hunde der Rassen Schäferhund, 
Boxer, Dobermann, Rottweiler und Deutsche Dogge. 

(4) Fußgängerzonen sind solche Bereiche, die nach § 41 Abs. 2 Nr. 5 StVO durch die 
Zeichen 242 und 243 als Fußgängerbereiche öffentlich gewidmet sind. 
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 4 

(5) Verkehrsberuhigte Bereiche sind solche Bereiche, die nach § 42 Abs. 4a StVO 
durch die Zeichen 325 und 326 als verkehrsberuhigte Bereiche öffentlich gewidmet 
sind. 

(6) Kinderspielplätze sind Flächen, die für Kinder zum Spielen bestimmt sind und die 
in der Regel entsprechende Einrichtungen, wie z.B. Sandkästen, Turn- und Spiel-
geräte, Tischtennisplatten, Ballspielflächen u.ä., aufweisen. Zu den Kinderspiel-
plätzen gehören auch Bolzplätze und sogenannte Aktivspielplätze. 
 
Kinderspielplätze sind nicht nur solche, die in öffentlicher Trägerschaft stehen, 
sondern auch Kinderspielplätze, die sich in Privateigentum befinden und tatsäch-
lich öffentlich zugänglich sind. 
 
Zum näheren Umgriff der Kinderspielplätze gehören die unmittelbar angrenzenden 
Flächen, insbesondere die Bereiche, in denen sich die Aufsichtspersonen der spie-
lenden Kinder regelmäßig aufhalten (z.B. Ruhebänke, Wegeflächen im Bereich der 
Spieleinrichtungen usw.). 

§ 3 Ausnahmen 

Von § 1 dieser Verordnung sind ausgenommen: 

a) Blindenführhunde, 

b) Diensthunde der Polizei, des Strafvollzuges, des Bundesgrenzschutzes, der Zoll-
verwaltung, der Bundesbahn und der Bundeswehr im Einsatz, 

c) Hunde, die zum Hüten einer Herde eingesetzt sind, 

d) Hunde, die die für Rettungshunde vorgesehenen Prüfungen bestanden haben 
und als Rettungshunde für den Zivilschutz, den Katastrophenschutz oder den 
Rettungsdienst eingesetzt sind 
 
sowie 

e) im Bewachungsgewerbe eingesetzte Hunde, soweit der Einsatz dies erfordert. 

§ 4 Ordnungswidrigkeiten 

Nach Art. 18 Abs. 3 LStVG kann mit Geldbuße belegt werden, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig als dafür verantwortliche Person 

1. entgegen § 1 Abs. 2 dieser Verordnung einen Kampfhund oder großen Hund 
umherlaufen lässt, ohne ihn in der in § 1 Abs. 2 Satz 1 und Satz 2 vorgeschrie-
benen Weise an einer Leine zu führen bzw. das Tier in den genannten Bereichen 
von einer Person angeleint ausführen lässt, welche nicht in der Lage ist, dieses 
Tier körperlich zu beherrschen, 

2. entgegen § 1 Abs. 3 dieser Verordnung einen Kampfhund oder großen Hund auf 
einem Kinderspielplatz oder in dessen näheren Umgriff mit sich führt. 
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§ 5 Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt der 
Stadt Fürth in Kraft. Gleichzeitig tritt die Hundehaltungsverordnung vom 21. Febru-
ar 1994 außer Kraft. 

(2) Diese Verordnung gilt 20 Jahre. 
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Verordnung zum Schutz der Öffentlichkeit vor Gefahren durch Hunde 
(Hundehaltungsverordnung - HVO - ) vom 21. Februar 1994 

(Amtsblatt Nr. 8 vom 04. März 1994) 

i.d.F. der Änderungsverordnung vom 

22. Mai 2001 (Stadtzeitung Nr. 11 vom 30. Mai 2001) 

06. Dezember 2002 (Stadtzeitung Nr. 23 vom 18. Dezember 2002) 

13. April 2005 (Stadtzeitung Nr. 9 vom 11. Mai 2005) 

Inhaltsverzeichnis: 

§ 1 Verbote 2 

§ 2 Begriffsdefinitionen 2 

§ 3 Ausnahmen 4 

§ 4 Ordnungswidrigkeiten 4 

§ 5 Inkrafttreten 4 

Ö  4
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Die Stadt Fürth erlässt auf Grund Art. 18 Abs. 1 des Gesetzes über das Landesstraf-
recht und das Verordnungsrecht auf dem Gebiet der öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung (Landesstraf- und Verordnungsgesetz -LStVG-, BayRS 2011-2-I), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 24. April 2001, folgende Verordnung: 

§ 1 Verbote 

(1) Wer Hunde in öffentlichen Anlagen oder auf öffentlichen Wegen, Straßen und Plät-
zen mit sich führt, hat dies so zu tun, dass andere nicht gefährdet, geschädigt und 
belästigt werden. 

(2) Zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder die öffentliche 
Reinlichkeit sind Kampfhunde und große Hunde in ausgewiesenen Fußgängerzo-
nen, in verkehrsberuhigten Bereichen sowie auf öffentlichen Straßen und Wegen 
innerhalb städtischer Grünanlagen im Sinne der Grünanlagensatzung vom 6. Au-
gust 2004 stets an einer reißfesten Leine von höchstens 120 cm Länge zu führen. 
 
Die Person, die einen leinenpflichtigen Hund führt, muss dabei jederzeit in der La-
ge sein, das Tier körperlich zu beherrschen. 

(3) Von Kinderspielplätzen und deren näherem Umgriff sind Kampfhunde und große 
Hunde fernzuhalten; auch ein Mitführen an der Leine in diesen Bereichen ist nicht 
gestattet. 

§ 2 Begriffsdefinitionen 

(1) Als Kampfhunde im Sinne des § 1 Abs. 2 und Abs. 3 gelten Hunde, die aufgrund 
rassespezifischer Merkmale, Zucht oder Ausbildung als gesteigert aggressiv und 
gefährlich gegenüber Menschen oder Tieren anzusehen sind. 

a) Bei den folgenden Rassen und Gruppen von Hunden sowie deren Kreuzungen 
untereinander oder mit anderen Hunden wird die Eigenschaft als Kampfhund 
stets vermutet: 

- Pitbull 

- Bandog 

- American Staffordshire Terrier 

- Staffordshire Bullterrier 

- Tosa-Inu. 

b) Bei den folgenden Rassen von Hunden wird die Eigenschaft als Kampfhunde 
vermutet, solange nicht der zuständigen Behörde für die einzelnen Hunde nach-
gewiesen wird, dass diese keine gesteigerte Aggressivität und Gefährlichkeit ge-
genüber Menschen oder Tieren aufweisen: 

- Alano 

- American Bulldog 
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- Bullmastiff 

- Bullterrier 

- Cane Corso 

- Dog Argentino 

- Dogue de Bordeaux 

- Fila Brasileiro 

- Mastiff 

- Mastin Espanol 

- Mastino Napoletano 

- Perro de Presa Canario (Dogo Canario) 

- Perro de Presa Mallorquin 

- Rottweiler. 
 
Dies gilt auch für die Kreuzungen dieser Rassen untereinander oder mit an-
deren als den von Buchstabe a) erfassten Hunden. 

c) Unabhängig hiervon kann sich die Eigenschaft eines Hundes als Kampfhund im 
Einzelfall aus seiner Ausbildung mit dem Ziel einer gesteigerten Aggressivität 
oder Gefährlichkeit ergeben. 

(2) Als große Hunde im Sinne des § 1 Abs. 2 und Abs. 3 sind Hunde zu verstehen, die 
eine Schulterhöhe von mindestens 50 cm aufweisen. 

(3) Zu den großen Hunden zählen stets erwachsene Hunde der Rassen Schäferhund, 
Boxer, Dobermann, Rottweiler und Deutsche Dogge. 

(4) Fußgängerzonen sind solche Bereiche, die nach § 41 Abs. 2 Nr. 5 StVO durch die 
Zeichen 242 und 243 als Fußgängerbereiche öffentlich gewidmet sind. 

(5) Verkehrsberuhigte Bereiche sind solche Bereiche, die nach § 42 Abs. 4a StVO 
durch die Zeichen 325 und 326 als verkehrsberuhigte Bereiche öffentlich gewidmet 
sind. 

(6) Kinderspielplätze sind Flächen, die für Kinder zum Spielen bestimmt sind und die 
in der Regel entsprechende Einrichtungen, wie z.B. Sandkästen, Turn- und Spiel-
geräte, Tischtennisplatten, Ballspielflächen u.ä., aufweisen. Zu den Kinderspiel-
plätzen gehören auch Bolzplätze und sogenannte Aktivspielplätze. 
 
Kinderspielplätze sind nicht nur solche, die in öffentlicher Trägerschaft stehen, 
sondern auch Kinderspielplätze, die sich in Privateigentum befinden und tatsäch-
lich öffentlich zugänglich sind. 
 
Zum näheren Umgriff der Kinderspielplätze gehören die unmittelbar angrenzenden 
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Flächen, insbesondere die Bereiche, in denen sich die Aufsichtspersonen der spie-
lenden Kinder regelmäßig aufhalten (z.B. Ruhebänke, Wegeflächen im Bereich der 
Spieleinrichtungen usw.). 

§ 3 Ausnahmen 

Von § 1 dieser Verordnung sind ausgenommen: 

a) Blindenführhunde, 

b) Diensthunde der Polizei, des Strafvollzuges, des Bundesgrenzschutzes, der Zoll-
verwaltung, der Bundesbahn und der Bundeswehr im Einsatz, 

c) Hunde, die zum Hüten einer Herde eingesetzt sind, 

d) Hunde, die die für Rettungshunde vorgesehenen Prüfungen bestanden haben 
und als Rettungshunde für den Zivilschutz, den Katastrophenschutz oder den 
Rettungsdienst eingesetzt sind 
 
sowie 

e) im Bewachungsgewerbe eingesetzte Hunde, soweit der Einsatz dies erfordert. 

§ 4 Ordnungswidrigkeiten 

Nach Art. 18 Abs. 3 LStVG kann mit Geldbuße belegt werden, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig als dafür verantwortliche Person 

1. entgegen § 1 Abs. 2 dieser Verordnung einen Kampfhund oder großen Hund 
umherlaufen lässt, ohne ihn in der in § 1 Abs. 2 Satz 1 und Satz 2 vorgeschrie-
benen Weise an einer Leine zu führen bzw. das Tier in den genannten Bereichen 
von einer Person angeleint ausführen lässt, welche nicht in der Lage ist, dieses 
Tier körperlich zu beherrschen, 

2. entgegen § 1 Abs. 3 dieser Verordnung einen Kampfhund oder großen Hund auf 
einem Kinderspielplatz oder in dessen näheren Umgriff mit sich führt. 

§ 5 Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt der 
Stadt Fürth in Kraft. 

(2) Diese Verordnung gilt 20 Jahre. 

20/282



III/OA/U-S 
 
 
Neuerlass der Verordnung zum Schutz der Öffentlichkeit vor Gefahren durch Hunde 
(Hundehaltungsverordnung – HVO); 
Synopse 
 
 
HVO vom 21. Februar 1994 , zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 13. April 2005 

Beschlussentwurf 

§ 1 Verbote 

(1) Wer Hunde in öffentlichen Anlagen oder auf öf-
fentlichen Wegen, Straßen und Plätzen mit sich 
führt, hat dies so zu tun, dass andere nicht ge-
fährdet, geschädigt und belästigt werden. 

(2) Zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesund-
heit, Eigentum oder die öffentliche Reinlichkeit 
sind Kampfhunde und große Hunde in ausgewie-
senen Fußgängerzonen, in verkehrsberuhigten 
Bereichen sowie auf öffentlichen Straßen und 
Wegen innerhalb städtischer Grünanlagen im 
Sinne der Grünanlagensatzung vom 6. August 
2004 stets an einer reißfesten Leine von höchs-
tens 120 cm Länge zu führen. 
 
Die Person, die einen leinenpflichtigen Hund führt, 
muss dabei jederzeit in der Lage sein, das Tier 
körperlich zu beherrschen. 

(3) Von Kinderspielplätzen und deren näherem Um-
griff sind Kampfhunde und große Hunde fernzu-
halten; auch ein Mitführen an der Leine in diesen 
Bereichen ist nicht gestattet. 

 

§ 1 Verbote 

(1) Wer Hunde in öffentlichen Anlagen oder auf öf-
fentlichen Wegen, Straßen und Plätzen mit sich 
führt, hat dies so zu tun, dass andere nicht ge-
fährdet, geschädigt und belästigt werden. 

(2) Zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesund-
heit, Eigentum oder die öffentliche Reinlichkeit 
sind Kampfhunde und große Hunde stets an einer 
reißfesten Leine von höchstens 120 cm Länge zu 
führen. 

(3) Die Leinenpflicht des Absatz 2 gilt für große Hun-
de lediglich 

1.  in ausgewiesene Fußgängerzonen,  

2. in verkehrsberuhigten Bereichen,  

3. auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen 
innerhalb städtischer Grünanlagen im Sinne 
der Grünanlagensatzung vom 6. August 2004 
sowie 

4. auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen 
innerhalb des von Rednitz, Pegnitz bis 
Karlsteg, Königstraße, Nürnberger Straße, 
Kirchenstraße, Gabelsbergerstraße und den 
Gleisen der Deutschen Bahn AG umschlos-
senen Altstadtbereichs. Bei den genannten 
Begrenzungsstraßen sind beide Straßensei-
ten vom Geltungsbereich erfasst. Der Gel-
tungsbereich ist aus dem beigefügten Lage-
plan (1:8.000) ersichtlich, der Bestandteil die-
ser Verordnung ist. 

(4) Die Person, die einen leinenpflichtigen Hund führt, 
muss jederzeit in der Lage sein, das Tier körper-
lich zu beherrschen. 

(5) Von Kinderspielplätzen und deren näherem Um-
griff sind Kampfhunde und große Hunde fernzu-
halten; auch ein Mitführen an der Leine in diesen 
Bereichen ist nicht gestattet. 

 

§§ 2 bis 4: Keine Änderung 

§ 5 Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Be-
kanntmachung im Amtsblatt der Stadt Fürth in 
Kraft.  

(2) Diese Verordnung gilt 20 Jahre. 

 

§ 5 Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Be-
kanntmachung im Amtsblatt der Stadt Fürth in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Hundehaltungsverord-
nung vom 21. Februar 1994 außer Kraft. 

(2) Diese Verordnung gilt 20 Jahre. 
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 Beschlussvorlage 

Seite 1 von 2 

Abf/044/2013/1 

I. Vorlage  
 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status Ergebnis 
Stadtrat 18.12.2013 öffentlich - 

Beschluss 
 

 
 

Neufassung der Abfallwirtschaftssatzung 

 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
 

Folgende Referenzvorlage vorhanden:  
Abf/044/2013 

Anlagen:  
Synopse zur Neufassung der Satzung für die Abfallwirtschaft 
Neufassung der Satzung für die Abfallwirtschaft 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Für UA am 21.11.2013: 
Die Vorlage des Amts für Abfallwirtschaft wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der Umweltausschuss empfiehlt dem Stadtrat die Neufassung der Abfallwirtschaftssatzung der 
Stadt Fürth zu beschließen. 
 
Ergebnis: Der UA hat der Neufassung der Abfallwirtschaftssatzung unter Berücksichtigung der 
Erweiterung von § 3 Abs. 14 um den Begriff „Beleuchtungskörper“ einstimmig zugestimmt. 
 
Für StR am 18.12.2013: 
Die Vorlage des Amts für Abfallwirtschaft wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der Stadtrat beschließt die Neufassung der Abfallwirtschaftssatzung der Stadt Fürth mit 
Inkrafttreten zum 01.02.2014 und hebt damit die alte Satzung vom 13.06.1999 auf.   
 
 
 
Sachverhalt: 
 
Aufgrund des neuen Kreislaufwirtschaftsgesetzes vom 01.06.2012 war eine Überarbeitung der 
bestehenden Abfallwirtschaftssatzung vom 13.06.1999 notwendig. Beispielsweise wird im 
neuen Kreislaufwirtschaftsgesetz betont, dass die Maßnahmen zur Abfallbewirtschaftung und -
vermeidung in folgender Reihenfolge stehen: 
1. Vermeidung 
2. Vorbereitung zur Wiederverwendung, 
3. Recycling, 
4. sonstige Verwertung, insbesondere energetische Verwertung und 
5. Beseitigung. 

Ö  5
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Beschlussvorlage 

Seite 2 von 2 

Dies wurde in die Abfallwirtschaftssatzung in § 8 übernommen. Außerdem wird in § 10 noch 
genauer als bisher auf die Abfalltrennung von Wertstoffen (z.B. Altkleider, Metalle, Kunststoffe 
und Elektrogeräte) eingegangen. 
 
In diesem Zusammenhang wurde die bestehende Satzung auch hinsichtlich Aktualität, 
einheitlicher Begriffswahl, Verständlichkeit, Präzision und korrekter Rechtschreibung 
überarbeitet. 
Zusatz zur Umweltausschussvorlage vom 26.09.2013: In Zusammenarbeit mit der 
Gleichstellungsstelle wurde die Satzung hinsichtlich geschlechtergerechter Formulierungen 
überabeitet.  
Zusatz zur Umweltausschussvorlage vom 21.11.2013: Gemäß der Beratung im 
Umweltausschuss vom 21.11.2013 wurde der § 3 Abs. 14 um den Begriff der 
Beleuchtungskörper erweitert. 
Daraus ergaben sich so viele Änderungen, dass eine Neufassung der Abfallwirtschaftssatzung 
empfohlen wird. Mit Beschluss der Neufassung tritt die alte Satzung außer Kraft. 
  
 
 
Finanzierung: 
 
Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

 x nein  ja Gesamtkosten       € x nein  ja       € 

Veranschlagung im Haushalt  

  nein  ja Hst.       Budget-Nr.       im  Vwhh  Vmhh 
wenn nein, Deckungsvorschlag:  

 
 
Beteiligungen  
 
 
II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
III. Beschluss zurück an Amt für Abfallwirtschaft 
 
 
Fürth, 11.12.2013 
 
 
 
 
   __________________________ 
 

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten 

Amt für Abfallwirtschaft 
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Satzung über die städtische Abfallwirtschaft - Abfallwirtschaftssatzung (AbfS) - 
vom 01.02.2014 

 

Inhaltsverzeichnis: 

§ 1 Zielsetzung und Aufgaben der städtischen Abfallentsorgung 2 

§ 2 Abfallentsorgung als öffentliche Einrichtung 2 

§ 3 Begriffsbestimmungen 2 

§ 4 Umfang der städtischen Verwertungs- und Beseitigungspflicht / Ausschlüsse 4 

§ 5 Anschluss- und Benutzungsrecht/-zwang 5 

§ 6 Ausnahmen vom Anschluss- und/oder Benutzungszwang 5 

§ 7 Benutzung, Anfall von Abfällen, Eigentumsübergang 6 

§ 9 Anzeige- und Antragspflicht 7 

§ 10 Abfalltrennung 8 

§ 11 Abfallbehälter 8 

§ 12 Standplätze und Transportwege für Abfallbehälter 10 

§ 13 Abfuhr 11 

§ 14 Betretungsrecht 12 

§ 15 Mitwirkungs- und Duldungspflicht 12 

§ 16 Sperrmüll 12 

§ 17 Gefährliche Abfälle 13 

§ 18 Erdaushub und Bauschutt 13 

§ 19 Durchführung von abfallwirtschaftlichen Maßnahmen in Anlagen und 
Einrichtungen 14 

§ 20 Benutzung der Abfallentsorgungsanlagen 14 

§ 21 Betriebsstörungen 15 

§ 22 Überwachung von Entsorgungsanlagen und -einrichtungen 15 

§ 23 Gebühren 15 

§ 24 Ordnungswidrigkeiten 15 

§ 25 Anordnung für den Einzelfall und Zwangsmittel 16 

§ 26 Inkrafttreten 16 
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Die Stadt Fürth erlässt aufgrund von Art. 3 Abs. 2 und Art 7. Abs.1 des Gesetzes zur 

Vermeidung, Verwertung und sonstigen Entsorgung von Abfällen in Bayern (Bayerisches 

Abfallwirtschaftsgesetz - BayAbfG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. August 

1996 (GVBl. S. 396, ber. S. 449), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.07.2013 (GVBl. S. 

461) in Verbindung mit Art. 23, 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2, Abs. 2 der Gemeindeordnung für den 

Freistaat Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796), 

zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.07.2012 (GVBl. S. 366) folgende Satzung: 

§ 1 Zielsetzung und Aufgaben der städtischen Abfallentsorgung 

(1) Im Rahmen der Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen 
Ressourcen und zum Schutz von Mensch und Umwelt bei der Erzeugung und 
Bewirtschaftung von Abfällen nimmt die Stadt folgende Aufgaben wahr: 

- die Förderung der Abfallvermeidung, 

- die Verwertung von Abfällen, 

- die Beseitigung von Abfällen und 

die sonstigen Maßnahmen der Abfallbewirtschaftung. 

(2) Die Aufgaben nach Abs. 1 umfassen auch die hierfür erforderlichen Maßnahmen des 
Bereitstellens, Überlassens, Einsammelns durch Hol- und Bringsysteme, Beförderns, 
Handelns, Behandelns, Lagerns und Ablagerns. 

(3) Zu den Aufgaben gehört auch die Information und Beratung über Möglichkeiten der 
Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen (Abfallberatung). 

§ 2 Abfallentsorgung als öffentliche Einrichtung 

(1) Die Stadt Fürth betreibt zur Erfüllung der Aufgaben aus §1 eine öffentliche Einrichtung. 
Diese bildet eine rechtliche, wirtschaftliche und organisatorische Einheit. 

(2) Zur Erfüllung dieser Aufgaben kann sich die Stadt ganz oder teilweise Dritter bedienen. 

§ 3 Begriffsbestimmungen 

(1) Abfälle zur Beseitigung: 
Abfälle die nicht verwertet werden können. 

(2) Abfälle zur Verwertung: 
Abfälle die verwertet werden können. 

(3) Abfälle aus privaten Haushaltungen: 
Abfälle, die in privaten Haushaltungen im Rahmen der privaten Lebensführung anfallen, 
insbesondere in Wohnungen und zugehörigen Grundstücks- oder Gebäudeteilen sowie 
in anderen vergleichbaren Anfallorten wie Wohnheimen oder Einrichtungen des 
betreuten Wohnens. 

(4) Sperrmüll: 
in privaten Haushaltungen anfallende Abfälle wie Möbel und Gebrauchsgegenstände, 
die wegen ihrer Größe, ihres Gewichtes oder ihrer Beschaffenheit auch nach einer 
zumutbaren Zerkleinerung nicht in die Abfallbehälter eingefüllt werden können oder das 
Entleeren erschweren. 

(5) Gewerbliche Siedlungsabfälle: 
Siedlungsabfälle aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen, die in 
Kapitel 20 der Anlage der Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis vom 10. 
Dezember 2001 (BGBl. I S. 3379) in der jeweils geltenden Fassung aufgeführt sind, 
insbesondere 

a) gewerbliche und industrielle Abfälle, die Abfällen aus privaten Haushaltungen 
aufgrund ihrer Beschaffenheit oder Zusammensetzung ähnlich sind, sowie 
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b) Abfälle aus privaten und öffentlichen Einrichtungen mit Ausnahme der in Abs. 3 
genannten Abfälle. 

(6) Bioabfälle: 
im Abfall enthaltene, biologisch abbaubare pflanzliche, tierische oder aus Pilzmaterialien 
bestehende Abfälle. Hierzu gehören insbesondere Nahrungs- und Küchenabfälle (z.B. 
Obst- und Gemüsereste, Kaffeefilter, Topf- und Balkonpflanzen und tierische 
Erzeugnisse -wie z. B. Wurst, Fleisch, Gräten und Knochen- in haushaltsüblichen 
Mengen). 
 
Keine Bioabfälle im Sinne dieser Satzung sind: 
flüssige Küchenabfälle, Fette, Tierkörperteile und tierische Erzeugnisse, die in 
Gaststätten, Kantinen, Großküchen, Metzgereien etc. anfallen. 

(7) Gartenabfälle: 
pflanzliche Abfälle, die auf gärtnerisch genutzten Grundstücken anfallen (z.B. Baum-, 
Gras- und Strauchschnitt, Laub) und kompostiert werden können. 

(8) Altholz: 
Gegenstände aus Holz oder Pressspan (z.B. Möbel) sowie Holzspäne, Spanplatten, 
unbehandeltes und behandeltes Holz (z.B. Türen und Zargen) 

(9)  Inertabfälle 

   mineralische Abfälle,  

1.  die keinen wesentlichen physikalischen, chemischen und biologischen Veränderungen 
unterliegen, 

2.  die sich nicht auflösen, nicht brennen und nicht in anderer Weise physikalisch oder 
chemisch reagieren, 

3.  die sich nicht biologisch abbauen und 

4.  die andere Materialien, mit denen sie in Kontakt kommen, nicht in einer Weise 
beeinträchtigen, dass sie zu nachteiligen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt 
führen können. 

 

(10)  Baustellenabfälle: 

 nicht mineralische Stoffe wie sie bei Neubau-, Umbau- und Renovierungsarbeiten 
anfallen 

(11)  Bauschutt und Asbestabfälle: 
mineralische Stoffe aus Bautätigkeiten 

(12)  Erdaushub: 
natürlich gewachsenes oder bereits verwendetes Erd- und Felsmaterial 

(13) Gefährliche Abfälle:  

       aus privaten Haushaltungen, insbesondere besonders überwachungsbedürftige Abfälle, 
die nach ihrer Art und Menge oder wegen ihres Schadstoffgehaltes zur Wahrung des 
Wohls der Allgemeinheit nicht einer Anlage zur Behandlung, Lagerung oder Ablagerung 
von siedlungs- und produktionsspezifischen Abfällen zugeführt werden dürfen, sondern 
einer getrennten Entsorgung bedürfen (z.B. Lacke, Lösungsmittel, Chemikalien, 
Desinfektionsmittel, Gifte, Autowasch- und -pflegemittel), sowie haushaltsübliche 
Mengen vergleichbarer Abfälle aus Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben, soweit sie 
mit den vorgenannten Abfällen entsorgt werden können. 

(14) Elektro- und Elektronikgeräte 
Geräte, die einen Netzstecker, eine Batterie, einen Akku oder eine Solarzelle haben, 
sind ein Elektrogerät. Darunter fallen ebenfalls Beleuchtungskörper wie 
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Leuchtstofflampen. Ein Elektrogerät besteht zudem überwiegend aus elektronischen 
Bauteilen. 

§ 4 Umfang der städtischen Verwertungs- und Beseitigungspflicht / Ausschlüsse 

(1) Die Pflicht der Stadt zur Abfallentsorgung umfasst die Verwertung und die Beseitigung 
von Abfällen aus privaten Haushaltungen und von zur Beseitigung überlassenen 
Abfällen aus anderen Herkunftsbereichen, soweit diese Abfälle im Stadtgebiet Fürth 
angefallen sind. Dies beinhaltet auch die Vorbereitung von Abfällen zur Verwertung und 
Beseitigung. §20 Abs. 1 Satz 2 und §17 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes zur Förderung der 
Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Bewirtschaftung von Abfällen 
(Kreislaufwirtschaftsgesetz) vom 24.Februar 2012 (BGBI. I S. 212) bleiben unberührt. 
Maßnahmen der Abfallentsorgung sind auch das Sammeln, Einsammeln durch Hol- und 
Bringsysteme, Befördern, Handeln, Behandeln, Lagern und Ablagern von Abfällen. 
Abfälle werden so eingesammelt, dass die Möglichkeiten zur vorrangigen 
Abfallverwertung genutzt werden können. 

(2) Die Stadt kann in begründeten Ausnahmefällen auch die Anlieferung von Abfällen 
gestatten, wenn sie nicht im Stadtgebiet Fürth angefallen sind. 

(3) Von der Abfallentsorgung durch die Stadt sind ausgeschlossen: 

1. Abfälle, insbesondere gefährliche Abfälle, aus anderen Herkunftsbereichen als 
privaten Haushaltungen, soweit diese nach Art, Menge 
oder Beschaffenheit nicht mit in Haushaltungen anfallenden Abfällen beseitigt 
werden können, 

2. Autowracks, 

3. Eis und Schnee, 

4. pflanzliche Abfälle aus der Land- und Forstwirtschaft und Gärtnereien,  

5. gasförmige und flüssige in Druckgasflaschen gefasste Stoffe, 

6. seuchenhygienisch bedenkliche Abfälle wie 

a) Körperteile und Organabfälle, 

b) Versuchstiere, sowie Streu und Exkremente, durch die eine Übertragung von 
Krankheitserregern zu besorgen ist, 

c) Abfälle, die nach dem Infektionsschutzgesetz vom 20.Juli 2000 (BGBl IS. 
1045) in der jeweils gültigen Fassung behandelt werden müssen, 

7. Munition, Sprengstoffe und Feuerwerkskörper, 

8. Abfälle, für die Rücknahmepflichten durch Rechtsverordnung nach § 25 KrWG 
eingeführt sind, entsprechende Rücknahmeeinrichtungen tatsächlich zur Verfügung 
stehen und die Stadt nicht an der Rücknahme mitwirkt , 

9. Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen, soweit Dritten 
Pflichten zur Entsorgung nach § 22 KrWG übertragen worden sind. 

(4) Die Vorschriften dieser Satzung gelten nicht für die in § 2 Abs. 2 KrWG genannten 
Stoffe. 

(5) Darüber hinaus kann die Stadt im Einzelfall mit Zustimmung der Regierung von 
Mittelfranken Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen als privaten 
Haushaltungen, die nach Art, Menge oder Beschaffenheit nicht mit den privaten 
Haushaltungen anfallenden Abfällen beseitigt werden können oder bei denen die 
Sicherheit der umweltverträglichen Beseitigung im Einklang mit der 
Abfallwirtschaftsplanung des Landes durch andere Entsorgungsträger oder Dritte 
gewährleistet ist, ganz oder teilweise von der Entsorgung ausschließen. 
 
Die Stadt kann die Besitzerin oder den Besitzer solcher Abfälle verpflichten, die Abfälle 
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bis zur Entscheidung der zuständigen Abfallbehörde so zu lagern, dass das Wohl der 
Allgemeinheit nicht beeinträchtigt wird. 

(6) Soweit Abfälle ganz oder teilweise von der Entsorgung durch die Stadt ausgeschlossen 
sind, ist die Besitzerin oder der Besitzer der Abfälle nach den Vorschriften des KrWG 
sowie des BayAbfAlG verpflichtet, diese einer hierfür zugelassenen 
Abfallentsorgungseinrichtung zu überlassen. 

§ 5 Anschluss- und Benutzungsrecht/-zwang 

(1) Jede Eigentümerin und jeder Eigentümer von bebauten Grundstücken und die sonstigen 
dinglich zum Besitz des Grundstückes Berechtigten (insbesondere Erbbauberechtigte, 
Wohnungs- und Teileigentümerinnen, Wohnungs- und Teileigentümer, Dauerwohn- und 
-nutzungsberechtigte im Sinne des Wohneigentumsrechts, Nießbraucherinnen und 
Nießbraucher) im Stadtgebiet, haben im Rahmen dieser Satzung das Recht und die 
Pflicht, das Grundstück an die öffentliche Einrichtung der Abfallentsorgung 
anzuschließen (Anschlussrecht und -zwang). 
 
Die Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer werden von ihrer 
Verpflichtung nicht dadurch befreit, dass neben ihnen andere verpflichtet sind. 

(2) Alle nach § 17 Abs. 1 KrWG erzeugenden oder besitzenden Personen (z. B. Mieterinnen 
und Mieter, Pächterinnen und Pächter) von Abfällen sind berechtigt (Benutzungsrecht) 
und verpflichtet (Benutzungspflicht), die auf dem Grundstück oder die sonst bei ihm 
angefallenen überlassungspflichtigen Abfälle den Einrichtungen und Anlagen der 
städtischen Abfallentsorgung satzungsgemäß zu überlassen, soweit diese nicht gemäß 
§ 4 Abs. 3 von der Abfallentsorgung ausgeschlossen sind. 

(3) Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen, für 
die wegen ihrer Art, Menge oder ihres unregelmäßigen Anfalls eine Sammlung in 
Behältern nach § 11 Abs. 2 unzweckmäßig ist, können mit Zustimmung der Stadt von 
der abfallerzeugenden oder abfallbesitzenden Person selbst oder durch eine beauftragte 
Person eingesammelt und befördert werden. Die Abfälle sind nach Maßgabe dieser 
Satzung bei einer städtischen Anlage oder einer Anlage von beauftragten Dritten zur 
Abfallentsorgung bereitzustellen.  

(4) Jede oder jeder nach Abs. 1 Anschlussberechtigte oder jede sonstige abfallbesitzende 
bzw. abfallerzeugende Person ist verpflichtet, die Abfälle nach Maßgabe des § 10 
getrennt zu halten und zu überlassen. 

§ 6 Ausnahmen vom Anschluss- und/oder Benutzungszwang 

(1) Von der Verpflichtung zum Anschluss und/oder zur Benutzung wird auf Antrag ganz oder 
zum Teil befreit, wenn der Anschluss oder die Benutzung aus besonderen Gründen auch 
unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Gemeinwohls nicht zumutbar ist. Der 
Antrag auf Befreiung ist unter Angabe von Gründen schriftlich bei der Stadt 
einzureichen. 

(2) Die Befreiung kann befristet, unter Bedingungen, Auflagen und Widerrufsvorbehalt erteilt 
werden. 

(3) Ein Anschluss- und Benutzungszwang an den Bioabfallbehälter  besteht nicht für 
erzeugende oder besitzende Personen von Abfällen aus privaten Haushaltungen, soweit 
diese zu einer Verwertung auf dem von ihnen im Rahmen ihrer privaten Lebensführung 
genutzten Grundstück in der Lage sind. 
Die Stadt Fürth wird regelmäßige Kontrollen durchführen. Liegen Anhaltspunkte dafür 
vor, dass die abfallbesitzenden oder abfallerzeugenden Personen nicht ordnungsgemäß 
verwerten, so haben diese nach Aufforderung der Stadt Fürth nachzuweisen, dass sie zu 
einer Verwertung in der Lage sind. Kann der Nachweis nicht erbracht werden, wird ein 
Anschluss- und Benutzungszwang ausgesprochen. 
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(4) Ein Anschluss- und Benutzungszwang besteht nicht für abfallbesitzende oder 
abfallerzeugende Personen zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen als 
privaten Haushaltungen, soweit sie diese Abfälle in eigenen Anlagen beseitigen und 
keine überwiegend öffentlichen Interessen eine Überlassung erfordern. Überwiegende 
öffentliche Interessen sind insbesondere dann gegeben, wenn ohne eine 
Abfallüberlassung an die Stadt als öffentlich-rechtliche Entsorgungsträgerin die 
Entsorgungssicherheit, der Bestand, die Funktionsfähigkeit oder die wirtschaftliche 
Auslastung der vorhandenen oder künftigen kommunalen Abfallentsorgungsanlagen-/ 
einrichtungen beeinträchtigt werden. 

(5) Der Benutzungszwang gem. § 5 Abs. 2 besteht nicht, soweit Abfälle 

1. nach § 4 Abs. 3 von der Abfallentsorgung ausgeschlossen sind. 

2. in Wahrnehmung der Produktverantwortung nach §26 KrWG freiwillig 
zurückgenommen werden, soweit dem zurücknehmenden Hersteller oder Vertreiber 
ein Freistellungs- oder Feststellungsbescheid nach §26 Abs. 3 oder 6 KrWG erteilt 
worden ist.  

3. durch gemeinnützige Sammlung einer ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung 
zugeführt werden und eine Genehmigung gemäß §18 KrWG vorliegt. 

4. durch gewerbliche Sammlung einer ordnungsgemäßen und schadlosen Verwertung 
zugeführt werden und eine Genehmigung gemäß §18 KrWG vorliegt. 

Die Nummern 3 und 4 gelten nicht für gemischte Abfälle aus privaten Haushaltungen 
und für gefährliche Abfälle. 

§ 7 Benutzung, Anfall von Abfällen, Eigentumsübergang 

(1) Die Benutzung der öffentlichen Einrichtung zur Abfallentsorgung beginnt mit der 
Aufstellung der gemäß dieser Satzung zur Verfügung gestellten Abfallbehälter, im Falle 
des Ausschlusses vom Einsammeln und Befördern mit der in zulässiger Weise bewirkten 
Bereitstellung der Abfälle bei der betreffenden Abfallentsorgungsanlage. 

(2) Um bestimmte Abfallarten verwerten bzw. bestimmte für sie vorgesehene 
Abfallentsorgungsmaßnahmen durchführen zu können, hat die benutzungspflichtige 
Person Abfälle getrennt zu halten und in die dafür ausschließlich vorgesehenen Behälter 
auf dem Grundstück (Holsystem) bzw. in die entsprechenden im Stadtgebiet zur 
Verfügung gestellten Sammelcontainer einzugeben bzw. bei entsprechenden 
Sammelstellen (Bringsystem) abzugeben.  

(3) Es ist Dritten nicht gestattet, bereit gestellte Abfälle zu durchsuchen oder wegzunehmen. 

(4) Als angefallen zum Einsammeln und Befördern gelten Abfälle, wenn sie in zugelassenen 
Abfallbehältern auf dem Grundstück (Holsystem) oder in sonst bereitgestellte 
Sammelcontainer gegeben werden, bei Sperrmüll wenn sie auf dem Gehweg bereit 
gestellt sind oder bei Sammelstellen/Recyclinghöfen (Bringsystem) zweckentsprechend 
ein- bzw. abgegeben sind. 
 
Abfälle, die zur Verwertung oder zur Beseitigung bei von der Stadt betriebenen Anlagen 
zur Abfallentsorgung angeliefert werden, gelten als angefallen, sobald sie in zulässiger 
Weise auf das Gelände der entsprechenden Abfallentsorgungsanlage gebracht worden 
sind. 
 
Im Übrigen gelten Abfälle als angefallen, wenn sie satzungsgemäß bereitgestellt sind. 

(5) Abfälle, für die nach § 4 eine städtische Verwertungs- und Beseitigungspflicht besteht, 
gehen in das Eigentum der Stadt bzw. eines von ihr beauftragten Dritten über, sobald sie 
eingesammelt, auf die Sammelfahrzeuge verladen oder bei den städtischen 
Abfallentsorgungsanlagen bzw. bei den Anlagen beauftragter Dritter angenommen 
worden sind. 
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(6) Für Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen als privaten  Haushaltungen können die 
städtischen Einrichtungen zur Abfallentsorgung benutzt werden, soweit es sich um 
haushaltsübliche Mengen handelt und das anschlusspflichtige Grundstück über ein 
ausreichendes Behältervolumen für Abfälle zur Beseitigung verfügt. 

§ 8 Förderung der Kreislaufwirtschaft (Vermeiden und Verwerten)  

(1) Wer die städtischen Anlagen und Einrichtungen benutzt, muss die Menge der Abfälle so 
gering halten, wie es den Umständen nach möglich und zumutbar ist; Maßnahmen zur 
Vermeidung und Abfallbewirtschaftung stehen in folgender Rangfolge: 

1. Vermeidung, 

2. Vorbereitung zur Wiederverwendung, 

3. Recycling, 

4. sonstige Verwertung, insbesondere energetische Verwertung und Verfüllung  

5. Beseitigung 

(2) Bei Veranstaltungen ist der Stadt auf Verlangen ein Abfallkonzept vorzulegen, das die 
Maßnahmen zur Abfallvermeidung und -trennung enthält. Nach der Veranstaltung ist der 
Stadt ein Abfallbericht über die angefallenen Abfälle nach Art und Menge vorzulegen. 

(3) Bei Veranstaltungen, die auf Grundstücken oder in Einrichtungen der Stadt durchgeführt 
werden, dürfen Speisen und Getränke nur in pfandpflichtigen, wiederverwendbaren 
Verpackungen und Behältnissen ausgegeben werden; diese Pflicht gilt insbesondere für 
Verkehrsflächen, die im Eigentum der Stadt stehen. Eine Befreiung von dieser Pflicht 
kann im Einzelfall erlaubt werden, wenn Belange des öffentlichen Wohls dies erfordern. 

(4) Die Stadt berät Bürgerinnen, Bürger und Gewerbebetriebe wie sie Abfälle vermeiden 
und verwerten können. 

§ 9 Anzeige- und Antragspflicht 

(1) Die nach § 5 anschlusspflichtige Person hat der Stadt den erstmaligen Anfall von 
Abfällen, deren Art und voraussichtliche Menge, die Anzahl der Bewohner des 
Grundstückes und den Behälterstandplatz spätestens zwei Wochen vorher schriftlich 
anzuzeigen. Eintretende Veränderungen sind der Stadt unverzüglich, ebenfalls 
schriftlich, anzuzeigen. Abfallbehälter, die nicht mehr benötigt werden, müssen unter 
Angabe des Grundes zwei Wochen vorher schriftlich abgemeldet werden. 

(2) Wechselt die anschlusspflichtige Person, so sind sowohl die bisherige als auch die neue 
anschlusspflichtige Person verpflichtet, die Stadt unverzüglich von dem Wechsel zu 
benachrichtigen. 

(3) Die anschlusspflichtige Person ist dafür  verantwortlich, dass stets eine ausreichende 
Anzahl von Abfallbehältern in ausreichender Größe auf dem Grundstück vorhanden ist; 
sie muss zusätzlich benötigte Abfallbehälter unverzüglich schriftlich beantragen. 

 Wird ein Antrag nicht gestellt, obwohl die vorhandenen Abfallbehälter nicht ausreichen, 
stellt die Stadt nach einmaliger erfolgloser Aufforderung der verpflichteten Person die 
zusätzlich erforderlichen Abfallbehälter auf. Die anschlusspflichtige Person hat die 
zusätzlichen Behälter entgegenzunehmen und zu benutzen. 

(4) Für Grundstücke, auf denen sich keine oder nicht ausschließlich private Haushaltungen 
befinden, sind neben der Grundstückseigentümerin oder dem Grundstückseigentümer 
auch die besitzenden und erzeugenden Personen von Abfällen zu den in Abs. 1-3 
vorgenannten Meldungen verpflichtet. 
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§10 Abfalltrennung 

(1) Abfälle zur Beseitigung und Abfälle zur Verwertung sind getrennt zu halten und in den 
dafür vorgesehenen Abfallbehältern zu überlassen, bzw. bei den entsprechenden 
Annahmestellen (z. B. Kompostplatz, Schadstoffmobil, Recyclinghöfe) abzugeben. 

(2) Abfälle zur Verwertung sind wie folgt getrennt zu überlassen: 

1. Bioabfälle und organisch verunreinigte Papierabfälle müssen, soweit sie nicht auf dem 
eigenen Grundstück kompostiert werden, in den Bioabfallbehälter -grüne 
Abfallbehälter- eingegeben werden. Dabei sind organische Küchenabfälle 
insbesondere aus hygienischen Gründen in den von der Stadt bereitgestellten 
Papiertüten zu sammeln und in den Bioabfallbehälter zu geben. 

2. Gartenabfälle bis 5 cm Durchmesser sind, soweit sie nicht selbst kompostiert werden, 
in den Bioabfallbehälter und die Grün- und Gartenabfallsäcke zu geben oder direkt 
dem städtischen  Kompostplatz zuzuführen. 

3. Sperrige Pflanzenabfälle (z.B. Baum- und Strauchschnitt), Wurzelstöcke, Äste und 
Stämme mit mehr als 5 cm Durchmesser, müssen getrennt erfasst und dem 
städtischen Kompostplatz zugeführt werden. 

4. Nicht verunreinigtes Papier/Pappe/Kartonagen aus Privathaushaltungen müssen dem 
blauen Altpapierbehälter auf dem Grundstück zugeführt werden. Fallen im Einzelfall 
größere Mengen oder sperrige Kartonagen an, können diese am Recyclinghof 
abgegeben werden. 

5. Verkaufsverpackungen im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 2 Verpackungsverordnung 
(VerpackV), insbesondere Verkaufsverpackungen aus Glas, Weißblech, Aluminium, 
Kunst- und Verbundstoffen, sind nach § 4 Abs. 3 Nr. 8 dieser Satzung von der 
Abfallentsorgung durch die Stadt ausgeschlossen und dürfen nicht in die 
Restabfallbehälter –graue Behälter- eingegeben werden. Sie sind dem von den 
Rücknahmepflichtigen eingeführten Sammelsystemen (Wertstoffbehälter, gelber Sack, 
gelber Behälter, Altglascontainer) zuzuführen. 

6. Metall-, Kunststoff- und Glasabfälle, die nicht der Verpackungsverordnung unterliegen, 
sind am Recyclinghof  oder – soweit vorhanden – über weitere Erfassungswege zu 
entsorgen. 

7. Elektro- und Elektronikgeräte sind am Recyclinghof (Wertstoffhof) abzugeben, im 
Rahmen einer Sperrmüllabfuhr auf Abruf gesondert bereitzustellen oder - soweit 
vorhanden - über weitere Erfassungssysteme zu entsorgen. 

8. Altkleider, Decken und sonstige Textilien sind getrennt zu halten und in die 
gekennzeichneten Sammelcontainer oder gemeinnützigen Kleiderläden zu bringen. 

9. Altholz ist getrennt zu erfassen und einer stofflichen Verwertung zuzuführen. Dies gilt 
insbesondere für das holzverarbeitende Gewerbe. Behandeltes sowie beschichtetes 
Holz ist separat zu erfassen und der Verwertung zuzuführen. 

10. Gefährliche Abfälle sind getrennt zu halten und dürfen generell nicht vermischt  oder 
verdünnt werden.  

11. Die nicht an die Müllabfuhr angeschlossenen Gewerbebetriebe  müssen alle Abfälle 
zur Verwertung an der jeweiligen Anfallstelle getrennt erfassen und behandeln. 

§ 11 Abfallbehälter 

(1) Die Stadt legt nach Anhörung der verpflichteten Person (§ 9 Abs. 1-3) und nach 
Maßgabe der folgenden Vorschriften Art, Anzahl und Zweck der Behälter, deren 
Standplatz auf dem Grundstück, die Trennung der Abfälle, sowie die Häufigkeit und den 
Zeitpunkt der Abfuhr fest. 
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(2) Für das Einsammeln von Abfällen zur Beseitigung aus Privathaushaltungen und 
gewerblichen Siedlungsabfällen aus anderen Herkunftsbereichen stellt die Stadt: 

1. genormte Abfallbehälter (grau) mit 80, 120 und 240 Liter Füllraum und 

2. genormte Abfall-Großbehälter (grau) mit 1.100 Liter Füllraum 
 
zur Verfügung. Zahl und Größe der erforderlichen Behälter richten sich unter 
Berücksichtigung der Interessen der verpflichteten Person nach den 
abfallwirtschaftlichen Belangen. Dabei muss für jede Bewohnerin und jeden Bewohner 
der anschlusspflichtigen Grundstücke eine Behälterkapazität von mindestens 15 
Liter/Einwohner pro Leerung bereitstehen. 

3. Zusätzlich zu den Abfallbehältern gemäß Nr. 1 und 2 dürfen die im Auftrag der Stadt 
Fürth vertriebenen Abfallsäcke benutzt werden. Sie werden von der Stadt 
eingesammelt, soweit sie neben den für das Grundstück erforderlichen Abfallbehältern 
bereitgestellt sind. 

(3) Für die Sammlung von organischen Abfällen zur Verwertung stellt die Stadt: 

1. genormte Abfallbehälter (grün) mit 80, 120 und 240 Liter Füllraum und 

2. Bioabfall-Papiertüten (zur Sammlung in Haushaltungen) zur Verfügung. 

3. Zusätzlich dürfen die im Auftrag der Stadt vertriebenen Grün- und Gartenabfallsäcke 
benutzt werden. Die Säcke werden von der Stadt im Rahmen der Bioabfallsammlung 
eingesammelt soweit sie neben den für das Grundstück erforderlichen Abfallbehältern 
gemäß Nr. 1 bereitgestellt sind. Eine ausschließliche Entsorgung des Bioabfalls über 
die Säcke ist nicht möglich. 

(4) Für die Sammlung von nicht verunreinigter verwertbarer Papier/Pappe und Kartonage 
stellt die Stadt den nach § 5 Abs. 1 Anschlussberechtigten: 

1. genormte Abfallbehälter (blau) mit 120 und 240 Liter Füllraum und 

2. genormte Abfall-Großbehälter (blau) mit 1.100 Liter Füllraum zur Verfügung. Zahl und 
Größe der erforderlichen Behälter richten sich unter Berücksichtigung der Interessen 
der verpflichteten Person nach den abfallwirtschaftlichen Belangen. 

(5) Fallen auf einem Grundstück nur Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen als privaten 
Haushaltungen an, so ist für die Abfuhr von gewerblichen Siedlungsabfällen zur 
Beseitigung mindestens ein Restabfallbehälter nach § 11 Abs. 2 zu benutzen, soweit die 
abfallerzeugende bzw. abfallbesitzende Person im Einzelfall die Verwertung nicht 
nachweist. 
 
Die Größe des Restmüllbehälters wird nach den Erfordernissen einer geordneten 
Abfallentsorgung im Einzelfall nach Abstimmung mit der abfallerzeugenden bzw. 
abfallbesitzenden Person festgelegt. 

(6) Die Abfallbehälter werden von der Stadt gestellt und unterhalten. Sie sind Eigentum der 
Stadt oder von ihr beauftragter Dritter. Die Reinigung obliegt der Benutzerin oder dem 
Benutzer. 

(7) Die Abfallbehälter sind schonend zu behandeln und sauber zu halten. Sie dürfen nur 
zweckentsprechend verwendet und nur so weit gefüllt werden, dass sich der Deckel 
schließen lässt; sie sind geschlossen zu halten. Verboten sind alle Einwirkungen, welche 
die Behälter beschädigen, die Abfuhr erschweren oder die Verwertung der Abfälle 
beeinträchtigen können, insbesondere 

1. das Einschlämmen oder Einstampfen von Abfällen in die Behälter, 

2. das Verbrennen von Abfällen in den Behältern, 
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3. das Einfüllen von Schnee und Eis, sperrigen, heißen, flüssigen oder anderen 
Rückständen, welche die Behälter, das Sammelfahrzeug oder die 
Entsorgungsanlagen beeinträchtigen oder übermäßig verschmutzen können, 

4. das Einfüllen von Erdaushub, Bauschutt und Steinen in die Behälter, 

5. das Befüllen von Abfallbehältern mit dafür nicht zugelassenen Stoffen, 

6. die Verpressung oder eine sonstige mechanische Verdichtung der Abfälle in 
Abfallbehältern. 

 
Die Haftung für Schäden, die vor allem durch unsachgemäße Behandlung der 
Abfallbehälter oder durch Einbringen nicht zugelassener Gegenstände an den 
Sammelfahrzeugen entstehen, richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften. 

(8) Die auf den öffentlichen Wertstoffcontainern und an den sonstigen Annahmestellen 
angegebenen Benutzerzeiten sind einzuhalten. Beim Befüllen der Behälter ist Lärm 
möglichst zu vermeiden. 

(9) Eine Bereitstellung überfüllter sowie nicht zweckentsprechend befüllter Abfallbehälter 
entbindet die Stadt bis zur ordnungsgemäßen Bereitstellung von ihrer Verpflichtung zur 
Einsammlung der in den Behältern befindlichen Abfälle. Ein Anspruch auf 
Gebührenermäßigung besteht nicht. Gegebenenfalls wird eine gesonderte, 
gebührenpflichtige Leerung durchgeführt. 

§ 12 Standplätze und Transportwege für Abfallbehälter 

(1) Die Stadt legt nach Anhörung der Verpflichteten fest, wo die Abfallbehälter zur Abholung 
bereit stehen müssen. Der Behälterstandplatz ist in der Bauvorlage auszuweisen. Die 
verpflichtete Person muss den Standplatz auf eigene Kosten grundsätzlich auf seinem 
Grundstück errichten, unterhalten und ändern; dies gilt auch, wenn die Änderung wegen 
einer Umstellung des Abfuhrsystems oder der zur Verfügung gestellten Abfallbehälter 
notwendig ist. Der Standplatz ist so anzulegen, dass er für zusätzliche Behälter erweitert 
werden kann. 
 
Die verpflichtete Person hat dafür zu sorgen, dass die Behälter allen Bewohnerinnen und 
Bewohnern des Grundstücks sowie dem Abfuhrpersonal zugänglich sind und genutzt 
werden können. 
Sie ist dafür verantwortlich, dass die Abfallbehälter auf dem Müllbehälterstandplatz des 
Grundstücks stehen. 
Die Stadt kann die Aufstellung von Abfallbehältern für mehrere Grundstücke auf einem 
gemeinsamen Standplatz verlangen. Es sind die dem Grundstück zugeordneten 
Behälter zu benutzen.  
 
Die Eigentümerinnen oder Eigentümer mehrerer anschlusspflichtiger Grundstücke 
können sich durch schriftliche Vereinbarung, die der Stadt vorzulegen ist, zur 
gemeinsamen Nutzung von Abfallbehältern auf einem bestimmten Grundstück 
zusammenschließen (Nachbarschaftsbehälter). Die Grundstücke müssen in einem 
engen räumlichen Bereich beieinander liegen. Standplatzverlegungen oder sonstige 
Änderungen sind zustimmungspflichtig. 

(2) Standplätze und Transportwege für die Behälter müssen wie folgt angelegt werden: 

1. Der Standplatz muss frei zugänglich und ebenerdig angelegt sein. Er muss über eine 
ausreichende Stellfläche für die jeweils verwendeten Behälter verfügen. Das 
Aufstellen in Innenräumen kann in Ausnahmefällen zugelassen werden. 

2. Der Transportweg vom Standplatz zu den Sammelfahrzeugen darf 15 m nicht 
überschreiten. Rampen dürfen nur bis zu einer Steigung von 1:10 ausgebildet werden. 
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3. Der Transportweg muss eben und ausreichend breit sein (1,20 m für Behälter bis 240 
l; 1,50 m für Abfall-Großbehälter). Türen am Transportweg müssen durch 
Feststellvorrichtungen abgesichert sein. 

4. Der Standplatz und der Transportweg müssen mit trittsicherem Material befestigt sein, 
das ausreichend beständig und leicht zu reinigen ist. 

5. Standplätze und Transportwege müssen am Abfuhrtag in verkehrssicherem Zustand 
(insbesondere frei von Schnee und Eis), sauber und bei Dunkelheit ausreichend 
beleuchtet sein. 

6. Standplätze, die direkt vom Sammelfahrzeug bedient werden, müssen eine geeignete 
Zufahrt (Breite, Höhe, Befestigung, Wendemöglichkeit, Beleuchtung, Sicherung) 
haben, damit das Fahrzeug nicht rückwärtsfahren muss. 

7. Behälterschränke müssen den jeweils geltenden DIN-Vorschriften entsprechen. Die 
Unterkanten der Türen dürfen max. 5 cm über dem Transportweg liegen. 
Die Schranktüren müssen sich ohne Schlüssel öffnen lassen. 

8. Kunststoffbehälter und Abfallsäcke dürfen nur an Standplätzen abgestellt werden, die 
ausreichend brandsicher sind. 

9. An Standplätzen öffentlicher Wertstoffcontainer dürfen keine Abfälle neben dem 
Container gelagert werden. 

(3) Wenn Standplätze und Transportwege nicht den Anforderungen des Absatz 2 
entsprechen, muss die verpflichtete Person die Behälter am Tage der Abfuhr jeweils 
selbst an den Straßenrand stellen und nach der Entleerung zurücktransportieren. Eine 
entsprechende Erklärung ist gegenüber der Stadt abzugeben. Anspruch auf 
Gebührenermäßigung besteht nicht. 
 
Eine Änderung des Standplatzes kann für einen vorübergehenden Zeitraum angeordnet 
werden, wenn die sonst übliche Anfahrt zu dem Grundstück gesperrt ist und dadurch der 
Transport der Abfallbehälter in unzumutbarer Weise erschwert wird. 

§ 13 Abfuhr 

(1) Restabfall- und Bioabfallbehälter werden in der Regel alle 14 Tage entleert. Häufigere 
Abfuhren können mit der Stadt in begründeten Fällen gesondert vereinbart werden. 
Papierabfallbehälter werden in der Regel 4-wöchentlich entleert. Im 
Geschosswohnungsbau kann die Stadt Fürth eine 14-tägige Entleerung durchführen. 
 
Die Stadt kann im Einzelfall oder für einzelne Abfuhrbereiche einen längeren oder 
kürzeren Zeitraum für die Abfuhr festlegen. Muss der Zeitpunkt der regelmäßigen Abfuhr 
aus besonderen Gründen verlegt werden, wird dies rechtzeitig bekanntgegeben.  
 
Ansprüche auf Gebührenermäßigung können hieraus nicht geltend gemacht werden. 

(2) Die städtischen Restabfall- und Bioabfallbehälter werden vom Müllabfuhrpersonal zur 
Entleerung vom Standplatz geholt und wieder zurückgebracht (Vollservice). 
 
Die städtischen Papierabfallbehälter  müssen am Tag der Abfuhr von der 
anschlussverpflichteten Person an den Straßenrand gestellt und nach der Entleerung 
zurücktransportiert werden. Die anschlussverpflichtete Person hat dafür zu sorgen, dass 
die Papierabfallbehälter am Abholtag ab 6.30 Uhr für die städtische Müllabfuhr oder 
deren Beauftragte ungehindert zugänglich sind; ist dies nicht der Fall wird die Stadt bis 
zur nächsten turnusmäßigen Abfuhr von ihren Pflichten zur Einsammlung befreit. 

(3) Abfallsäcke müssen am Abholtag fest verschlossen am Standplatz der Abfallbehälter 
abgestellt werden. 
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§ 14 Betretungsrecht 

(1) Die nach § 5 Abs. 1 anschlussberechtigten/-pflichtigen Personen sind verpflichtet, das 
Aufstellen zur Erfassung notwendiger Abfallbehälter sowie das Betreten von 
Grundstücken zum Zwecke des Einsammelns und zur Überwachung der 
Getrennthaltung und Verwertung von Abfällen zu dulden. Die Bediensteten sowie 
Beauftragten der Stadt dürfen Geschäfts- und Betriebsgrundstücke und Geschäfts- und 
Betriebsräume außerhalb der üblichen Geschäftszeiten sowie Wohnräume ohne 
Einverständnis des Inhabers nur zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung betreten (§19 Abs 1 KrWG). 

(2) Auf den Grundstücken vorhandene Sammelstellen für Abfälle müssen zu diesem Zweck 
jederzeit zugänglich sein. Das Betretungsrecht schließt insbesondere die Überwachung 
und Kontrolle der ordnungsgemäßen und schadlosen Eigenverwertung von Abfällen auf 
den Grundstücken privater Haushaltungen ein, soweit die Stadt als öffentlich-rechtliche 
Entsorgungsträgerin die Überwachung und Kontrolle im Einzelfall als erforderlich 
ansieht. 

(3) Die Anordnungen der von der Stadt beauftragten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind 
zu befolgen.  
Wird einer Anordnung im Sinne dieser Satzung nicht innerhalb einer angemessenen 
Frist entsprochen, so ist die Stadt berechtigt, die erforderlichen Maßnahmen auf Kosten 
der anschlusspflichtigen Personen durchzuführen oder von anderen durchführen zu 
lassen. 

§15 Mitwirkungs- und Duldungspflicht 

(1) Wer die Entsorgungseinrichtungen der Stadt benutzt, muss die für eine 
ordnungsgemäße Abfallwirtschaft benötigten Auskünfte erteilen und alle notwendigen 
Maßnahmen treffen, damit Abfälle umweltverträglich entsorgt werden können. 

(2) Ist zu besorgen, dass Abfälle, die in Anlagen/Einrichtungen der städtischen 
Abfallentsorgung angeliefert werden sollen, schädliche Bestandteile enthalten, die die 
Entsorgung beeinträchtigen oder gefährden können, kann die Stadt von der 
abfallerzeugenden Person rechtzeitig vor der Anlieferung in Anlagen/Einrichtungen der 
städtischen Abfallentsorgung die Vorlage eines Nachweises über die chemisch-
physikalische Beschaffenheit der Abfälle fordern. Die Analyse ist mit geeigneten und 
anerkannten Methoden von der abfallerzeugenden Person selbst oder von einer oder 
einem Sachverständigen durchzuführen. Der Untersuchungsumfang ist vorher mit dem 
Träger der Entsorgungseinrichtungen abzustimmen. Die Kosten der Analyse trägt die 
abfallerzeugende Person.  

§ 16 Sperrmüll 

(1) Die Stadt entsorgt gesondert den in privaten Haushaltungen anfallenden Sperrmüll. 
 
Von der Sperrmüllentsorgung ausgeschlossen sind Abfälle zur Verwertung, die nach § 
10 getrennt gehalten werden müssen, Haus-, Gewerbe- und Baustellenabfälle,  
gefährliche Abfälle, Nachtspeicheröfen, Öltanks  sowie Bauschutt. Die Stadt kann 
weitere Arten von Sperrmüll ausschließen, wenn geeignete Annahmestellen oder 
entsprechende Rücknahmeverpflichtungen für Herstellerinnen, Hersteller, Betreiberinnen 
und/ oder Betreiber bestehen. 
 
Im Zweifelsfall entscheidet die Stadt, welche Gegenstände zum Sperrmüll zählen. 

(2) Sperrmüll in haushaltsüblicher Menge wird abgeholt, wenn die verpflichtete Person 
(Gebührenschuldnerin oder Gebührenschuldner im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 5 der 
Satzung für die Erhebung von Gebühren für Leistungen der städt. Abfallwirtschaft)  oder 
jede Haushaltung, dies unter Angabe des Grundstückes, sowie der Art und Menge des 
Abfalls schriftlich beantragt. Der Abfuhrzeitpunkt wird von der Stadt festgesetzt und der 
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antragstellenden Person mitgeteilt. Jede verpflichtete Person bzw. jede Haushaltung ist 
berechtigt, Sperrmüll in haushaltsüblicher Menge zweimal pro Jahr abholen zu lassen. 

(3) Im Rahmen der Sperrmüllsammlung werden auch Kühlgeräte, Altmetalle, Elektro- und  
Elektronikgeräte sowie Altholz, sofern es sich um Einrichtungsgegenstände handelt, 
eingesammelt. Die Bereitstellung soll getrennt vom übrigen Sperrmüll erfolgen, damit die 
Möglichkeit zur Verwertung genutzt werden kann. 

(4) Die antragstellende Person oder die von ihr beauftragte Person muss bei der Abholung 
anwesend sein. An den festgesetzten Abholtagen sind die gemeldeten Abfälle bis 06:30 
Uhr auf Privatgrund (z. B. Hof, Garten, Garage) der antragstellenden Person 
bereitzustellen. Der Transportweg vom Abholort zu den Sammelfahrzeugen darf dabei 
15 m nicht überschreiten. Falls dies nicht möglich ist, sind die Abfälle auf öffentlichem 
Grund so bereitzustellen, dass der Fahr- und Fußgängerverkehr nicht behindert wird. 
Unberechtigte Entnahme und das Durchsuchen von Sperrmüll sind verboten. Nach 
Abholung des Sperrmülls hat die abfallerzeugende oder verpflichtete Person Gehsteig 
und Straße zu säubern. Abfälle, die im Rahmen der Sperrmüllabholung nicht 
mitgenommen wurden, sind von der abfallerzeugenden bzw. verpflichteten Person zu 
entsorgen. 

(5) Sperrmüll und Elektro- und Elektronikgeräte in haushaltsüblichen Mengen können 
während der Öffnungszeiten auch kostenlos an den Recyclinghöfen der Stadt 
abgegeben werden. 

6) Die Absätze 1 bis 5 gelten auch für Sperrmüll aus anderen Herkunftsbereichen als 
privaten Haushaltungen, wenn es sich um haushaltstypischen Sperrmüll in 
haushaltsüblichen Mengen handelt und das entsprechende Grundstück über 
Restabfallbehälter verfügt. 

§ 17 Gefährliche Abfälle 

(1) Die in privaten Haushaltungen anfallenden gefährlichen Abfälle müssen vom übrigen 
Abfall getrennt gehalten und den städtischen Sammelstellen oder anderen geeigneten 
Entsorgungseinrichtungen zugeführt werden. Die Stadt gibt die Standorte der mobilen 
Schadstoffsammlung (Schadstoffmobil) und der festen  Sammelstellen für gefährliche 
Abfälle öffentlich bekannt. 

(2) An den Sammelstellen für gefährliche Abfälle dürfen gefährliche Abfälle weder vor dem 
Eintreffen/Öffnen noch nach dessen Wegfahrt/Schließung abgestellt werden. Sollten aus 
betriebstechnischen Gründen der Zeit- und Tourenplan des Schadstoffmobils nicht 
eingehalten werden können, so hat die besitzende Person von gefährlichen Abfällen 
diese wieder zurückzunehmen. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für haushaltsübliche Kleinmengen 
vergleichbarer Abfälle aus Gewerbe und Dienstleistungsbetrieben, soweit sie 
gemeinsam mit den in Abs. 1 genannten Abfällen entsorgt werden können und die 
Betriebe über einen Restabfallbehälter verfügen. 

§ 18 Erdaushub und Bauschutt 

(1) Erdaushub ist so auszubauen, zwischenzulagern und abzufahren, dass eine 
Vermischung mit anderen Abfällen unterbleibt. Soweit möglich soll Erdaushub auf der 
Baustelle wiederverwendet werden. § 202 des Baugesetzbuches bleibt unberührt. 

(2) Bei Baumaßnahmen (Neu- und Umbau, Abbruch) müssen auf der Baustelle Abfälle zur 
Beseitigung, Erdaushub, Straßenaufbruch, Bauschutt, asbesthaltige Abfälle, Abfälle zur 
Verwertung, brennbare Baustellenabfälle und gefährliche Abfälle getrennt gehalten 
werden, § 5 Abs. 2 Satz 4 und §10 Abs. 2 bleiben unberührt. 
 
Es sind mindestens folgende Abfälle getrennt zu erfassen und zu verwerten: Bauschutt 
(Beton, Ziegel, Steine), Holz, Metalle, Glas, Papier/Pappe/Kartonagen, Kunststoffe. 
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Fallen weitere Abfälle zur Verwertung in größeren Mengen an, sind auch diese getrennt 
zu erfassen und zu verwerten. 
 
Zur Erfüllung der Pflichten nach Satz 2 müssen in ausreichendem Maße 
Sammelbehälter auf der Baustelle bereitgestellt werden. 

(3) Umbau- und Abbruchmaßnahmen sollen so durchgeführt werden, dass noch brauchbare 
Bauteile einer Wiederverwendung zugeführt werden können. 

(4) Für die Einhaltung dieser Bestimmungen ist die Bauherrin oder der Bauherr bzw. die 
beauftragte Person verantwortlich. 

§ 19 Durchführung von abfallwirtschaftlichen Maßnahmen in Anlagen und 
Einrichtungen 

(1) Die Stadt führt die abfallwirtschaftlichen Maßnahmen nach dieser Satzung in der Regel 
selbst durch; zur Erfüllung dieser  Aufgaben kann sie sich auch einer geeigneten dritten 
Person bedienen. 

(2) Die Stadt stellt im Rahmen ihrer öffentlichen Einrichtung nach dieser Satzung 
Abfallentsorgungs- und Verwertungsanlagen bzw. -einrichtungen mit den jeweiligen 
Zweckbestimmungen zur Verfügung: 

1. Die Inertdeponie (Erddeponie) Burgfarrnbach zur Annahme von Erdaushub und 

Bauschutt 

2. Die Kompostierungsanlage Burgfarrnbach zur Annahme von Gartenabfällen 

3. Die Recyclinghöfe zur Annahme von Abfällen zur Verwertung, Sperrmüll und Abfällen 

zur Beseitigung in haushaltsüblichen Mengen 

4. Die stationäre und mobile Schadstoffsammlung für die Annahme von gefährlichen 

Abfällen in haushaltsüblichen Mengen 

5. Die Sperrmüllabfuhr nach § 16 

6. Die Müllabfuhr zum Einsammeln und Befördern von Abfällen in den zulässigen 

Abfallbehältern 

(3) Als Einrichtungen und Anlagen der städtischen Abfallentsorgung gelten auch diejenigen, 
die von beauftragten Dritten betrieben werden. 

§ 20 Benutzung der Abfallentsorgungsanlagen 

(1) Die nach § 5 Abs. 1 und 2 Verpflichteten haben die Abfälle zu den städtischen 
Abfallentsorgungsanlagen zu bringen.  

(2) Die entsorgungspflichtigen Personen der Abfälle übernehmen auch die Gewähr, dass 
ihre Fahrzeuge keine von der Verwertung/Verbrennung/Ablagerung ausgeschlossenen 
Stoffe enthalten; sie haften für alle Folgen, die sich aus der Nichtbeachtung dieser 
Bestimmung ergeben. 

(3) Bei Benutzung der Anlagen sind die Weisungen des Betriebspersonals zu befolgen. 
 
Die Betriebsanweisungen der Anlagen sind zu beachten. 

(4) Das Betriebspersonal weist Abfälle zurück, wenn: 

1. nicht nachgewiesen ist, dass die Abfälle in Fürth angefallen sind, 

2. sie mit Abfällen zur Verwertung, die nach § 10 getrennt gehalten werden müssen, 
oder mit ausgeschlossenen Abfällen vermischt sind, 

3. die Abfälle sonstige Stoffe enthalten, deren Entsorgung in der Anlage ausgeschlossen 
ist, 

40/282



4. bei Anlieferung die erforderlichen Begleitpapiere (gültige Nachweise, gegebenenfalls 
Begleitscheine gemäß Nachweisverordnung-NachwV) sowie ein erforderlicher 
Nachweis über die Zusammensetzung und die chemisch- physikalischen 
Eigenschaften der Abfälle fehlen, 

5. Anforderungen der Betriebsordnung nicht eingehalten werden. 

§ 21 Betriebsstörungen 

(1) Wird der Betrieb von Anlagen/Einrichtungen der städtischen Abfallentsorgung infolge 
höherer Gewalt, durch behördliche Anordnung oder aus zwingenden betrieblichen 
Gründen vorrübergehend eingeschränkt oder unterbrochen oder Maßnahmen der 
Abfallentsorgung verspätet durchgeführt (z.B. Streik, betriebsnotwendige Arbeiten), so 
werden die fraglichen Maßnahmen baldmöglichst nachgeholt. 
 
Die entsorgungspflichtigen Personen haben in diesen Fällen keinen Anspruch auf Ersatz 
des entstehenden Schadens oder auf Gebührenminderung. 

(2) Wenn die Kapazität dieser Anlagen/Einrichtungen vorübergehend nicht ausreicht, um 
alle Abfälle anzunehmen/zu entsorgen, werden für die Anlieferungen Sonderregelungen 
getroffen. 

§ 22 Überwachung von Entsorgungsanlagen und -einrichtungen 

(1) Die Stadt überwacht die Benutzung ihrer abfallwirtschaftlichen Anlagen und 
Einrichtungen, um Verstöße gegen diese Satzung auszuschließen und Gefahren für die 
Umwelt durch eine unsachgemäße Entsorgung von Abfällen zu vermeiden. 

(2) Zum Zwecke der Überwachung ist die Stadt insbesondere befugt, 

1. den Inhalt von Abfallbehältern bei der abfallerzeugenden Person, in 
zwischengeschalteten Behandlungsanlagen, während des Transportes und bei der 
Anlieferung zu kontrollieren, 

2. Anlagen und Einrichtungen gewerblicher oder sonstiger wirtschaftlicher 
Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen, in denen Abfälle entstehen und/oder 
behandelt werden, auf Möglichkeiten zur  

- Abfallvermeidung, insbesondere Verminderung ihrer Menge und Schädlichkeit, 
sowie auf 

- Eignung zum Erreichen der Ziele der städtischen Abfallwirtschaft untersuchen zu 
lassen und 

3. Nachweise über die Herkunft der angelieferten Abfälle zu verlangen. 

 

§ 23 Gebühren 

Für die Benutzung der städtischen Anlagen und Einrichtungen werden Gebühren nach der 

Satzung für die Erhebung von Gebühren für Leistungen der städtischen Abfallwirtschaft in 

der jeweils geltenden Fassung erhoben. 

§ 24 Ordnungswidrigkeiten 

(1) Nach Art 24 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern kann mit 
Geldbußen belegt werden, wer 

1. entgegen § 4 Abs.1 Abfälle anliefert, die nicht im Stadtgebiet angefallen sind und 
für die keine Ausnahmegenehmigung erteilt wurde, 

2. Abfälle, die nach § 4 Abs.2 von der Entsorgung durch die Stadt Fürth 
ausgeschlossen sind, der städtischen Abfallentsorgung zuführt, 
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3. entgegen § 5 Grundstücke oder Anlagen nicht an die städtische Abfallentsorgung 
anschließt, 

4. entgegen § 7 Abs. 3 angefallene Abfälle durchsucht oder wegnimmt, 

5. entgegen § 8 Abs. 2 kein Abfallkonzept oder keinen Abfallbericht vorlegt, 

6. der in § 9 geregelten Melde- und Auskunftspflicht nicht nachkommt, 

7. entgegen den Verpflichtungen nach § 10 Abfälle nicht getrennt hält und nicht der 
Verwertung zuführt, 

8. Abfälle entgegen § 11 Abs. 2 und 3 in nicht zulässigen Behältern bereitstellt oder 
ablagert, 

9. entgegen § 11 Abs. 5 einen Abfallbehälter nicht benutzt, 

10. gegen die in § 11 Abs. 7 genannten Pflichten über die Behandlung und das 
Befüllen der Behälter verstößt, 

11. Abfälle zur Verwertung außerhalb der in § 11 Abs. 8 bestimmten Zeit entsorgt, 

12. entgegen §12 Abs. 1 die Abfallbehälter nicht auf dem eigenen Grundstück aufstellt, 

13. Standplätze für die Behälter entgegen § 12 Abs. 2 Nr.5 nicht in verkehrssicherem 
Zustand hält oder an Standplätzen öffentlicher Wertstoffbehälter entgegen § 12 
Abs. 2 Nr.9 Abfälle neben den Sammelcontainern ablagert, 

14. entgegen § 15 Abs. 1 die erforderlichen Auskünfte nicht erteilt, 

15. entgegen § 16 Abs. 1 von der Sperrmüllabfuhr ausgenommene Abfälle zu Abfuhr 
bereitstellt und nicht zurücknimmt, 

16. den Vorschriften in § 16 Abs. 4 über die Bereitstellung des Sperrmülls 
zuwiderhandelt, 

17. den Verpflichtungen gemäß § 17 nicht nachkommt oder 

18. den Vorschriften des § 20 über die Anlieferung der Abfälle und die Benutzung der 
Abfallentsorgungs- und -verwertungsanlagen zuwiderhandelt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit Geldbußen bis jeweils 500 € geahndet werden. Höhere 
Bußgelder sind im Einzelfall nach § 17 Abs. 4 des Ordnungswidrigkeitengesetzes 
möglich. Daneben kann eine Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach anderen 
Bestimmungen, insbesondere nach § 326 Abs. 1 StGB, nach dem KrWG und BayAbfAlG 
in Betracht kommen. 

§ 25 Anordnung für den Einzelfall und Zwangsmittel 

(1) Die Stadt kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung bestehenden Verpflichtungen 
Anordnungen für den Einzelfall erlassen. 

(2) Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschriebenen Handlung, Duldung oder 
Unterlassung gelten die Vorschriften des Bayerischen Verwaltungszustellungs- und 
Vollstreckungsgesetzes. 

§ 26 Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt am 01.02.2014 in Kraft. 

(2)  Mit Inkrafttreten der neuen Satzung tritt die alte Abfallwirtschaftssatzung vom 13.06.1999 
außer Kraft. 
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III-70-Bu                Stand: 21.11.13 
 

 

Synopse zur Neufassung der Satzung für die Abfallwirtschaft 
Die Änderungsvorschläge sind mittels Unterstreichungen kenntlich gemacht

Geltende Satzung Neufassung der Satzung 

Satzung über die städtische Abfallwirtschaft - 
Abfallwirtschaftssatzung (AbfS) - vom 13. April 1999 

(Stadtzeitung Nr. 08 vom 21. April 1999) 

i.d.F. der Änderungssatzungen vom 

23 November 1999 (Stadtzeitung Nr. 23 vom 01. Dezember 1999) 

12. März 2004 (Stadtzeitung Nr. 06 vom 24. März 2004) 

10. Januar 2005 (Stadtzeitung Nr. 01 vom 19. Januar 2005) 

12. Dezember 2005 (Stadtzeitung Nr. 24 vom 21.12.2005) 

Inhaltsverzeichnis: 

§ 1 Zielsetzung und Aufgaben der städtischen 
Abfallentsorgung 

§ 2 Abfallentsorgung als öffentliche Einrichtung 

§ 3 Begriffsbestimmungen 

§ 4 Umfang der städtischen Verwertungs- und 
Beseitigungspflicht / Ausschlüsse 

§ 5 Anschluß- und Benutzungsrecht/-zwang 

§ 6 Ausnahmen vom Anschluß- und/oder Benutzungszwang 

§ 7 Benutzung, Anfall von Abfällen, Eigentumsübergang 

§ 8 Förderung der Kreislaufwirtschaft (Vermeiden und 

Satzung über die städtische Abfallwirtschaft - 
Abfallwirtschaftssatzung (AbfS) - vom 01.02.2014 

Inhaltsverzeichnis: 

§ 1 Zielsetzung und Aufgaben der städtischen 
Abfallentsorgung 

§ 2 Abfallentsorgung als öffentliche Einrichtung 

§ 3 Begriffsbestimmungen 

§ 4 Umfang der städtischen Verwertungs- und 
Beseitigungspflicht / Ausschlüsse 

§ 5 Anschluss- und Benutzungsrecht/-zwang 

§ 6 Ausnahmen vom Anschluss- und/oder Benutzungszwang 

§ 7 Benutzung, Anfall von Abfällen, Eigentumsübergang 

§ 8 Förderung der Kreislaufwirtschaft (Vermeiden und 
Verwerten) 

§ 9 Anzeige- und Antragspflicht 

§ 10 Abfalltrennung 

§ 11 Abfallbehälter 

§ 12 Standplätze und Transportwege für Abfallbehälter 

§ 13 Abfuhr 

§ 14 Betretungsrecht 

§ 15 Mitwirkungs- und Duldungspflicht 

§ 16 Sperrmüll 

Ö
  5
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Verwerten) 

§ 9 Anzeige- und Antragspflicht 

§10 Abfalltrennung 

§ 11 Abfallbehälter 

§ 12 Standplätze und Transportwege für Abfallbehälter 

§ 13 Abfuhr 

§ 14 Betretungsrecht 

§15 Mitwirkungs- und Duldungspflicht 

§ 16 Sperrmüll 

§ 17 Problemabfälle 

§ 18 Erdaushub und Bauschutt 

§ 19 Durchführung von abfallwirtschaftlichen Maßnahmen 
Anlagen und Einrichtungen 

§ 20 Benutzung der Abfallentsorgungsanlagen 

§ 21 Betriebsstörungen 

§ 22 Überwachung von Entsorgungsanlagen und -
einrichtungen 

§ 23 Gebühren 

§ 24 Ordnungswidrigkeiten 

§ 25 Anordnung für den Einzelfall und Zwangsmittel 

§ 26 Inkrafttreten 

 Die Stadt Fürth erläßt aufgrund von Art. 3 Abs. 2 und Art 7. Abs.1 des 

Gesetzes zur Vermeidung, Verwertung und sonstigen Entsorgung von 

Abfällen in Bayern (Bayerisches Abfallwirtschaftsgesetz - BayAbfG) in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 9. August 1996 (GVBl. S. 396, 

ber. S. 449), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.5.2003 (GVBl. S. 

325) in Verbindung mit Art. 23, 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2, Abs. 2 der 

Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796), zuletzt geändert 

§ 17 Gefährliche Abfälle 

§ 18 Erdaushub und Bauschutt 

§ 19 Durchführung von abfallwirtschaftlichen Maßnahmen in 
Anlagen und Einrichtungen 

§ 20 Benutzung der Abfallentsorgungsanlagen 

§ 21 Betriebsstörungen 

§ 22 Überwachung von Entsorgungsanlagen und -
einrichtungen 

§ 23 Gebühren 

§ 24 Ordnungswidrigkeiten 

§ 25 Anordnung für den Einzelfall und Zwangsmittel 

§ 26 Inkrafttreten 

Die Stadt Fürth erlässt aufgrund von Art. 3 Abs. 2 und Art 7. Abs.1 des 

Gesetzes zur Vermeidung, Verwertung und sonstigen Entsorgung von 

Abfällen in Bayern (Bayerisches Abfallwirtschaftsgesetz - BayAbfG) in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 9. August 1996 (GVBl. S. 396, 

ber. S. 449), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.07.2013 (GVBl. S. 

461) in Verbindung mit Art. 23, 24 Abs. 1 Nrn. 1 und 2, Abs. 2 der 

Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. S. 796), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 24.07.2012 (GVBl. S. 366) folgende Satzung: 
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durch Gesetz vom 26.7.2004 (GVBl. S. 272) folgende Satzung zur 

Änderung der Satzung über die städtische Abfallwirtschaft –

Abfallwirtschaftssatzung (AbfS)- vom 13.04.1999 (Stadtzeitung Nr. 8 

vom 21.04.1999), zuletzt geändert durch Satzung vom 10.01.2005 

(Stadtzeitung Nr. 1 vom 19.01.2005): 
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§ 1 Zielsetzung und Aufgaben der städtischen Abfallentsorgung 

(1) Im Rahmen der Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der 
natürlichen Ressourcen und der Sicherung der umweltverträglichen 
Beseitigung von Abfällen nimmt die Stadt folgende Aufgaben wahr: 

- die Förderung der Abfallvermeidung, 

- die Verwertung von Abfällen, 

- die Beseitigung von Abfällen. 

(2) Die Aufgaben nach Abs. 1 umfassen auch die hierfür erforderlichen 
Maßnahmen des Bereitstellens, Überlassens, Einsammelns durch 
Hol- und Bringsysteme, Beförderns, Behandelns, Lagerns und 
Ablagerns. 

(3) Zu den Aufgaben gehört auch die Information und Beratung über 
Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von 
Abfällen (Abfallberatung). 

§ 1 Zielsetzung und Aufgaben der städtischen Abfallentsorgung 

(1) Im Rahmen der Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung  

der natürlichen Ressourcen und zum Schutz von Mensch und       

Umwelt bei der Erzeugung und Bewirtschaftung von Abfällen 

nimmt die Stadt folgende Aufgaben wahr: 

- die Förderung der Abfallvermeidung, 

- die Verwertung von Abfällen, 

- die Beseitigung von Abfällen und 

 die sonstigen Maßnahmen der Abfallbewirtschaftung. 

(2) Die Aufgaben nach Abs. 1 umfassen auch die hierfür 
erforderlichen Maßnahmen des Bereitstellens, Überlassens, 
Einsammelns durch Hol- und Bringsysteme, Beförderns, 
Handelns, Behandelns, Lagerns und Ablagerns. 

(3) Zu den Aufgaben gehört auch die Information und Beratung über 
Möglichkeiten der Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von 
Abfällen (Abfallberatung). 

§ 2 Abfallentsorgung als öffentliche Einrichtung 

(1) Die Stadt Fürth betreibt zur Erfüllung der Aufgaben aus §1 eine 
öffentliche Einrichtung. Diese bildet eine rechtliche, wirtschaftliche 
und organisatorische Einheit. 

(2) Zur Erfüllung dieser Aufgaben kann sich die Stadt ganz oder 
teilweise Dritter bedienen. 

§ 2 Abfallentsorgung als öffentliche Einrichtung 

(1) Die Stadt Fürth betreibt zur Erfüllung der Aufgaben aus §1 eine 
öffentliche Einrichtung. Diese bildet eine rechtliche, wirtschaftliche 
und organisatorische Einheit. 

(2) Zur Erfüllung dieser Aufgaben kann sich die Stadt ganz oder 
teilweise Dritter bedienen. 

§ 3 Begriffsbestimmungen 

(1) Abfälle zur Beseitigung: 
Abfälle die nicht verwertet werden können. 

(2) Abfälle zur Verwertung: 
Abfälle die verwertet werden können. 

§ 3 Begriffsbestimmungen 

(1) Abfälle zur Beseitigung: 
Abfälle die nicht verwertet werden können. 

(2) Abfälle zur Verwertung: 
Abfälle die verwertet werden können. 
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(3) Abfälle aus privaten Haushaltungen: 
Abfälle, die in privaten Haushaltungen im Rahmen der privaten 
Lebensführung anfallen, insbesondere in Wohnungen und 
zugehörigen Grundstücks- oder Gebäudeteilen sowie in anderen 
vergleichbaren Anfallorten wie Wohnheimen oder Einrichtungen des 
betreuten Wohnens. 

(4) Sperrmüll: 
in privaten Haushalten anfallende Abfälle, die wegen ihrer Größe, 
ihres Gewichtes oder ihrer Beschaffenheit auch nach einer 
zumutbaren Zerkleinerung nicht in die Abfallbehälter eingefüllt 
werden können oder das Entleeren erschweren. 

(5) Gewerbliche Siedlungsabfälle: 
Siedlungsabfälle aus anderen Herkunftsbereichen als privaten 
Haushaltungen, die in Kapitel 20 der Anlage der Verordnung über 
das Europäische Abfallverzeichnis vom 10. Dezember 2001 (BGBl. 
I S. 3379) in der jeweils geltenden Fassung aufgeführt sind, 
insbesondere 

a) gewerbliche und industrielle Abfälle, die Abfällen aus privaten 
Haushaltungen aufgrund ihrer Beschaffenheit oder 
Zusammensetzung ähnlich sind, sowie 

b) Abfälle aus privaten und öffentlichen Einrichtungen mit 
Ausnahme der in Abs. 3 genannten Abfälle. 

(6) Bioabfälle: 
im Abfall enthaltene, biologisch abbaubare nativ und derivativ-
organische Abfallanteile, d. h. alle im Abfall enthaltenen biologisch 
abbaubaren organischen Abfallanteile. Hierzu gehören 
insbesondere pflanzliche Küchenabfälle (z.B. Obst- und 
Gemüsereste, Kaffeefilter, Topf- und Balkonpflanzen, kleine 
Mengen an Gartenabfällen und tierische Erzeugnisse -wie z. B. 
Wurst, Fleisch, Gräten und Knochen- in haushaltsüblichen 
Mengen). 
 
Keine Bioabfälle im Sinne dieser Satzung sind: 

(3) Abfälle aus privaten Haushaltungen: 
Abfälle, die in privaten Haushaltungen im Rahmen der privaten 
Lebensführung anfallen, insbesondere in Wohnungen und 
zugehörigen Grundstücks- oder Gebäudeteilen sowie in anderen 
vergleichbaren Anfallorten wie Wohnheimen oder Einrichtungen des 
betreuten Wohnens. 

(4) Sperrmüll: 
in privaten Haushaltungen anfallende Abfälle wie Möbel und 
Gebrauchsgegenstände, die wegen ihrer Größe, ihres Gewichtes 
oder ihrer Beschaffenheit auch nach einer zumutbaren 
Zerkleinerung nicht in die Abfallbehälter eingefüllt werden können 
oder das Entleeren erschweren. 

(5) Gewerbliche Siedlungsabfälle: 
Siedlungsabfälle aus anderen Herkunftsbereichen als privaten 
Haushaltungen, die in Kapitel 20 der Anlage der Verordnung über 
das Europäische Abfallverzeichnis vom 10. Dezember 2001 (BGBl. 
I S. 3379) in der jeweils geltenden Fassung aufgeführt sind, 
insbesondere 

a) gewerbliche und industrielle Abfälle, die Abfällen aus privaten 
Haushaltungen aufgrund ihrer Beschaffenheit oder 
Zusammensetzung ähnlich sind, sowie 

b) Abfälle aus privaten und öffentlichen Einrichtungen mit 
Ausnahme der in Abs. 3 genannten Abfälle. 

(6) Bioabfälle: 
im Abfall enthaltene, biologisch abbaubare pflanzliche, tierische 
oder aus Pilzmaterialien bestehende Abfälle. Hierzu gehören 
insbesondere Nahrungs- und Küchenabfälle (z.B. Obst- und 
Gemüsereste, Kaffeefilter, Topf- und Balkonpflanzen und tierische 
Erzeugnisse -wie z. B. Wurst, Fleisch, Gräten und Knochen- in 
haushaltsüblichen Mengen). 
 
Keine Bioabfälle im Sinne dieser Satzung sind: 
flüssige Küchenabfälle, Fette, Tierkörperteile und tierische 
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flüssige Küchenabfälle, Fette, Tierkörperteile und tierische 
Erzeugnisse, die in Gaststätten, Kantinen, Großküchen, 
Metzgereien etc. anfallen. 

(7) Gartenabfälle: 
pflanzliche Abfälle, die auf gärtnerisch genutzten Grundstücken 
anfallen (z.B. Baum-, Gras- und Strauchschnitt, Laub) und 
kompostiert werden können. 

(8) Altholz: 
Gegenstände aus Holz oder Pressspan (z.B. Möbel) sowie 
Holzspäne, Spanplatten, unbehandeltes und behandeltes Holz (z.B. 
Türen und Zargen). 

(9) Bauschutt und Asbestabfälle: 
mineralische Stoffe aus Bautätigkeiten 

(10) Erdaushub: 
natürlich gewachsenes oder bereits verwendetes Erd- und 
Felsmaterial 

(11) Problemabfälle: 
sind Abfälle aus privaten Haushaltungen, insbesondere besonders 
überwachungsbedürftige Abfälle, die nach ihrer Art und Menge oder 
wegen ihres Schadstoffgehaltes zur Wahrung des Wohls der 
Allgemeinheit nicht einer Anlage zur Behandlung, Lagerung oder 
Ablagerung von siedlungs- und produktionsspezifischen Abfällen 
zugeführt werden dürfen, sondern einer getrennten Entsorgung 
bedürfen (z.B. Lacke, Lösungsmittel, Chemikalien, 
Desinfektionsmittel, Gifte, Autowasch- und -pflegemittel), sowie 
haushaltsübliche Mengen vergleichbarer Abfälle aus Gewerbe- und 
Dienstleistungsbetrieben, soweit sie mit den vorgenannten Abfällen 
entsorgt werden können. 

(12) Elektro- und Elektronikgeräte 
Geräte, die einen Netzstecker, eine Batterie, einen Akku oder eine 
Solarzelle haben, sind ein Elektrogerät. Ein Elektrogerät besteht 
zudem überwiegend aus elektronischen Bauteilen.” 

Erzeugnisse, die in Gaststätten, Kantinen, Großküchen, 
Metzgereien etc. anfallen. 

(7) Gartenabfälle: 
pflanzliche Abfälle, die auf gärtnerisch genutzten Grundstücken 
anfallen (z.B. Baum-, Gras- und Strauchschnitt, Laub) und 
kompostiert werden können. 

(8) Altholz: 
Gegenstände aus Holz oder Pressspan (z.B. Möbel) sowie 
Holzspäne, Spanplatten, unbehandeltes und behandeltes Holz (z.B. 
Türen und Zargen) 

(9) Inertabfälle 

  mineralische Abfälle,  

1. die keinen wesentlichen physikalischen, chemischen und 
biologischen Veränderungen unterliegen, 

2. die sich nicht auflösen, nicht brennen und nicht in anderer Weise 

physikalisch oder chemisch reagieren, 

3. die sich nicht biologisch abbauen und 

4. die andere Materialien, mit denen sie in Kontakt kommen, nicht in 

einer Weise beeinträchtigen, dass sie zu nachteiligen 

Auswirkungen auf Mensch und Umwelt führen können. 

 

(10) Baustellenabfälle: 

nicht mineralische Stoffe wie sie bei Neubau-, Umbau- und  

Renovierungsarbeiten anfallen 

 

(11) Bauschutt und Asbestabfälle: 
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 mineralische Stoffe aus Bautätigkeiten 

(12) Erdaushub: 
natürlich gewachsenes oder bereits verwendetes Erd- und 
Felsmaterial 

(13) Gefährliche Abfälle  

         aus privaten Haushaltungen, insbesondere besonders 

überwachungsbedürftige Abfälle, die nach ihrer Art und Menge 

oder wegen ihres Schadstoffgehaltes zur Wahrung des Wohls der 

Allgemeinheit nicht einer Anlage zur Behandlung, Lagerung oder 

Ablagerung von siedlungs- und produktionsspezifischen Abfällen 

zugeführt werden dürfen, sondern einer getrennten Entsorgung 

bedürfen (z.B. Lacke, Lösungsmittel, Chemikalien, 

Desinfektionsmittel, Gifte, Autowasch- und -pflegemittel), sowie 

haushaltsübliche Mengen vergleichbarer Abfälle aus Gewerbe- 

und Dienstleistungsbetrieben, soweit sie mit den vorgenannten 

Abfällen entsorgt werden können. 

(14) Elektro- und Elektronikgeräte 
Geräte, die einen Netzstecker, eine Batterie, einen Akku oder eine 
Solarzelle haben, sind ein Elektrogerät. Darunter fallen ebenfalls 
Beleuchtungskörper wie Leuchtstofflampen. Ein Elektrogerät 
besteht zudem überwiegend aus elektronischen Bauteilen. 

§ 4 Umfang der städtischen Verwertungs- und Beseitigungspflicht / 
Ausschlüsse 

(1) Die Pflicht der Stadt zur Abfallentsorgung umfaßt die Verwertung 
und die Beseitigung von Abfällen aus privaten Haushaltungen und 
von zur Beseitigung überlassenen Abfällen aus anderen 
Herkunftsbereichen, soweit diese Abfälle im Stadtgebiet Fürth 
angefallen sind. §15 Abs. 1 Satz 2 und §13 Abs. 1 Satz 2 des 
Gesetzes zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der 
umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen (Kreislaufwirtschafts- 
und Abfallgesetz - KrW-/AbfG) vom 27. September 1994 (BGBL. I 

§ 4 Umfang der städtischen Verwertungs- und Beseitigungspflicht / 
Ausschlüsse 

(1) Die Pflicht der Stadt zur Abfallentsorgung umfasst die Verwertung 
und die Beseitigung von Abfällen aus privaten Haushaltungen und 
von zur Beseitigung überlassenen Abfällen aus anderen 
Herkunftsbereichen, soweit diese Abfälle im Stadtgebiet Fürth 
angefallen sind. Dies beinhaltet auch die Vorbereitung von 
Abfällen zur Verwertung und Beseitigung. §20 Abs. 1 Satz 2 und 
§17 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes zur Förderung der 
Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen 
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S. 2705) bleiben unberührt. Maßnahmen der Abfallentsorgung sind 
auch das Sammeln, Einsammeln durch Hol- und Bringsysteme, 
Befördern, Behandeln, Lagern und Ablagern von Abfällen. Abfälle 
werden so eingesammelt, dass die Möglichkeit zur vorrangigen 
Abfallverwertung genutzt werden können. 

(2) Die Stadt kann in begründeten Ausnahmefällen auch die 
Anlieferung von Abfällen gestatten, wenn sie nicht im Stadtgebiet 
Fürth angefallen sind. 

(3) Von der Abfallentsorgung durch die Stadt sind ausgeschlossen: 

1. Abfälle, insbesondere besonders überwachungsbedürftige 
Abfälle, aus anderen Herkunftsbereichen als privaten 
Haushaltungen, soweit diese nach Art, Menge 
oder Beschaffenheit nicht mit in Haushaltungen anfallenden 
Abfällen beseitigt werden können, 

2. Autowracks, 

3. Eis und Schnee, 

4. pflanzliche Abfälle aus der Land- und Forstwirtschaft und 
Gärtnereien,  

5. gasförmige und flüssige in Druckgasflaschen gefaßte Stoffe, 

6. seuchenhygienisch bedenkliche Abfälle wie 

a) Körperteile und Organabfälle, 

b) Versuchstiere, sowie Streu- und Exkremente, durch die eine 
Übertragung von Krankheitserregern zu besorgen ist, 

c) Abfälle die nach § 10 a Bundesseuchengesetz (BSeuchG) 
behandelt werden müssen, 

7. Abfälle für die Rücknahmepflichten durch Rechtsverordnung 
nach § 24 KrW/AbfG eingeführt sind, soweit entsprechende 
Rücknahmeeinrichtungen tatsächlich zur Verfügung stehen 

- vorbehaltlich einer Mitwirkung nach § 24 Abs. 2 Nr. 4 KrW-

Bewirtschaftung von Abfällen (Kreislaufwirtschaftsgesetz) vom 
24.Februar 2012 (BGBI. I S. 212) bleiben unberührt. Maßnahmen 
der Abfallentsorgung sind auch das Sammeln, Einsammeln durch 
Hol- und Bringsysteme, Befördern, Handeln, Behandeln, Lagern 
und Ablagern von Abfällen. Abfälle werden so eingesammelt, dass 
die Möglichkeiten zur vorrangigen Abfallverwertung genutzt 
werden können. 

(2) Die Stadt kann in begründeten Ausnahmefällen auch die 
Anlieferung von Abfällen gestatten, wenn sie nicht im Stadtgebiet 
Fürth angefallen sind. 

(3) Von der Abfallentsorgung durch die Stadt sind ausgeschlossen: 

1. Abfälle, insbesondere gefährliche Abfälle, aus anderen 
Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen, soweit diese 
nach Art, Menge 
oder Beschaffenheit nicht mit in Haushaltungen anfallenden 
Abfällen beseitigt werden können, 

2. Autowracks, 

3.      Eis und Schnee, 

4. pflanzliche Abfälle aus der Land- und Forstwirtschaft und 
Gärtnereien,  

5.      gasförmige und flüssige in Druckgasflaschen gefasste 
Stoffe, 

6.      seuchenhygienisch bedenkliche Abfälle wie 

a) Körperteile und Organabfälle, 

b) Versuchstiere, sowie Streu und Exkremente, durch die 
eine Übertragung von Krankheitserregern zu besorgen 
ist, 

c) Abfälle, die nach dem Infektionsschutzgesetz vom 
20.Juli 2000 (BGBl IS. 1045) in der jeweils gültigen 
Fassung behandelt werden müssen, 
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/AbfG,  

8. Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen als privaten 
Haushaltungen, soweit Dritten oder privaten Entsorgungsträgern 
Pflichten zur Entsorgung nach den §§ 16, 17 und 18 KrW-/AbfG 
übertragen worden sind. 

(4) Die Vorschriften dieser Satzung gelten nicht für die in § 2 Abs. 2 
KrW-/AbfG genannten Stoffe. 

(5) Darüber hinaus kann die Stadt im Einzelfall mit Zustimmung der 
Regierung von Mittelfranken Abfälle zur Beseitigung aus anderen 
Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen, die nach Art, 
Menge oder Beschaffenheit nicht mit den privaten Haushaltungen 
anfallenden Abfällen beseitigt werden können oder bei denen die 
Sicherheit der umweltverträglichen Beseitigung im Einklang mit der 
Abfallwirtschaftsplanung des Landes durch einen anderen 
Entsorgungsträger oder Dritten gewährleistet ist, ganz oder 
teilweise von der Entsorgung ausschließen. 
 
Die Stadt kann die Besitzer solcher Abfälle verpflichten, die Abfälle 
bis zur Entscheidung der zuständigen Abfallbehörde so zu lagern, 
dass das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt wird. 

(6) Soweit Abfälle ganz oder teilweise von der Entsorgung durch die 
Stadt ausgeschlossen sind, ist der Besitzer der Abfälle nach den 
Vorschriften des KrW-/AbfG sowie des BayAbfAlG verpflichtet, 
diese einer hierfür zugelassenen Abfallentsorgungseinrichtung zu 
überlassen. 

7.       Munition, Sprengstoffe und Feuerwerkskörper, 

8.       Abfälle, für die Rücknahmepflichten durch 
Rechtsverordnung nach § 25 KrWG eingeführt sind, 
entsprechende Rücknahmeeinrichtungen tatsächlich zur 
Verfügung stehen und die Stadt nicht an der Rücknahme 
mitwirkt , 

9. Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen als privaten 
Haushaltungen, soweit Dritten Pflichten zur Entsorgung 
nach § 22 KrWG übertragen worden sind. 

(4) Die Vorschriften dieser Satzung gelten nicht für die in § 2 Abs. 2 
KrWG genannten Stoffe. 

(5) Darüber hinaus kann die Stadt im Einzelfall mit Zustimmung der 
Regierung von Mittelfranken Abfälle zur Beseitigung aus anderen 
Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen, die nach Art, 
Menge oder Beschaffenheit nicht mit den privaten Haushaltungen 
anfallenden Abfällen beseitigt werden können oder bei denen die 
Sicherheit der umweltverträglichen Beseitigung im Einklang mit 
der Abfallwirtschaftsplanung des Landes durch andere 
Entsorgungsträger oder Dritte gewährleistet ist, ganz oder 
teilweise von der Entsorgung ausschließen. 
 
Die Stadt kann die Besitzerin oder den Besitzer solcher Abfälle 
verpflichten, die Abfälle bis zur Entscheidung der zuständigen 
Abfallbehörde so zu lagern, dass das Wohl der Allgemeinheit nicht 
beeinträchtigt wird. 

(6) Soweit Abfälle ganz oder teilweise von der Entsorgung durch die 
Stadt ausgeschlossen sind, ist die Besitzerin oder der Besitzer der 
Abfälle nach den Vorschriften des KrWG sowie des BayAbfAlG 
verpflichtet, diese einer hierfür zugelassenen 
Abfallentsorgungseinrichtung zu überlassen. 
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§ 5 Anschluß- und Benutzungsrecht/-zwang 

(1) Jeder Eigentümer von bebauten Grundstücken, und die sonstigen 
dinglich zum Besitz des Grundstückes Berechtigten (insbesondere 
Erbbauberechtigte, Wohnungs- und Teileigentümer, Dauerwohn- 
und -nutzungsberechtigte im Sinne des Wohneigentumsrechts, 
Nießbraucher) im Stadtgebiet, haben im Rahmen dieser Satzung 
das Recht und die Pflicht, das Grundstück an die öffentliche 
Einrichtung der Abfallentsorgung anzuschließen (Anschlußrecht 
und -zwang). 
 
Die Grundstückseigentümer werden von ihrer Verpflichtung nicht 
dadurch befreit, dass neben ihnen andere verpflichtet sind. 

(2) Alle nach § 13 Abs. 1 KrW-/AbfG überlassungspflichtige Erzeuger 
oder Besitzer (z. B. Mieter, Pächter) von Abfällen sind berechtigt 
(Benutzungsrecht) und verpflichtet (Benutungspflicht), die auf dem 
Grundstück oder die sonst bei ihm angefallenen 
überlassungspflichtigen Abfälle den Einrichtungen und Anlagen der 
städtischen Abfallentsorgung satzungsgemäß zu überlassen, soweit 
diese nicht gemäß § 4 Abs. 2 von der Abfallentsorgung 
ausgeschlossen sind. 

(3) Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen als 
privaten Haushaltungen, für die wegen ihrer Art, Menge oder ihres 
unregelmäßigen Anfalls eine Sammlung in Behältern nach § 12 
Abs. 2 unzweckmäßig ist, können mit Zustimmung der Stadt vom 
Abfallerzeuger/-besitzer selbst oder durch einen Beauftragten 
eingesammelt und befördert werden. Die Abfälle sind nach 
Maßgabe dieser Satzung bei einer städtischen Anlage oder einer 
Anlage eines beauftragten Dritten zur Abfallentsorgung 
bereitzustellen.  

(4) Jeder nach Abs. 1 Anschlußberechtigte oder jeder sonstige 
Abfallbesitzer bzw. Abfallerzeuger ist verpflichtet, die Abfälle nach 
Maßgabe des § 11 getrennt zu halten und zu überlassen. 

§ 5 Anschluss- und Benutzungsrecht/-zwang 

(1) Jede Eigentümerin und jeder Eigentümer von bebauten 
Grundstücken und die sonstigen dinglich zum Besitz des 
Grundstückes Berechtigten (insbesondere Erbbauberechtigte, 
Wohnungs- und Teileigentümerinnen, Wohnungs- und 
Teileigentümer, Dauerwohn- und -nutzungsberechtigte im Sinne 
des Wohneigentumsrechts, Nießbraucherinnen und Nießbraucher) 
im Stadtgebiet, haben im Rahmen dieser Satzung das Recht und 
die Pflicht, das Grundstück an die öffentliche Einrichtung der 
Abfallentsorgung anzuschließen (Anschlussrecht und -zwang). 
 
Die Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer 
werden von ihrer Verpflichtung nicht dadurch befreit, dass neben 
ihnen andere verpflichtet sind. 

(2) Alle nach § 17 Abs. 1 KrWG erzeugenden oder besitzenden 
Personen (z. B. Mieterinnen und Mieter, Pächterinnen und 
Pächter) von Abfällen sind berechtigt (Benutzungsrecht) und 
verpflichtet (Benutzungspflicht), die auf dem Grundstück oder die 
sonst bei ihm angefallenen überlassungspflichtigen Abfälle den 
Einrichtungen und Anlagen der städtischen Abfallentsorgung 
satzungsgemäß zu überlassen, soweit diese nicht gemäß § 4 Abs. 
3 von der Abfallentsorgung ausgeschlossen sind. 

(3) Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsbereichen als 
privaten Haushaltungen, für die wegen ihrer Art, Menge oder ihres 
unregelmäßigen Anfalls eine Sammlung in Behältern nach § 11 
Abs. 2 unzweckmäßig ist, können mit Zustimmung der Stadt von 
der abfallerzeugenden oder abfallbesitzenden Person selbst oder 
durch eine beauftragte Person eingesammelt und befördert 
werden. Die Abfälle sind nach Maßgabe dieser Satzung bei einer 
städtischen Anlage oder einer Anlage von beauftragten Dritten zur 
Abfallentsorgung bereitzustellen.  

(4) Jede oder jeder nach Abs. 1 Anschlussberechtigte oder jede 
sonstige abfallbesitzende bzw. abfallerzeugende Person ist 
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verpflichtet, die Abfälle nach Maßgabe des § 10 getrennt zu halten 
und zu überlassen. 
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§ 6 Ausnahmen vom Anschluß- und/oder Benutzungszwang 

(1) Von der Verpflichtung zum Anschluss und oder zur Benutzung wird 
auf Antrag ganz oder zum Teil befreit, wenn der Anschluss oder die 
Benutzung aus besonderen Gründen auch unter Berücksichtigung 
der Erfordernisse des Gemeinwohls nicht zumutbar ist. Der Antrag 
auf Befreiung ist unter Angabe von Gründen schriftlich bei der Stadt 
einzureichen. 

(2) Die Befreiung kann befristet, unter Bedingen, Auflagen und 
Widerrufsvorbehalt erteilt werden. 

(3) Ein Anschluß- und Benutzungszwang an die Biotonne besteht nicht 
für Erzeuger oder Besitzer von Abfällen aus privaten Haushalten, 
soweit diese zu einer Verwertung in der Lage sind. 
 
Die Stadt Fürth wird regelmäßige Kontrollen durchführen. Liegen 
Anhaltspunkte dafür vor, dass die Abfallerzeuger/-besitzer nicht 
ordnungsgemäß verwerten, so haben diese nach Aufforderung der 
Stadt Fürth nachzuweisen, dass sie zu einer Verwertung in der 
Lage sind. Kann der Nachweis nicht erbracht werden, wird ein 
Anschluß- und Benutzungszwang ausgesprochen werden. 

(4) Ein Anschluß- und Benutzungszwang besteht nicht für Erzeuger 
und Besitzer von Abfällen zur Beseitigung aus anderen 
Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen, soweit sie diese 
Abfälle in eigenen Anlagen beseitigen und keine überwiegend 
öffentlichen Interessen eine Überlassung erfordern. Überwiegende 
öffentliche Interessen sind insbesondere dann gegeben, wenn ohne 
eine Abfallüberlassung an die Stadt als öffentlichrechtlicher 
Entsorgungsträger die Entsorgungssicherheit, der Bestand, die 
Funktionsfähigkeit oder die wirtschaftliche Auslastung der 
vorhandenen oder künftigen kommunalen 
Abfallentsorgungsanlagen-/ einrichtungen beeinträchtigt werden. 

(5) Der Benutzungszwang gem. § 5 Abs. 2 besteht nicht, soweit Abfälle 

1. nach § 4 Abs. 2 von der Abfallentsorgung ausgeschlossen sind 

§ 6 Ausnahmen vom Anschluss- und/oder Benutzungszwang 

(1) Von der Verpflichtung zum Anschluss und/oder zur Benutzung 
wird auf Antrag ganz oder zum Teil befreit, wenn der Anschluss 
oder die Benutzung aus besonderen Gründen auch unter 
Berücksichtigung der Erfordernisse des Gemeinwohls nicht 
zumutbar ist. Der Antrag auf Befreiung ist unter Angabe von 
Gründen schriftlich bei der Stadt einzureichen. 

(2) Die Befreiung kann befristet, unter Bedingungen, Auflagen und 
Widerrufsvorbehalt erteilt werden. 

(3) Ein Anschluss- und Benutzungszwang an den Bioabfallbehälter  
besteht nicht für erzeugende oder besitzende Personen von 
Abfällen aus privaten Haushaltungen, soweit diese zu einer 
Verwertung auf dem von ihnen im Rahmen ihrer privaten 
Lebensführung genutzten Grundstück in der Lage sind. 
Die Stadt Fürth wird regelmäßige Kontrollen durchführen. Liegen 
Anhaltspunkte dafür vor, dass die abfallbesitzenden oder 
abfallerzeugenden Personen nicht ordnungsgemäß verwerten, so 
haben diese nach Aufforderung der Stadt Fürth nachzuweisen, 
dass sie zu einer Verwertung in der Lage sind. Kann der Nachweis 
nicht erbracht werden, wird ein Anschluss- und Benutzungszwang 
ausgesprochen. 

(4) Ein Anschluss- und Benutzungszwang besteht nicht für 
abfallbesitzende oder abfallerzeugende Personen zur Beseitigung 
aus anderen Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen, 
soweit sie diese Abfälle in eigenen Anlagen beseitigen und keine 
überwiegend öffentlichen Interessen eine Überlassung erfordern. 
Überwiegende öffentliche Interessen sind insbesondere dann 
gegeben, wenn ohne eine Abfallüberlassung an die Stadt als 
öffentlich-rechtliche Entsorgungsträgerin die 
Entsorgungssicherheit, der Bestand, die Funktionsfähigkeit oder 
die wirtschaftliche Auslastung der vorhandenen oder künftigen 
kommunalen Abfallentsorgungsanlagen-/ einrichtungen 
beeinträchtigt werden. 
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2. durch gemeinnützige Sammlung einer ordnungsgemäßen und 
schadlosen Verwertung zugeführt werden, 

3. durch gewerbliche Sammlung einer ordnungsgemäßen und 
schadlosen Verwertung zugeführt werden, wenn und soweit dies 
der Stadt nachgewiesen wird und nicht überwiegend öffentliche 
Interessen entgegenstehen. 
 
Die Nummern 2 und 3 gelten nicht für besonders 
überwachungsbedürftige Abfälle. 

 

 

 

 

 

 

(5) Der Benutzungszwang gem. § 5 Abs. 2 besteht nicht, soweit 
Abfälle 

1. nach § 4 Abs. 3 von der Abfallentsorgung ausgeschlossen 
sind. 

2. in Wahrnehmung der Produktverantwortung nach §26 KrWG 
freiwillig zurückgenommen werden, soweit dem 
zurücknehmenden Hersteller oder Vertreiber ein Freistellungs- 
oder Feststellungsbescheid nach §26 Abs. 3 oder 6 KrWG 
erteilt worden ist.  

3. durch gemeinnützige Sammlung einer ordnungsgemäßen und 
schadlosen Verwertung zugeführt werden und eine 
Genehmigung gemäß §18 KrWG vorliegt. 

4. durch gewerbliche Sammlung einer ordnungsgemäßen und 
schadlosen Verwertung zugeführt werden und eine 
Genehmigung gemäß §18 KrWG vorliegt. 

Die Nummern 3 und 4 gelten nicht für gemischte Abfälle aus 
privaten Haushaltungen und für gefährliche Abfälle. 
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§ 7 Benutzung, Anfall von Abfällen, Eigentumsübergang 

(1) Die Benutzung der öffentlichen Einrichtung zur Abfallentsorgung 
beginnt mit der Aufstellung der gemäß dieser Satzung zur 
Verfügung gestellten Abfallbehälter, im Falle des Ausschlusses vom 
Einsammeln und Befördern mit der in zulässiger Weise bewirkten 
Bereitstellung der Abfälle bei der betreffenden 
Abfallentsorgungsanlage. 

(2) Um bestimmte Abfallarten verwerten bzw. bestimmte für sie 
vorgesehene Abfallentsorgungsmaßnahmen durchführen zu 
können, hat der Benutzungspflichtige Abfälle getrennt zu halten und 
in die dafür ausschließlich vorgesehenen Behälter auf dem 
Grundstück (Holsystem) bzw. in die entsprechenden im Stadtgebiet 
zur Verfügung gestellten Sammelcontainer einzugeben bzw. bei 
entsprechenden Sammelstellen (Bringsystem) abzugeben. Dies gilt 
insbesondere für Papier/Pappe/Kartonagen, Bioabfälle, 
Gartenabfälle, Kühlgeräte, Altholz und Problemabfälle. 

(3) Es ist Dritten nicht gestattet, bereit gestellte Abfälle zu durchsuchen 
oder wegzunehmen. 

(4) Als angefallen zum Einsammeln und Befördern gelten Abfälle, wenn 
sie in zugelassenen Abfallbehältern auf dem Grundstück 
(Holsystem) oder in sonst bereitgestellte Sammelcontainer, bei 
Sperrmüll oder Kühlschränken, wenn sie auf dem Gehweg bereit 
gestellt sind oder bei Sammelstellen/Recyclinghöfen (Bringsystem) 
zweckentsprechend ein- bzw. abgegeben sind. 
 
Abfälle, die zur Verwertung oder zur Beseitigung bei von der Stadt 
betriebenen Anlagen zur Abfallentsorgung angeliefert werden, 
gelten als angefallen, sobald sie in zulässiger Weise auf das 
Gelände der entsprechenden Abfallentsorgungsanlage gebracht 
worden sind. 
 
Im übrigen gelten Abfälle als angefallen, wenn sie satzungsgemäß 
bereitgestellt sind. 

§ 7 Benutzung, Anfall von Abfällen, Eigentumsübergang 

(1) Die Benutzung der öffentlichen Einrichtung zur Abfallentsorgung 
beginnt mit der Aufstellung der gemäß dieser Satzung zur 
Verfügung gestellten Abfallbehälter, im Falle des Ausschlusses vom 
Einsammeln und Befördern mit der in zulässiger Weise bewirkten 
Bereitstellung der Abfälle bei der betreffenden 
Abfallentsorgungsanlage. 

(2) Um bestimmte Abfallarten verwerten bzw. bestimmte für sie 
vorgesehene Abfallentsorgungsmaßnahmen durchführen zu 
können, hat die benutzungspflichtige Person Abfälle getrennt zu 
halten und in die dafür ausschließlich vorgesehenen Behälter auf 
dem Grundstück (Holsystem) bzw. in die entsprechenden im 
Stadtgebiet zur Verfügung gestellten Sammelcontainer einzugeben 
bzw. bei entsprechenden Sammelstellen (Bringsystem) abzugeben.  

(3) Es ist Dritten nicht gestattet, bereit gestellte Abfälle zu durchsuchen 
oder wegzunehmen. 

(4) Als angefallen zum Einsammeln und Befördern gelten Abfälle, wenn 
sie in zugelassenen Abfallbehältern auf dem Grundstück 
(Holsystem) oder in sonst bereitgestellte Sammelcontainer gegeben 
werden, bei Sperrmüll wenn sie auf dem Gehweg bereit gestellt sind 
oder bei Sammelstellen/Recyclinghöfen (Bringsystem) 
zweckentsprechend ein- bzw. abgegeben sind. 
 
Abfälle, die zur Verwertung oder zur Beseitigung bei von der Stadt 
betriebenen Anlagen zur Abfallentsorgung angeliefert werden, 
gelten als angefallen, sobald sie in zulässiger Weise auf das 
Gelände der entsprechenden Abfallentsorgungsanlage gebracht 
worden sind. 
 
Im Übrigen gelten Abfälle als angefallen, wenn sie satzungsgemäß 
bereitgestellt sind. 

(5) Abfälle, für die nach § 4 eine städtische Verwertungs- und 
Beseitigungspflicht besteht, gehen in das Eigentum der Stadt bzw. 
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(5) Abfälle, für die nach § 4 eine städtische Verwertungs- und 
Beseitigungspflicht besteht, gehen in das Eigentum der Stadt bzw. 
eines von ihr beauftragten Dritten 
über, sobald sie eingesammelt, auf die Sammelfahrzeuge verladen 
oder bei den städtischen Abfallentsorgungsanlagen bzw. bei den 
Anlagen beauftragter Dritter angenommen worden sind. 

eines von ihr beauftragten Dritten über, sobald sie eingesammelt, 
auf die Sammelfahrzeuge verladen oder bei den städtischen 
Abfallentsorgungsanlagen bzw. bei den Anlagen beauftragter Dritter 
angenommen worden sind. 

(6) Für Abfälle aus anderen Herkunftsbereichen als privaten  

Haushaltungen können die städtischen Einrichtungen zur 

Abfallentsorgung benutzt werden, soweit es sich um 

haushaltsübliche Mengen handelt und das anschlusspflichtige 

Grundstück über ein ausreichendes Behältervolumen für Abfälle zur 

Beseitigung verfügt. 
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§ 8 Förderung der Kreislaufwirtschaft (Vermeiden und Verwerten) 

(1) Wer die städtischen Anlagen und Einrichtungen benutzt, muss die 
Menge der Abfälle so gering halten, wie es den Umständen nach 
möglich und zumutbar ist; nicht vermiedene Abfälle sind nach 
Möglichkeit zu verwerten. 

(2) Bei Veranstaltungen ist der Stadt auf Verlangen ein Abfallkonzept 
vorzulegen, das die Maßnahmen zur Abfallvermeidung und -
trennung enthält. Nach der Veranstaltung ist der Stadt ein 
Abfallbericht über die angefallenen Abfälle nach Art und Menge 
vorzulegen. 

(3) Bei Veranstaltungen, die auf Grundstücken oder in Einrichtungen 
der Stadt durchgeführt werden, dürfen Speisen und Getränke nur in 
pfandpflichtigen, wiederverwendbaren Verpackungen und 
Behältnissen ausgegeben werden; diese Pflicht gilt insbesondere 
für Verkehrsflächen, die im Eigentum der Stadt stehen. Eine 
Befreiung von dieser Pflicht kann im Einzelfall erlaubt werden, wenn 
Belange des öffentlichen Wohls dies erfordern. 

(4) Die Stadt berät Bürger und Gewerbetriebe wie sie Abfälle 
vermeiden und verwerten können. 

 

§ 8 Förderung der Kreislaufwirtschaft (Vermeiden und Verwerten) 

(1) Wer die städtischen Anlagen und Einrichtungen benutzt, muss die 
Menge der Abfälle so gering halten, wie es den Umständen nach 
möglich und zumutbar ist; Maßnahmen zur Vermeidung und 
Abfallbewirtschaftung stehen in folgender Rangfolge: 

1. Vermeidung, 

2. Vorbereitung zur Wiederverwendung, 

3. Recycling, 

4. sonstige Verwertung, insbesondere energetische Verwertung und 

Verfüllung  

5. Beseitigung 

(2) Bei Veranstaltungen ist der Stadt auf Verlangen ein Abfallkonzept 
vorzulegen, das die Maßnahmen zur Abfallvermeidung und -
trennung enthält. Nach der Veranstaltung ist der Stadt ein 
Abfallbericht über die angefallenen Abfälle nach Art und Menge 
vorzulegen. 

(3) Bei Veranstaltungen, die auf Grundstücken oder in Einrichtungen 
der Stadt durchgeführt werden, dürfen Speisen und Getränke nur in 
pfandpflichtigen, wiederverwendbaren Verpackungen und 
Behältnissen ausgegeben werden; diese Pflicht gilt insbesondere 
für Verkehrsflächen, die im Eigentum der Stadt stehen. Eine 
Befreiung von dieser Pflicht kann im Einzelfall erlaubt werden, wenn 
Belange des öffentlichen Wohls dies erfordern. 

(4) Die Stadt berät Bürgerinnen, Bürger und Gewerbebetriebe wie sie 
Abfälle vermeiden und verwerten können. 

§ 9 Anzeige- und Antragspflicht 

(1) Der nach § 5 Anschlußverpflichtete hat der Stadt den erstmaligen 
Anfall von 
Abfällen, deren Art und voraussichtliche Menge, die Anzahl der 

§ 9 Anzeige- und Antragspflicht 

(1) Die nach § 5 anschlusspflichtige Person hat der Stadt den 
erstmaligen Anfall von Abfällen, deren Art und voraussichtliche 
Menge, die Anzahl der Bewohner des Grundstückes und den 
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Bewohner des Grundstückes und den Behälterstandplatz 
spätestens zwei Wochen vorher schriftlich anzuzeigen. Eintretende 
Veränderungen sind der Stadt unverzüglich, ebenfalls schriftlich, 
anzuzeigen. Abfallbehälter, die nicht mehr benötigt werden, müssen 
unter Angabe des Grundes zwei Wochen vorher schriftlich 
abgemeldet werden. 

(2) Wechselt der Anschlußverpflichtete, so sind sowohl der bisherige 
als auch der neue Anschlußverpflichtete verpflichtet, die Stadt 
unverzüglich von dem Wechsel zu benachrichtigen. 

(3) Der Anschlußverpflichtete ist dafür verantwortlich, dass stets eine 
ausreichende Anzahl von Abfallbehältern in ausreichender Größe 
auf dem Grundstück vorhanden sind; er muss zusätzlich benötigte 
Abfallbehälter unverzüglich beantragen. 
 
Wird ein Antrag nicht gestellt, obwohl die vorhandenen 
Abfallbehälter nicht ausreichen, stellt die Stadt nach einmaliger 
erfolgloser Aufforderung des Verpflichteten die zusätzlich 
erforderlichen Abfallbehälter auf. Der Anschlußpflichtige hat 
die zusätzlichen Behälter entgegenzunehmen und zu benutzen. 

(4) Für Grundstücke, auf denen sich keine oder nicht ausschließlich 
private Haushaltungen befinden, sind neben dem 
Grundstückseigentümer auch die Besitzer und Erzeuger von 
Abfällen zu den in Abs. 1-3 vorgenannten Meldungen verpflichtet. 

Behälterstandplatz spätestens zwei Wochen vorher schriftlich 
anzuzeigen. Eintretende Veränderungen sind der Stadt 
unverzüglich, ebenfalls schriftlich, anzuzeigen. Abfallbehälter, die 
nicht mehr benötigt werden, müssen unter Angabe des Grundes 
zwei Wochen vorher schriftlich abgemeldet werden. 

(2) Wechselt die anschlusspflichtige Person, so sind sowohl die 
bisherige als auch die neue anschlusspflichtige Person verpflichtet, 
die Stadt unverzüglich von dem Wechsel zu benachrichtigen. 

(3) Die anschlusspflichtige Person ist dafür  verantwortlich, dass stets 
eine ausreichende Anzahl von Abfallbehältern in ausreichender 
Größe auf dem Grundstück vorhanden ist; sie muss zusätzlich 
benötigte Abfallbehälter unverzüglich schriftlich beantragen. 

Wird ein Antrag nicht gestellt, obwohl die vorhandenen 
Abfallbehälter nicht ausreichen, stellt die Stadt nach einmaliger 
erfolgloser Aufforderung der verpflichteten Person die zusätzlich 
erforderlichen Abfallbehälter auf. Die anschlusspflichtige Person hat 
die zusätzlichen Behälter entgegenzunehmen und zu benutzen. 

(4) Für Grundstücke, auf denen sich keine oder nicht ausschließlich 
private Haushaltungen befinden, sind neben der 
Grundstückseigentümerin oder dem Grundstückseigentümer auch 
die besitzenden und erzeugenden Personen von Abfällen zu den in 
Abs. 1-3 vorgenannten Meldungen verpflichtet. 

59/282



18 

 

§10 Abfalltrennung 

(1) Abfälle zur Beseitigung und Abfälle zur Verwertung sind getrennt zu 
halten und in den dafür vorgesehenen Abfallbehältern zu 
überlassen, bzw. bei den entsprechenden Annahmestellen (z. B. 
Kompostplatz, Schadstoffmobil, Recyclinghöfe) abzugeben, soweit 
dies zur Erfüllung der Anforderungen nach §§ 4, 5 und 10 KrW-
/AbfG erforderlich ist. 

(1) Abfälle zur Verwertung sind wie folgt getrennt zu überlassen: 

1. Bioabfälle und organisch verunreinigte Papierabfälle müssen, 
soweit sie nicht auf dem eigenen Grundstück kompostiert 
werden, in die Biotonnen -grüne Abfallbehälter- eingegeben 
werden. Dabei sind organische Küchenabfälle insbesondere aus 
hygienischen Gründen in den von der Stadt bereitgestellten 
Papiertüten zu sammeln und in die Biotonnen zu geben. 

2. Gartenabfälle bis 5 cm Durchmesser können, soweit sie nicht 
selbst kompostiert werden, in die Biotonne und die Grün- und 
Gartenabfallsäcke gegeben, oder direkt dem städtischen  
Kompostplatz zugeführt werden. 

3. Sperrige Pflanzenabfälle (z.B. Baum- und Strauchschnitt), 
Wurzelstöcke, Äste und Stämme mit mehr als 5 cm 
Durchmesser, müssen getrennt erfaßt und dem städtischen 
Kompostplatz zugeführt werden. 

4. Nicht verunreinigtes Papier/Pappe/Kartonagen aus 
Privathaushalten müssen den öffentlichen Wertstoffbehältern, 
dem Recyclinghof oder besonderen Altpapierbehältern auf dem 
Grundstück zugeführt werden. 

5. Verkaufsverpackungen im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr . 2 
Verpackungsverordnung (VerpackV), insbesondere 
Verkaufsverpackungen aus Glas, Weißblech, Aluminium, Kunst- 
und Verbundstoffen, sind nach § 4 Abs. 2 Nr. 7 dieser Satzung 
von der Abfallentsorgung durch die Stadt ausgeschlossen und 
dürfen nicht in die Restabfallbehälter -graue Tonne- eingegeben 

§10 Abfalltrennung 

(1) Abfälle zur Beseitigung und Abfälle zur Verwertung sind getrennt zu 

halten und in den dafür vorgesehenen Abfallbehältern zu 

überlassen, bzw. bei den entsprechenden Annahmestellen (z. B. 

Kompostplatz, Schadstoffmobil, Recyclinghöfe) abzugeben. 

(2) Abfälle zur Verwertung sind wie folgt getrennt zu überlassen: 

1. Bioabfälle und organisch verunreinigte Papierabfälle müssen, 

soweit sie nicht auf dem eigenen Grundstück kompostiert 

werden, in den Bioabfallbehälter -grüne Abfallbehälter- 

eingegeben werden. Dabei sind organische Küchenabfälle 

insbesondere aus hygienischen Gründen in den von der Stadt 

bereitgestellten Papiertüten zu sammeln und in den 

Bioabfallbehälter zu geben. 

2. Gartenabfälle bis 5 cm Durchmesser sind, soweit sie nicht 

selbst kompostiert werden, in den Bioabfallbehälter und die 

Grün- und Gartenabfallsäcke zu geben oder direkt dem 

städtischen  Kompostplatz zuzuführen. 

3. Sperrige Pflanzenabfälle (z.B. Baum- und Strauchschnitt), 

Wurzelstöcke, Äste und Stämme mit mehr als 5 cm 

Durchmesser, müssen getrennt erfasst und dem städtischen 

Kompostplatz zugeführt werden. 

4. Nicht verunreinigtes Papier/Pappe/Kartonagen aus 

Privathaushaltungen müssen dem blauen Altpapierbehälter auf 

dem Grundstück zugeführt werden. Fallen im Einzelfall größere 

Mengen oder sperrige Kartonagen an, können diese am 

Recyclinghof abgegeben werden. 

5. Verkaufsverpackungen im Sinne des § 3 Abs. 1 Nr. 2 

Verpackungsverordnung (VerpackV), insbesondere 
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werden. Sie sind dem von den Rücknahmepflichtigen 
eingeführten Sammelsystemen (Wertstoffbehälter, gelber Sack, 
gelbe Tonne) zuzuführen. 

6. Altholz ist getrennt zu erfassen und einer stofflichen Verwertung 
zuzuführen. Dies gilt insbesondere für das holzverarbeitende 
Gewerbe. Behandeltes sowie beschichtetes Holz ist separat zu 
erfassen und der Verwertung zuzuführen. 

7. Die nicht an die Müllabfuhr angeschlossenen Gewerbebetriebe 
müssen alle Abfälle zur Verwertung an der jeweiligen Anfallstelle 
getrennt erfassen und behandeln, § 5 Abs. 2 Satz 4 Krw-/AbfG 
bleibt unberührt. Diesen Betrieben ist die Benutzung öffentlicher 
Wertstoffbehälter verboten. 

 

Verkaufsverpackungen aus Glas, Weißblech, Aluminium, Kunst- 

und Verbundstoffen, sind nach § 4 Abs. 3 Nr. 8 dieser Satzung 

von der Abfallentsorgung durch die Stadt ausgeschlossen und 

dürfen nicht in die Restabfallbehälter –graue Behälter- 

eingegeben werden. Sie sind dem von den 

Rücknahmepflichtigen eingeführten Sammelsystemen 

(Wertstoffbehälter, gelber Sack, gelber Behälter, 

Altglascontainer) zuzuführen. 

6. Metall-, Kunststoff- und Glasabfälle, die nicht der 

Verpackungsverordnung unterliegen, sind am Recyclinghof  

oder – soweit vorhanden – über weitere Erfassungswege zu 

entsorgen. 

7. Elektro- und Elektronikgeräte sind am Recyclinghof 

(Wertstoffhof) abzugeben, im Rahmen einer Sperrmüllabfuhr 

auf Abruf gesondert bereitzustellen oder - soweit vorhanden - 

über weitere Erfassungssysteme zu entsorgen. 

8.   Altkleider, Decken und sonstige Textilien sind getrennt zu halten 

und in die gekennzeichneten Sammelcontainer oder 

gemeinnützigen Kleiderläden zu bringen. 

9. Altholz ist getrennt zu erfassen und einer stofflichen Verwertung 
zuzuführen. Dies gilt insbesondere für das holzverarbeitende 
Gewerbe. Behandeltes sowie beschichtetes Holz ist separat zu 
erfassen und der Verwertung zuzuführen. 

10. Gefährliche Abfälle sind getrennt zu halten und dürfen generell 

nicht vermischt  oder verdünnt werden.  

11. Die nicht an die Müllabfuhr angeschlossenen Gewerbebetriebe  
müssen alle Abfälle zur Verwertung an der jeweiligen Anfallstelle 
getrennt erfassen und behandeln. 
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§ 11 Abfallbehälter 

(1) Die Stadt legt nach Anhörung des Verpflichteten (§ 9 Abs. 1-3) und 
nach Maßgabe der folgenden Vorschriften Art, Anzahl und Zweck 
der Behälter, deren Standplatz auf dem Grundstück, die Trennung 
der Abfälle, sowie die Häufigkeit und den Zeitpunkt der Abfuhr fest. 

(2) Für das Einsammeln von Abfällen zur Beseitigung aus 
Privathaushalten und gewerblichen Siedlungsabfällen aus anderen 
Herkunftsbereichen stellt die Stadt: 

1. genormte Abfallbehälter (grau) mit 80, 120 und 240 Liter 
Füllraum und 

2. genormte Abfall-Großbehälter (grau) mit 1.100 Liter Füllraum 
 
zur Verfügung. Zahl und Größe der erforderlichen Behälter 
richten sich unter Berücksichtigung der Interessen des 
Verpflichteten nach den abfallwirtschaftlichen Belangen. Dabei 
muss für jeden Bewohner der anschlusspflichtigen Grundstücke 
eine Behälterkapazität von mindestens 15 Liter/Einwohner pro 
Leerung bereitstehen. 

3. Zusätzlich zu den Abfallbehältern gemäß Nr. 1 und 2 dürfen die 
im Auftrag der Stadt Fürth vertriebenen Abfallsäcke benutzt 
werden. Sie werden von der Stadt eingesammelt, soweit sie 
neben den für das Grundstück erforderlichen Abfallbehältern 
 bereitgestellt sind. 

(3) Für die Sammlung von organischen Abfällen zur Verwertung stellt 
die Stadt: 

1. genormte Abfallbehälter (grün) mit 80, 120 und 240 Liter 
Füllraum und 

2. Bioabfall-Papiertüten (zur Sammlung in Haushalten) zur 
Verfügung. 

3. Zusätzlich dürfen die im Auftrag der Stadt vertriebenen Grün- und 
Gartenabfallsäcke benutzt werden. Die Säcke werden von der 

§ 11 Abfallbehälter 

(1) Die Stadt legt nach Anhörung der verpflichteten Person (§ 9 Abs. 1-
3) und nach Maßgabe der folgenden Vorschriften Art, Anzahl und 
Zweck der Behälter, deren Standplatz auf dem Grundstück, die 
Trennung der Abfälle, sowie die Häufigkeit und den Zeitpunkt der 
Abfuhr fest. 

(2) Für das Einsammeln von Abfällen zur Beseitigung aus 
Privathaushaltungen und gewerblichen Siedlungsabfällen aus 
anderen Herkunftsbereichen stellt die Stadt: 

1. genormte Abfallbehälter (grau) mit 80, 120 und 240 Liter 
Füllraum und 

2. genormte Abfall-Großbehälter (grau) mit 1.100 Liter Füllraum 
 
zur Verfügung. Zahl und Größe der erforderlichen Behälter 
richten sich unter Berücksichtigung der Interessen der 
verpflichteten Person nach den abfallwirtschaftlichen Belangen. 
Dabei muss für jede Bewohnerin und jeden Bewohner der 
anschlusspflichtigen Grundstücke eine Behälterkapazität von 
mindestens 15 Liter/Einwohner pro Leerung bereitstehen. 

3. Zusätzlich zu den Abfallbehältern gemäß Nr. 1 und 2 dürfen die 
im Auftrag der Stadt Fürth vertriebenen Abfallsäcke benutzt 
werden. Sie werden von der Stadt eingesammelt, soweit sie 
neben den für das Grundstück erforderlichen Abfallbehältern 
bereitgestellt sind. 

(3) Für die Sammlung von organischen Abfällen zur Verwertung stellt 
die Stadt: 

1. genormte Abfallbehälter (grün) mit 80, 120 und 240 Liter 
Füllraum und 

2. Bioabfall-Papiertüten (zur Sammlung in Haushaltungen) zur 
Verfügung. 

3. Zusätzlich dürfen die im Auftrag der Stadt vertriebenen Grün- 
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Stadt im Rahmen der Bioabfallsammlung eingesammelt soweit 
sie neben den für das Grundstück erforderlichen Abfallbehältern 
gemäß Nr. 1 bereitgestellt sind. Eine ausschließliche Entsorgung 
des Bioabfalls über die Säcke ist nicht möglich. 

(4) Für die Sammlung von nicht verunreinigtem verwertbarem 
Papier/Pappe und Kartonagen stellt die Stadt den nach § 5 Abs. 1 
Anschlussberechtigten: 

1. Genormte Abfallbehälter (blau) mit 120 und 240 Liter Füllraum 
und 

2. Genormte Abfall-Großbehälter (blau) mit 1.100 Liter Füllraum zur 
Verfügung. Zahl und Größe der erforderlichen Behälter richten 
sich unter Berücksichtigung der Interessen des Verpflichteten 
nach den abfallwirtschaftlichen Belangen. 

(5) Fallen auf einem Grundstück nur Abfälle aus anderen 
Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen an, so ist für die 
Abfuhr von gewerblichen Siedlungsabfällen zur Beseitigung 
mindestens ein Restmüllbehälter nach § 11 Abs. 2 zu benutzen, 
soweit der Abfallerzeuger bzw. -besitzer im Einzelfall die 
Verwertung nicht nachweist. 
 
Die Größe des Restmüllbehälters wird nach den Erfordernissen 
einer geordneten Abfallentsorgung im Einzelfall nach Abstimmung 
mit dem Abfallerzeuger bzw.  
-besitzer festgelegt. 

(6) Die Abfallbehälter werden von der Stadt gestellt und unterhalten. 
Sie sind Eigentum der Stadt oder von ihr beauftragter Dritter. Die 
Reinigung obliegt dem Benutzer. 

(7) Die Abfallbehälter sind schonend zu behandeln und sauber zu 
halten. Sie dürfen nur zweckentsprechend verwendet und nur so 
weit gefüllt werden, dass sich der Deckel schließen läßt; sie sind 
geschlossen zu halten. Verboten sind alle Einwirkungen, welche die 
Behälter beschädigen, die Abfuhr erschweren oder die Verwertung 

und Gartenabfallsäcke benutzt werden. Die Säcke werden von 
der Stadt im Rahmen der Bioabfallsammlung eingesammelt 
soweit sie neben den für das Grundstück erforderlichen 
Abfallbehältern gemäß Nr. 1 bereitgestellt sind. Eine 
ausschließliche Entsorgung des Bioabfalls über die Säcke ist 
nicht möglich. 

(4) Für die Sammlung von nicht verunreinigter verwertbarer 
Papier/Pappe und Kartonage stellt die Stadt den nach § 5 Abs. 1 
Anschlussberechtigten: 

1. genormte Abfallbehälter (blau) mit 120 und 240 Liter Füllraum 
und 

2. genormte Abfall-Großbehälter (blau) mit 1.100 Liter Füllraum 
zur Verfügung. Zahl und Größe der erforderlichen Behälter 
richten sich unter Berücksichtigung der Interessen der 
verpflichteten Person nach den abfallwirtschaftlichen Belangen. 

(5) Fallen auf einem Grundstück nur Abfälle aus anderen 
Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen an, so ist für die 
Abfuhr von gewerblichen Siedlungsabfällen zur Beseitigung 
mindestens ein Restmüllbehälter nach § 11 Abs. 2 zu benutzen, 
soweit die abfallerzeugende bzw. abfallbesitzende Person im 
Einzelfall die Verwertung nicht nachweist. 
 
Die Größe des Restabfallbehälters wird nach den Erfordernissen 
einer geordneten Abfallentsorgung im Einzelfall nach Abstimmung 
mit der abfallerzeugenden bzw. abfallbesitzenden Person 
festgelegt. 

(6) Die Abfallbehälter werden von der Stadt gestellt und unterhalten. 
Sie sind Eigentum der Stadt oder von ihr beauftragter Dritter. Die 
Reinigung obliegt der Benutzerin oder dem Benutzer. 

(7) Die Abfallbehälter sind schonend zu behandeln und sauber zu 
halten. Sie dürfen nur zweckentsprechend verwendet und nur so 
weit gefüllt werden, dass sich der Deckel schließen lässt; sie sind 
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der Abfälle beeinträchtigen können, insbesondere 

1. das Einschlämmen oder Einstampfen von Abfällen in die 
Behälter, 

2. das Verbrennen von Abfällen in den Behältern, 

3. das Einfüllen von Schnee und Eis, sperrigen, heißen, flüssigen 
oder anderen Rückständen, die Behälter, Sammelfahrzeug oder 
Entsorgungsanlagen beeinträchtigen oder übermäßig 
verschmutzen können, 

4. das Einfüllen von Erdaushub, Bauschutt und Steinen in die 
Behälter, 

5. das Befüllen von Abfallbehältern mit dafür nicht zugelassenen 
Stoffen. 

6. die Verpressung oder sonstig mechanische Verdichtung der 
Abfälle in Abfallbehältern. 
 
Die Haftung für Schäden, die vor allem durch unsachgemäße 
Behandlung der Abfallbehälter oder durch Einbringen nicht 
zugelassener Gegenstände an den Sammelfahrzeugen 
entstehen, richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften. 

(8) Die auf den öffentlichen Wertstoffcontainern und an den sonstigen 
Annahmestellen angegebenen Benutzerzeiten sind einzuhalten. 
Beim Befüllen der Behälter ist Lärm möglichst zu vermeiden. 

(9) Eine Bereitstellung überfüllter sowie nicht zweckentsprechend 
befüllter Abfallbehälter entbindet die Stadt bis zur 
ordnungsgemäßen Bereitstellung von ihrer Verpflichtung zur 
Einsammlung der in den Behältern befindlichen Abfällen. Ein 
Anspruch auf Gebührenermäßigung besteht nicht. Gegebenenfalls 
wird eine gesonderte, gebührenpflichtige Leerung durchgeführt. 

geschlossen zu halten. Verboten sind alle Einwirkungen, welche die 
Behälter beschädigen, die Abfuhr erschweren oder die Verwertung 
der Abfälle beeinträchtigen können, insbesondere 

1. das Einschlämmen oder Einstampfen von Abfällen in die 
Behälter, 

2. das Verbrennen von Abfällen in den Behältern, 

3. das Einfüllen von Schnee und Eis, sperrigen, heißen, flüssigen 
oder anderen Rückständen, welche die Behälter, das 
Sammelfahrzeug oder die Entsorgungsanlagen beeinträchtigen 
oder übermäßig verschmutzen können, 

4. das Einfüllen von Erdaushub, Bauschutt und Steinen in die 
Behälter, 

5. das Befüllen von Abfallbehältern mit dafür nicht zugelassenen 
Stoffen. 

6. die Verpressung oder eine sonstige mechanische Verdichtung 
der Abfälle in Abfallbehältern. 

 
Die Haftung für Schäden, die vor allem durch unsachgemäße 
Behandlung der Abfallbehälter oder durch Einbringen nicht 
zugelassener Gegenstände an den Sammelfahrzeugen 
entstehen, richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften. 

(8) Die auf den öffentlichen Wertstoffcontainern und an den sonstigen 
Annahmestellen angegebenen Benutzerzeiten sind einzuhalten. 
Beim Befüllen der Behälter ist Lärm möglichst zu vermeiden. 

(9) Eine Bereitstellung überfüllter sowie nicht zweckentsprechend 
befüllter Abfallbehälter entbindet die Stadt bis zur 
ordnungsgemäßen Bereitstellung von ihrer Verpflichtung zur 
Einsammlung der in den Behältern befindlichen Abfälle. Ein 
Anspruch auf Gebührenermäßigung besteht nicht. Gegebenenfalls 
wird eine gesonderte, gebührenpflichtige Leerung durchgeführt. 
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§ 12 Standplätze und Transportwege für Abfallbehälter 

(1) Die Stadt legt nach Anhörung der Verpflichteten fest, wo die 
Abfallbehälter zur Abholung bereit stehen müssen. Der 
Behälterstandplatz ist in der Bauvorlage auszuweisen. Der 
Verpflichtete muss den Standplatz auf eigene Kosten grundsätzlich 
auf seinem Grundstück errichten, unterhalten und ändern; dies gilt 
auch, wenn die Änderung wegen einer Umstellung des 
Abfuhrsystems oder der zur Verfügung gestellten Abfallbehälter 
notwendig ist. Der Standplatz ist so anzulegen, dass er für 
zusätzliche Behälter erweitert werden kann. 
 
Der Verpflichtete hat dafür zu sorgen, dass die Behälter allen 
Bewohnern des Grundstücks sowie dem Abfuhrpersonal zugänglich 
sind und genutzt werden können. 
 
Die Stadt kann die Aufstellung von Abfallbehältern für mehrere 
Grundstücke auf einem gemeinsamen Standplatz verlangen. Es 
sind die dem Grundstück zugeordneten Behälter zu benutzen.  
 
Die Eigentümer mehrerer anschlußpflichtiger Grundstücke können 
sich durch schriftliche Vereinbarung, die der Stadt vorzulegen ist, 
zur gemeinsamen Nutzung von Abfallbehältern auf einem 
bestimmten Grundstück zusammenschließen 
(Nachbarschaftstonne). Die Grundstücke müssen in einem engen 
räumlichen Bereich beieinander liegen. Standplatzverlegungen oder 
sonstige Änderungen sind zustimmungspflichtig. 

(2) Standplätze und Transportwege für die Behälter müssen wie folgt 
angelegt werden: 

1. Der Standplatz muss frei zugänglich und ebenerdig angelegt 
sein. Er muss über eine ausreichende Stellfläche für die jeweils 
verwendeten Behälter verfügen. Das Aufstellen in Innenräumen 
kann in Ausnahmefällen zugelassen werden. 

2. Der Transportweg vom Standplatz zu den Sammelfahrzeugen 

§ 12 Standplätze und Transportwege für Abfallbehälter 

(1) Die Stadt legt nach Anhörung der Verpflichteten fest, wo die 
Abfallbehälter zur Abholung bereit stehen müssen. Der 
Behälterstandplatz ist in der Bauvorlage auszuweisen. Die 
verpflichtete Person muss den Standplatz auf eigene Kosten 
grundsätzlich auf seinem Grundstück errichten, unterhalten und 
ändern; dies gilt auch, wenn die Änderung wegen einer Umstellung 
des Abfuhrsystems oder der zur Verfügung gestellten Abfallbehälter 
notwendig ist. Der Standplatz ist so anzulegen, dass er für 
zusätzliche Behälter erweitert werden kann. 
 
Die verpflichtete Person hat dafür zu sorgen, dass die Behälter allen 
Bewohnerinnen und Bewohnern des Grundstücks sowie dem 
Abfuhrpersonal zugänglich sind und genutzt werden können. 
Sie ist dafür verantwortlich, dass die Abfallbehälter auf dem 
Müllbehälterstandplatz des Grundstücks stehen. 
Die Stadt kann die Aufstellung von Abfallbehältern für mehrere 
Grundstücke auf einem gemeinsamen Standplatz verlangen. Es 
sind die dem Grundstück zugeordneten Behälter zu benutzen.  
 
Die Eigentümerinnen oder Eigentümer mehrerer 
anschlusspflichtiger Grundstücke können sich durch schriftliche 
Vereinbarung, die der Stadt vorzulegen ist, zur gemeinsamen 
Nutzung von Abfallbehältern auf einem bestimmten Grundstück 
zusammenschließen (Nachbarschaftsbehälter). Die Grundstücke 
müssen in einem engen räumlichen Bereich beieinander liegen. 
Standplatzverlegungen oder sonstige Änderungen sind 
zustimmungspflichtig. 

(2) Standplätze und Transportwege für die Behälter müssen wie folgt 
angelegt werden: 

1. Der Standplatz muss frei zugänglich und ebenerdig angelegt 
sein. Er muss über eine ausreichende Stellfläche für die jeweils 
verwendeten Behälter verfügen. Das Aufstellen in Innenräumen 

65/282



24 

 

darf 15 m nicht überschreiten. Rampen dürfen nur bis zu einer 
Steigung von 1 : 10 ausgebildet werden. 

3. Der Transportweg muss eben und ausreichend breit sein (1,20 m 
für Behälter bis 240 l; 1,50 m für Abfall-Großbehälter). Türen am 
Transportweg müssen durch Feststellvorrichtungen abgesichert 
sein. 

4. Der Standplatz und der Transportweg müssen mit trittsicherem 
Material befestigt sein, das ausreichend beständig und leicht zu 
reinigen ist. 

5. Standplätze und Transportwege müssen am Abfuhrtag in 
verkehrssicherem Zustand (insbesondere frei von Schnee und 
Eis), sauber und bei Dunkelheit ausreichend beleuchtet sein. 

6. Standplätze die direkt vom Sammelfahrzeug bedient werden, 
müssen eine geeignete Zufahrt (Breite, Höhe, Befestigung, 
Wendemöglichkeit, Beleuchtung, Sicherung) haben, damit das 
Fahrzeug nicht rückwärts fahren muss. 

7. Behälterschränke müssen den jeweils geltenden DIN-
Vorschriften entsprechen. Die Unterkanten der Türen dürfen 
max. 5 cm über dem Transportweg liegen. 
Die Schranktüren müssen sich ohne Schlüssel öffnen lassen. 

8. Kunststoffbehälter und Abfallsäcke dürfen nur an Standplätzen 
abgestellt werden, die ausreichend brandsicher sind. 

9. An Standplätzen öffentlicher Wertstoffcontainer dürfen keine 
Abfälle neben dem Container gelagert werden. 

(3) Wenn Standplätze und Transportwege nicht den Anforderungen 
des Absatz 2 entsprechen, muss der Verpflichtete die Behälter am 
Tage der Abfuhr jeweils selbst an den Straßenrand stellen und nach 
der Entleerung zurücktransportieren. Eine entsprechende Erklärung 
ist gegenüber der Stadt abzugeben. Anspruch auf 
Gebührenermäßigung besteht nicht. 
 

kann in Ausnahmefällen zugelassen werden. 

2. Der Transportweg vom Standplatz zu den Sammelfahrzeugen 
darf 15 m nicht überschreiten. Rampen dürfen nur bis zu einer 
Steigung von 1:10 ausgebildet werden. 

3. Der Transportweg muss eben und ausreichend breit sein (1,20 
m für Behälter bis 240 l; 1,50 m für Abfall-Großbehälter). Türen 
am Transportweg müssen durch Feststellvorrichtungen 
abgesichert sein. 

4. Der Standplatz und der Transportweg müssen mit trittsicherem 
Material befestigt sein, das ausreichend beständig und leicht zu 
reinigen ist. 

5. Standplätze und Transportwege müssen am Abfuhrtag in 
verkehrssicherem Zustand (insbesondere frei von Schnee und 
Eis), sauber und bei Dunkelheit ausreichend beleuchtet sein. 

6. Standplätze, die direkt vom Sammelfahrzeug bedient werden, 
müssen eine geeignete Zufahrt (Breite, Höhe, Befestigung, 
Wendemöglichkeit, Beleuchtung, Sicherung) haben, damit das 
Fahrzeug nicht rückwärtsfahren muss. 

7. Behälterschränke müssen den jeweils geltenden DIN-
Vorschriften entsprechen. Die Unterkanten der Türen dürfen 
max. 5 cm über dem Transportweg liegen. 
Die Schranktüren müssen sich ohne Schlüssel öffnen lassen. 

8. Kunststoffbehälter und Abfallsäcke dürfen nur an Standplätzen 
abgestellt werden, die ausreichend brandsicher sind. 

9. An Standplätzen öffentlicher Wertstoffcontainer dürfen keine 
Abfälle neben dem Container gelagert werden. 

(3) Wenn Standplätze und Transportwege nicht den Anforderungen 
des Absatz 2 entsprechen, muss die verpflichtete Person die 
Behälter am Tage der Abfuhr jeweils selbst an den Straßenrand 
stellen und nach der Entleerung zurücktransportieren. Eine 
entsprechende Erklärung ist gegenüber der Stadt abzugeben. 
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Eine Änderung des Standplatzes kann für einen vorübergehenden 
Zeitraum angeordnet werden, wenn die sonst übliche Anfahrt zu 
dem Grundstück gesperrt ist und dadurch der Transport der 
Abfallbehälter in unzumutbarer Weise erschwert wird. 

Anspruch auf Gebührenermäßigung besteht nicht. 
 
Eine Änderung des Standplatzes kann für einen vorübergehenden 
Zeitraum angeordnet werden, wenn die sonst übliche Anfahrt zu 
dem Grundstück gesperrt ist und dadurch der Transport der 
Abfallbehälter in unzumutbarer Weise erschwert wird. 
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§ 13 Abfuhr 

(1) Hausabfall- und Bioabfallbehälter werden in der Regel alle 14 Tage 
entleert. Häufigere Abfuhren können mit der Stadt in begründeten 
Fällen gesondert vereinbart werden. Papierabfallbehälter werden in 
der Regel 4-wöchentlich entleert. Im Geschosswohnungsbau kann 
die Stadt Fürth eine 14-tägige Entleerung durchführen. 
 
Die Stadt kann im Einzelfall oder für einzelne Abfuhrbereiche einen 
längeren oder kürzeren Zeitraum für die Abfuhr festlegen. Muss der 
Zeitpunkt der regelmäßigen Abfuhr aus besonderen Gründen 
verlegt werden, wird dies rechtzeitig bekanntgegeben.  
 
Ansprüche auf Gebührenermäßigung können hieraus nicht geltend 
gemacht werden. 

(2) Die städtischen Hausabfall- und Bioabfallbehälter werden vom 
Müllabfuhrpersonal zur Entleerung vom Standplatz geholt und 
wieder zurückgebracht (Vollservice). 
 
Die städtischen Papierabfallbehälter  müssen am Tag der Abfuhr 
vom Anschluss-verpflichteten an den Straßenrand gestellt und nach 
der Entleerung zurücktransportiert werden. Der 
Anschlussverpflichtete hat dafür zu sorgen, dass die 
Papierabfallbehälter am Abholtag ab 6.30 Uhr für die städtische 
Müllabfuhr oder deren Beauftragte ungehindert zugänglich ist; ist 
dies nicht der Fall wird die Stadt bis zur nächsten turnusmäßigen 
Abfuhr von ihren Pflichten zur Einsammlung befreit. 

(3) Abfallsäcke müssen am Abholtag fest verschlossen am Standplatz 
der Abfallbehälter abgestellt werden. 

§ 13 Abfuhr 

(1) Restabfall- und Bioabfallbehälter werden in der Regel alle 14 Tage 
entleert. Häufigere Abfuhren können mit der Stadt in begründeten 
Fällen gesondert vereinbart werden. Papierabfallbehälter werden in 
der Regel 4-wöchentlich entleert. Im Geschosswohnungsbau kann 
die Stadt Fürth eine 14-tägige Entleerung durchführen. 
 
Die Stadt kann im Einzelfall oder für einzelne Abfuhrbereiche einen 
längeren oder kürzeren Zeitraum für die Abfuhr festlegen. Muss der 
Zeitpunkt der regelmäßigen Abfuhr aus besonderen Gründen 
verlegt werden, wird dies rechtzeitig bekanntgegeben.  
 
Ansprüche auf Gebührenermäßigung können hieraus nicht geltend 
gemacht werden. 

(2) Die städtischen Restabfall- und Bioabfallbehälter werden vom 
Müllabfuhrpersonal zur Entleerung vom Standplatz geholt und 
wieder zurückgebracht (Vollservice). 
 
Die städtischen Papierabfallbehälter  müssen am Tag der Abfuhr 
von der anschlussverpflichteten Person an den Straßenrand gestellt 
und nach der Entleerung zurücktransportiert werden. Die 
anschlussverpflichtete Person hat dafür zu sorgen, dass die 
Papierabfallbehälter am Abholtag ab 6.30 Uhr für die städtische 
Müllabfuhr oder deren Beauftragte ungehindert zugänglich sind; ist 
dies nicht der Fall wird die Stadt bis zur nächsten turnusmäßigen 
Abfuhr von ihren Pflichten zur Einsammlung befreit. 

(3) Abfallsäcke müssen am Abholtag fest verschlossen am Standplatz 
der Abfallbehälter abgestellt werden. 

§ 14 Betretungsrecht 

(1) Die nach §5 Abs. 1 Anschlußberechtigten/ -pflichtigen, sind 
verpflichtet, das Aufstellen zur Erfassung notwendiger 
Abfallbehälter sowie das Betreten von Grundstücken zum Zwecke 
des Einsammelns und zur Überwachung der Getrennthaltung und 

§ 14 Betretungsrecht 

(1) Die nach §5 Abs. 1 anschlussberechtigten/-pflichtigen Personen 
sind verpflichtet, das Aufstellen zur Erfassung notwendiger 
Abfallbehälter sowie das Betreten von Grundstücken zum Zwecke 
des Einsammelns und zur Überwachung der Getrennthaltung und 
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Verwertung von Abfällen zu dulden (§14 Abs. 1 KrW-/AbfG). 

(2) Auf den Grundstücken etwa vorhandene Sammelstellen für Abfälle 
müssen zu diesem Zweck jederzeit zugänglich sein. Das 
Betretungsrecht schließt insbesondere ein, die Überwachung und 
Kontrolle der ordnungsgemäßen und schadlosen Eigenverwertung 
von Abfällen auf den Grundstücken privater Haushaltungen, soweit 
die Stadt als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger die 
Überwachung und Kontrolle im Einzelfall als erforderlich ansieht. 

(3) Die Anordnungen der von der Stadt beauftragten Mitarbeiter sind zu 
befolgen.  
Wird einer Anordnung im Sinne dieser Satzung nicht innerhalb einer 
angemessenen Frist entsprochen, so ist die Stadt berechtigt, die 
erforderlichen Maßnahmen auf Kosten des Anschlußpflichtigen 
durchzuführen oder von anderen durchführen zu lassen. 

 

Verwertung von Abfällen zu dulden. Die Bediensteten sowie 
Beauftragten der Stadt dürfen Geschäfts- und Betriebsgrundstücke 
und Geschäfts- und Betriebsräume außerhalb der üblichen 
Geschäftszeiten sowie Wohnräume ohne Einverständnis des 
Inhabers nur zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung betreten (§19 Abs 1 KrWG). 

(2) Auf den Grundstücken vorhandene Sammelstellen für Abfälle 
müssen zu diesem Zweck jederzeit zugänglich sein. Das 
Betretungsrecht schließt insbesondere die Überwachung und 
Kontrolle der ordnungsgemäßen und schadlosen Eigenverwertung 
von Abfällen auf den Grundstücken privater Haushaltungen ein, 
soweit die Stadt als öffentlich-rechtliche Entsorgungsträgerin die 
Überwachung und Kontrolle im Einzelfall als erforderlich ansieht. 

(3) Die Anordnungen der von der Stadt beauftragten Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sind zu befolgen.  
Wird einer Anordnung im Sinne dieser Satzung nicht innerhalb einer 
angemessenen Frist entsprochen, so ist die Stadt berechtigt, die 
erforderlichen Maßnahmen auf Kosten der anschlusspflichtigen 
Personen durchzuführen oder von anderen durchführen zu lassen. 
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§15 Mitwirkungs- und Duldungspflicht 

(1) Wer die Entsorgungseinrichtungen der Stadt benutzt, muss die für 
eine ordnungsgemäße Abfallwirtschaft benötigten Auskünfte 
erteilen und alle notwendigen Maßnahmen treffen, damit Abfälle 
umweltverträglich entsorgt werden können. 

(2) Ist zu besorgen, dass Abfälle die in Anlagen/Einrichtungen der 
städtischen Abfallentsorgung angeliefert werden sollen, schädliche 
Bestandteile enthalten, die die Entsorgung beeinträchtigen oder 
gefährden können, kann die Stadt vom Abfallerzeuger rechtzeitig 
vor der Anlieferung in Anlagen/Einrichtungen der städtischen 
Abfallentsorgung die Vorlage eines Nachweises über die chemisch-
physikalische Beschaffenheit der Abfälle fordern. Die Analyse ist mit 
geeigneten und anerkannten Methoden vom Abfallerzeuger selbst 
oder von einem Sachverständigen durchzuführen. Der 
Untersuchungsumfang ist vorher mit dem Träger der 
Entsorgungseinrichtungen abzustimmen. Die Kosten der Analyse 
trägt der Abfallerzeuger. 

(3) Abfallerzeuger, die ein Abfallwirtschaftskonzept (§ 19 KrW-AbfG) 
und eine Abfallbilanz (§ 20 KrW-/AbfG) erstellen müssen, sind zur 
Vorlage an die Stadt verpflichtet. 
 
Verpflichtete nach Satz 1 müssen der Stadt einen verantwortlichen 
Mitarbeiter als Ansprechpartner in abfallwirtschaftlichen 
Maßnahmen nennen, es sei denn, sie haben einen 
Betriebsbeauftragen für Abfall (§ 54 KrW-/AbfG) zu bestellen. 

(4) Die Berichtspflicht nach Abs. 3 ist jeweils bis zum 31. März des 
Folgejahres zu erfüllen. 

§15 Mitwirkungs- und Duldungspflicht 

(1) Wer die Entsorgungseinrichtungen der Stadt benutzt, muss die für 
eine ordnungsgemäße Abfallwirtschaft benötigten Auskünfte 
erteilen und alle notwendigen Maßnahmen treffen, damit Abfälle 
umweltverträglich entsorgt werden können. 

(2) Ist zu besorgen, dass Abfälle, die in Anlagen/Einrichtungen der 
städtischen Abfallentsorgung angeliefert werden sollen, schädliche 
Bestandteile enthalten, die die Entsorgung beeinträchtigen oder 
gefährden können, kann die Stadt von der abfallerzeugenden 
Person rechtzeitig vor der Anlieferung in Anlagen/Einrichtungen der 
städtischen Abfallentsorgung die Vorlage eines Nachweises über 
die chemisch-physikalische Beschaffenheit der Abfälle fordern. Die 
Analyse ist mit geeigneten und anerkannten Methoden von der 
abfallerzeugenden Person selbst oder von einer oder einem 
Sachverständigen durchzuführen. Der Untersuchungsumfang ist 
vorher mit dem Träger der Entsorgungseinrichtungen abzustimmen. 
Die Kosten der Analyse trägt die abfallerzeugende Person.  

 

 

§ 16 Sperrmüll 

(1) Die Stadt entsorgt gesondert den in privaten Haushaltungen 
anfallenden Sperrmüll. 
 
Von der Sperrmüllentsorgung ausgeschlossen sind Abfälle zur 

§ 16 Sperrmüll 

(1) Die Stadt entsorgt gesondert den in privaten Haushaltungen 
anfallenden Sperrmüll. 
 
Von der Sperrmüllentsorgung ausgeschlossen sind Abfälle zur 
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Verwertung, die nach § 10 getrennt gehalten werden müssen, 
Haus- , Gewerbe-, Problemabfälle, Badewannen, Öltanks, 
Waschbecken  sowie Bauschutt. Die Stadt kann weitere Arten von 
Sperrmüll ausschließen, wenn geeignete Annahmestellen oder ent-
sprechende Rücknahmeverpflichtungen für Hersteller und/oder 
Betreiber bestehen. 
 
Im Zweifelsfall entscheidet die Stadt, welche Gegenstände zum 
Sperrmüll zählen. 

(2) Sperrmüll in haushaltsüblicher Menge wird abgeholt, wenn der 
Verpflichtete (Gebührenschuldner im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 5 der 
Satzung für die Erhebung von Gebühren für Leistungen der städt. 
Abfallwirtschaft)  oder jeder Haushalt, dies unter Angabe des 
Grundstückes, sowie der Art und Menge des Abfalls schriftlich 
beantragt. Der Abfuhrzeitpunkt wird von der Stadt festgesetzt und 
dem Antragsteller mitgeteilt. Jeder Verpflichtete bzw. Haushalt ist 
berechtigt Sperrmüll in haushaltsüblicher Menge zweimal pro Jahr 
abholen zu lassen. 

(3) Im Rahmen der Sperrmüllsammlung werden auch Kühlgeräte, 
Altmetall, Elektronikschrott sowie Altholz, sofern es sich um 
Einrichtungsgegenstände handelt, eingesammelt. Die Bereitstellung 
soll getrennt vom übrigen Sperrmüll erfolgen, damit die Möglichkeit 
zur Verwertung genutzt werden kann. 

(4) An den festgesetzten Abholtagen sind die gemeldeten Abfälle bis 
06:30 Uhr auf Privatgrund (z. B. Hof, Garten, Garage) des 
Antragstellers bereitzustellen. Der Transportweg vom Abholort zu 
den Sammelfahrzeugen darf dabei 15 m nicht überschreiten. Falls 
dies nicht möglich ist, sind die Abfälle auf öffentlichem Grund so 
bereitzustellen, dass der Fahr- und Fußgängerverkehr nicht 
behindert wird. Unberechtigte Entnahme und das Durchsuchen von 
Sperrmüll sind verboten. Nach Abholung des Sperrmülls haben der 
Abfallerzeuger oder der Verpflichtete Gehsteig und Straße zu 
säubern. 

Verwertung, die nach § 10 getrennt gehalten werden müssen, 
Haus-, Gewerbe- und Baustellenabfälle,  gefährliche Abfälle, 
Nachtspeicheröfen, Öltanks  sowie Bauschutt. Die Stadt kann 
weitere Arten von Sperrmüll ausschließen, wenn geeignete 
Annahmestellen oder entsprechende Rücknahmeverpflichtungen für 
Herstellerinnen, Hersteller, Betreiberinnen und/ oder Betreiber 
bestehen. 
 
Im Zweifelsfall entscheidet die Stadt, welche Gegenstände zum 
Sperrmüll zählen. 

(2) Sperrmüll in haushaltsüblicher Menge wird abgeholt, wenn die 
verpflichtete Person (Gebührenschuldnerin oder 
Gebührenschuldner im Sinne des § 2 Abs. 1 Nr. 5 der Satzung für 
die Erhebung von Gebühren für Leistungen der städt. 
Abfallwirtschaft)  oder jede Haushaltung, dies unter Angabe des 
Grundstückes, sowie der Art und Menge des Abfalls schriftlich 
beantragt. Der Abfuhrzeitpunkt wird von der Stadt festgesetzt und 
der antragstellenden Person mitgeteilt. Jede verpflichtete Person 
bzw. jede Haushaltung ist berechtigt, Sperrmüll in haushaltsüblicher 
Menge zweimal pro Jahr abholen zu lassen. 

(3) Im Rahmen der Sperrmüllsammlung werden auch Kühlgeräte, 
Altmetalle, Elektro- und  Elektronikgeräte sowie Altholz, sofern es 
sich um Einrichtungsgegenstände handelt, eingesammelt. Die 
Bereitstellung soll getrennt vom übrigen Sperrmüll erfolgen, damit 
die Möglichkeit zur Verwertung genutzt werden kann. 

(4) Die antragstellende Person oder die von ihr beauftragte Person 
muss bei der Abholung anwesend sein. An den festgesetzten 
Abholtagen sind die gemeldeten Abfälle bis 06:30 Uhr auf 
Privatgrund (z. B. Hof, Garten, Garage) der antragstellenden 
Person bereitzustellen. Der Transportweg vom Abholort zu den 
Sammelfahrzeugen darf dabei 15 m nicht überschreiten. Falls dies 
keineswegs möglich ist, sind die Abfälle auf öffentlichem Grund so 
bereitzustellen, dass der Fahr- und Fußgängerverkehr nicht 
behindert wird. Unberechtigte Entnahme und das Durchsuchen von 
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(5) Sperrmüll und Kühl- Elektro- und Elektronikgeräte in 
haushaltsüblichen Mengen, können während der Öffnungszeiten 
auch kostenlos an den Recyclinghöfen der Stadt abgegeben 
werden. 

 

(6) Die Absätze 1 bis5 gelten auch für Sperrmüll aus anderen 
Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen, wenn es sich um 
haushaltstypischen Sperrmüll in haushaltsüblichen Mengen handelt 
und das entsprechende Grundstück über Restabfallbehälter verfügt. 

Sperrmüll sind verboten. Nach Abholung des Sperrmülls hat die 
abfallerzeugende oder verpflichtete Person Gehsteig und Straße zu 
säubern. Abfälle, die im Rahmen der Sperrmüllabholung nicht 
mitgenommen wurden, sind von der abfallerzeugenden bzw. 
verpflichteten Person zu entsorgen. 

(5) Sperrmüll und Elektro- und Elektronikgeräte in haushaltsüblichen 
Mengen können während der Öffnungszeiten auch kostenlos an 
den Recyclinghöfen der Stadt abgegeben werden. 

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten auch für Sperrmüll aus anderen 
Herkunftsbereichen als privaten Haushaltungen, wenn es sich um 
haushaltstypischen Sperrmüll in haushaltsüblichen Mengen handelt 
und das entsprechende Grundstück über Restabfallbehälter verfügt. 
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§ 17 Problemabfälle 

(1) Die in privaten Haushaltungen anfallenden Problemabfälle müssen 
vom übrigen Abfall getrennt gehalten und den städtischen 
Sammelstellen oder anderen geeigneten Entsorgungseinrichtungen 
zugeführt werden. Die Stadt gibt die Standorte der mobilen 
(Schadstoffmobil) und festen Problemabfallsammelstellen öffentlich 
bekannt. 

(2) An den Standorten der Problemabfallsammelstellen dürfen 
Problemabfälle weder vor dem Eintreffen/Öffnen noch nach dessen 
Wegfahrt/Schließung abgestellt werden. Sollten aus 
betriebstechnischen Gründen der Zeit- und Tourenplan des 
Schadstoffmobils nicht eingehalten werden können, so hat der 
Besitzer von Problemabfällen diese wieder zurückzunehmen. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für haushaltsübliche 
Kleinmengen vergleichbarer Abfälle aus Gewerbe und 
Dienstleistungsbetrieben, soweit sie gemeinsam mit den in Abs. 1 
genannten Abfällen entsorgt werden können. 

§ 17 Gefährliche Abfälle 

(1) Die in privaten Haushaltungen anfallenden gefährlichen Abfälle 
müssen vom übrigen Abfall getrennt gehalten und den städtischen 
Sammelstellen oder anderen geeigneten Entsorgungseinrichtungen 
zugeführt werden. Die Stadt gibt die Standorte der mobilen 
Schadstoffsammlung (Schadstoffmobil) und der festen  
Sammelstellen für gefährliche Abfälle öffentlich bekannt. 

(2) An den Sammelstellen für gefährliche Abfälle dürfen gefährliche 
Abfälle weder vor dem Eintreffen/Öffnen noch nach dessen 
Wegfahrt/Schließung abgestellt werden. Sollten aus 
betriebstechnischen Gründen der Zeit- und Tourenplan des 
Schadstoffmobils nicht eingehalten werden können, so hat die 
besitzende Person von gefährlichen Abfällen diese wieder 
zurückzunehmen. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für haushaltsübliche 
Kleinmengen vergleichbarer Abfälle aus Gewerbe und 
Dienstleistungsbetrieben, soweit sie gemeinsam mit den in Abs. 1 
genannten Abfällen entsorgt werden können und die Betriebe über 
einen Restabfallbehälter verfügen. 

§ 18 Erdaushub und Bauschutt 

(1) Erdaushub ist so auszubauen, zwischenzulagern und abzufahren, 
dass eine Vermischung mit anderen Abfällen unterbleibt. Soweit 
möglich, soll Erdaushub auf der Baustelle wiederverwendet werden. 
§ 202 des Baugesetzbuches bleibt unberührt. 

(2) Bei Baumaßnahmen (Neu- und Umbau, Abbruch) müssen auf der 
Baustelle Abfälle zur Beseitigung, Erdaushub, Straßenaufbruch, 
Bauschutt, asbesthaltige Abfälle, Abfälle zur Verwertung, brennbare 
Baustellenabfälle und besonders über-wachungsbedürftige Abfälle 
getrennt gehalten werden, § 5 Abs. 2 Satz 4 und §10 Abs. 2 bleiben 
unberührt. 
 
Es sind mindestens folgende Abfälle getrennt zu erfassen und zu 

§ 18 Erdaushub und Bauschutt 

(1) Erdaushub ist so auszubauen, zwischenzulagern und abzufahren, 
dass eine Vermischung mit anderen Abfällen unterbleibt. Soweit 
möglich soll Erdaushub auf der Baustelle wiederverwendet werden. 
§ 202 des Baugesetzbuches bleibt unberührt. 

(2) Bei Baumaßnahmen (Neu- und Umbau, Abbruch) müssen auf der 
Baustelle Abfälle zur Beseitigung, Erdaushub, Straßenaufbruch, 
Bauschutt, asbesthaltige Abfälle, Abfälle zur Verwertung, brennbare 
Baustellenabfälle und gefährliche Abfälle getrennt gehalten werden, 
§ 5 Abs. 2 Satz 4 und §10 Abs. 2 bleiben unberührt. 
 
Es sind mindestens folgende Abfälle getrennt zu erfassen und zu 
verwerten: Bauschutt (Beton, Ziegel, Steine), Holz, Metalle, Glas, 
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verwerten: Bauschutt (Beton, Ziegel, Steine), Holz, Metalle, Glas, 
Papier/Pappe/Kartonagen, Kunststoffe. 
 
Fallen weitere Abfälle zur Verwertung in größeren Mengen an, sind 
auch diese getrennt zu erfassen und zu verwerten. 
 
Der Einsatz von mobilen Aufbereitungsanlagen für Bauschutt kann 
von der Stadt im Einzelfall gefordert werden, wenn eine 
umfassende Verwertung anderweitig nicht sichergestellt werden 
kann. 
 
Zur Erfüllung der Pflichten nach den Sätzen 1 und 2 müssen in 
ausreichendem Maße Sammelbehälter auf der Baustelle 
bereitgestellt werden. 

(3) Umbau- und Abbruchmaßnahmen sollen so durchgeführt werden, 
dass noch brauchbare Bauteile einer Wiederverwendung zugeführt 
werden können. 

(4) Für die Einhaltung dieser Bestimmungen ist der Bauherr bzw. 
dessen Beauftragter verantwortlich. 

Papier/Pappe/Kartonagen, Kunststoffe. 
 
Fallen weitere Abfälle zur Verwertung in größeren Mengen an, sind 
auch diese getrennt zu erfassen und zu verwerten. 
 
Zur Erfüllung der Pflichten nach Satz 2 müssen in ausreichendem 
Maße Sammelbehälter auf der Baustelle bereitgestellt werden. 

(3) Umbau- und Abbruchmaßnahmen sollen so durchgeführt werden, 
dass noch brauchbare Bauteile einer Wiederverwendung zugeführt 
werden können. 

(4) Für die Einhaltung dieser Bestimmungen ist die Bauherrin oder der 
Bauherr bzw. die beauftragte Person verantwortlich. 
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§ 19 Durchführung von abfallwirtschaftlichen Maßnahmen Anlagen 
und Einrichtungen 

(1) Die Stadt führt die abfallwirtschaftlichen Maßnahmen nach dieser 
Satzung in der Regel selbst durch; zur Erfüllung dieser  Aufgaben 
kann sie sich auch geeigneter Dritter bedienen. 

(2) Die Stadt stellt im Rahmen ihrer öffentlichen Einrichtung nach 
dieser Satzung Abfallentsorgungs- und Verwertungsanlagen bzw. -
einrichtungen zur Verfügung. 

(3) Als Einrichtungen und Anlagen der städtischen Abfallentsorgung 
gelten auch diejenigen, die von beauftragten Dritten betrieben 
werden.  

 

§ 19 Durchführung von abfallwirtschaftlichen Maßnahmen in Anlagen 
und Einrichtungen 

(1) Die Stadt führt die abfallwirtschaftlichen Maßnahmen nach dieser 
Satzung in der Regel selbst durch; zur Erfüllung dieser  Aufgaben 
kann sie sich auch einer geeigneten dritten Person bedienen. 

(2) Die Stadt stellt im Rahmen ihrer öffentlichen Einrichtung nach 
dieser Satzung Abfallentsorgungs- und Verwertungsanlagen bzw. -
einrichtungen mit den jeweiligen Zweckbestimmungen zur 
Verfügung: 

1. Die Inertdeponie (Erddeponie) Burgfarrnbach zur Annahme von 

Erdaushub und Bauschutt 

2. Die Kompostierungsanlage Burgfarrnbach zur Annahme von 

Gartenabfällen 

3. Die Recyclinghöfe zur Annahme von Abfällen zur Verwertung, 

Sperrmüll und Abfällen zur Beseitigung in haushaltsüblichen 

Mengen 

4. Die stationäre und mobile Schadstoffsammlung für die Annahme 

von gefährlichen Abfällen in haushaltsüblichen Mengen 

5. Die Sperrmüllabfuhr nach § 16 

6. Die Müllabfuhr zum Einsammeln und Befördern von Abfällen in 

den zulässigen Abfallbehältern 

(3) Als Einrichtungen und Anlagen der städtischen Abfallentsorgung 
gelten auch diejenigen, die von beauftragten Dritten betrieben 
werden.  

§ 20 Benutzung der Abfallentsorgungsanlagen 

(1) Die nach § 5 Abs. 1 und 2 Verpflichteten haben die Abfällen zur 
Beseitigung zu den städtischen Abfallentsorgungsanlagen zu 
bringen.  

§ 20 Benutzung der Abfallentsorgungsanlagen 

(1) Die nach § 5 Abs. 1 und 2 Verpflichteten haben die Abfälle zu den 
städtischen Abfallentsorgungsanlagen zu bringen.  

(2) Die entsorgungspflichtigen Personen der Abfälle übernehmen auch 
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(2) Die Entsorgungspflichtigen der Abfälle übernehmen auch die 
Gewähr, dass ihre Fahrzeuge keine von der 
Verwertung/Verschwelung/Ablagerung ausgeschlossenen Stoffe 
enthalten; sie haften für alle Folgen, die sich aus der 
Nichtbeachtung dieser Bestimmung ergeben. 

(3) Bei Benutzung der Anlagen sind die Weisungen des 
Betriebspersonals zu befolgen. 
 
Die Betriebsanweisungen der Anlagen sind zu beachten. 

(4) Das Betriebspersonal weist Abfälle zurück, wenn: 

1. nicht nachgewiesen ist, dass die Abfälle in Fürth angefallen sind, 

2. sie mit Abfällen zur Verwertung, die nach § 10 getrennt gehalten 
werden müssen, oder mit ausgeschlossenen Abfällen vermischt 
sind oder 

3. bei Anlieferung die erforderlichen Begleitpapiere (gültige 
Nachweise, gegebenenfalls Begleitscheine gemäß 
Nachweisverordnung-NachwV) sowie ein erforderlicher Nachweis 
über die Zusammensetzung und die chemisch- physikalischen 
Eigenschaften der Abfälle fehlen, 

4. Anforderungen der Betriebsordnung nicht eingehalten werden. 

die Gewähr, dass ihre Fahrzeuge keine von der 
Verwertung/Verbrennung/Ablagerung ausgeschlossenen Stoffe 
enthalten; sie haften für alle Folgen, die sich aus der 
Nichtbeachtung dieser Bestimmung ergeben. 

(3) Bei Benutzung der Anlagen sind die Weisungen des 
Betriebspersonals zu befolgen. 
 
Die Betriebsanweisungen der Anlagen sind zu beachten. 

(4) Das Betriebspersonal weist Abfälle zurück, wenn: 

1. nicht nachgewiesen ist, dass die Abfälle in Fürth angefallen 
sind, 

2. sie mit Abfällen zur Verwertung, die nach § 10 getrennt 
gehalten werden müssen, oder mit ausgeschlossenen Abfällen 
vermischt sind, 

3.   die Abfälle sonstige Stoffe enthalten, deren Entsorgung in der 
Anlage ausgeschlossen ist, 

4. bei Anlieferung die erforderlichen Begleitpapiere (gültige 
Nachweise, gegebenenfalls Begleitscheine gemäß 
Nachweisverordnung-NachwV) sowie ein erforderlicher 
Nachweis über die Zusammensetzung und die chemisch- 
physikalischen Eigenschaften der Abfälle fehlen, 

5. Anforderungen der Betriebsordnung nicht eingehalten werden. 
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§ 21 Betriebsstörungen 

(1) Wird der Betrieb von Anlagen/Einrichtungen der städtischen 
Abfallentsorgung infolge höherer Gewalt, durch behördliche 
Anordnung oder aus zwingenden betrieblichen Gründen 
vorrübergehend eingeschränkt oder unterbrochen oder 
Maßnahmen der Abfallentsorgung verspätet durchgeführt (z.B. 
Streik, betriebsnotwendige Arbeiten), so werden die fraglichen 
Maßnahmen baldmöglichst nachgeholt. 
 
Der Entsorgungspflichtige hat in diesen Fällen keinen Anspruch auf 
Ersatz des entstehenden Schadens oder auf Gebührenminderung. 

(2) Wenn die Kapazität dieser Anlagen/Einrichtungen vorübergehend 
nicht ausreicht, um alle Abfälle anzunehmen/zu entsorgen, werden 
für die Anlieferungen Sonderregelungen getroffen. 

§ 21 Betriebsstörungen 

(1) Wird der Betrieb von Anlagen/Einrichtungen der städtischen 
Abfallentsorgung infolge höherer Gewalt, durch behördliche 
Anordnung oder aus zwingenden betrieblichen Gründen 
vorrübergehend eingeschränkt oder unterbrochen oder Maßnahmen 
der Abfallentsorgung verspätet durchgeführt (z.B. Streik, 
betriebsnotwendige Arbeiten), so werden die fraglichen 
Maßnahmen baldmöglichst nachgeholt. 
 
Die entsorgungspflichtigen Personen haben in diesen Fällen keinen 
Anspruch auf Ersatz des entstehenden Schadens oder auf 
Gebührenminderung. 

(2) Wenn die Kapazität dieser Anlagen/Einrichtungen vorübergehend 
nicht ausreicht, um alle Abfälle anzunehmen/zu entsorgen, werden 
für die Anlieferungen Sonderregelungen getroffen. 

 

§ 22 Überwachung von Entsorgungsanlagen und -einrichtungen 

(1) Die Stadt überwacht die Benutzung ihrer abfallwirtschaftlichen 
Anlagen und Einrichtungen, um Verstöße gegen diese Satzung 
auszuschließen und Gefahren für die Umwelt durch eine 
unsachgemäße Entsorgung von Abfällen zu vermeiden. 

(2) Zum Zwecke der Überwachung ist die Stadt insbesondere befugt, 

1. den Inhalt von Abfallbehältern beim Abfallerzeuger, in 
zwischengeschalteten Behandlungsanlagen, während des 
Transportes und bei der Anlieferung zu kontrollieren, 

2. Anlagen und Einrichtungen gewerblicher oder sonstiger 
wirtschaftlicher Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen, in 
denen Abfälle entstehen und/oder behandelt werden, auf 
Möglichkeiten zur  

- Abfallvermeidung, insbesondere Verminderung ihrer Menge 

§ 22 Überwachung von Entsorgungsanlagen und -einrichtungen 

(1) Die Stadt überwacht die Benutzung ihrer abfallwirtschaftlichen 
Anlagen und Einrichtungen, um Verstöße gegen diese Satzung 
auszuschließen und Gefahren für die Umwelt durch eine 
unsachgemäße Entsorgung von Abfällen zu vermeiden. 

(2) Zum Zwecke der Überwachung ist die Stadt insbesondere befugt, 

1. den Inhalt von Abfallbehältern bei der abfallerzeugenden 
Person, in zwischengeschalteten Behandlungsanlagen, 
während des Transportes und bei der Anlieferung zu 
kontrollieren, 

2. Anlagen und Einrichtungen gewerblicher oder sonstiger 
wirtschaftlicher Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen, in 
denen Abfälle entstehen und/oder behandelt werden, auf 
Möglichkeiten zur  

- Abfallvermeidung, insbesondere Verminderung ihrer Menge 
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und Schädlichkeit, sowie auf 

- Eignung zum Erreichen der Ziele der städtischen 
Abfallwirtschaft untersuchen zu lassen und 

3. Nachweise über die Herkunft der angelieferten Abfälle zu 
verlangen. 

und Schädlichkeit, sowie auf 

- Eignung zum Erreichen der Ziele der städtischen 
Abfallwirtschaft untersuchen zu lassen und 

3. Nachweise über die Herkunft der angelieferten Abfälle zu 
verlangen. 

 

78/282



37 

 

§ 23 Gebühren 

Für die Benutzung der städtischen Anlagen und Einrichtungen werden 

Gebühren nach der Satzung für die Erhebung von Gebühren für 

Leistungen der städtischen Abfallwirtschaft in der jeweils geltenden 

Fassung erhoben. 

§ 23 Gebühren 

Für die Benutzung der städtischen Anlagen und Einrichtungen werden 

Gebühren nach der Satzung für die Erhebung von Gebühren für 

Leistungen der städtischen Abfallwirtschaft in der jeweils geltenden 

Fassung erhoben. 

§ 24 Ordnungswidrigkeiten 

(1) Nach Art 24 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Bayern kann mit Geldbußen belegt werden, wer 

1. entgegen § 4 Abs.1 Abfälle anliefert, die nicht im Stadtgebiet 
angefallen sind und für die keine Ausnahmegenehmigung erteilt 
wurde, 

2. Abfälle, die nach § 4 Abs.2 von der Entsorgung durch die Stadt 
Fürth ausgeschlossen sind, der städtischen Abfallentsorgung 
zuführt, 

3. entgegen § 5 Grundstücke oder Anlagen nicht an die städtische 
Abfallentsorgung anschließt, 

4. entgegen § 7 Abs. 3 angefallene Abfälle durchsucht oder 
wegnimmt, 

5. der in § 9 geregelten Melde- und Auskunftspflicht nicht 
nachkommt, 

6. entgegen den Verpflichtungen nach § 10 Abfälle nicht getrennt 
hält und nicht der Verwertung zuführt, 

7. entgegen §10 Abs. 3 die öffentlichen Wertstoffbehälter benutzt, 

8. Abfälle entgegen § 11 Abs. 2 und 3 in nicht zulässigen Behältern 
bereitstellt oder ablagert 

9. entgegen § 11 Abs. 5 einen Abfallbehälter nicht benutzt 

10. gegen die in § 11 Abs. 7 genannten Pflichten über die 
Behandlung und das Befüllen der Behälter verstößt, 

§ 24 Ordnungswidrigkeiten 

(1) Nach Art 24 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Bayern kann mit Geldbußen belegt werden, wer 

1. entgegen § 4 Abs.1 Abfälle anliefert, die nicht im Stadtgebiet 
angefallen sind und für die keine Ausnahmegenehmigung erteilt 
wurde, 

2. Abfälle, die nach § 4 Abs.2 von der Entsorgung durch die Stadt 
Fürth ausgeschlossen sind, der städtischen Abfallentsorgung 
zuführt, 

3. entgegen § 5 Grundstücke oder Anlagen nicht an die städtische 
Abfallentsorgung anschließt, 

4. entgegen § 7 Abs. 3 angefallene Abfälle durchsucht oder 
wegnimmt, 

5. entgegen § 8 Abs. 2 kein Abfallkonzept oder keinen 

Abfallbericht vorlegt, 

6. der in § 9 geregelten Melde- und Auskunftspflicht nicht 
nachkommt, 

7. entgegen den Verpflichtungen nach § 10 Abfälle nicht getrennt 
hält und nicht der Verwertung zuführt, 

8. Abfälle entgegen § 11 Abs. 2 und 3 in nicht zulässigen 
Behältern bereitstellt oder ablagert, 

9. entgegen § 11 Abs. 5 einen Abfallbehälter nicht benutzt, 

10. gegen die in § 11 Abs. 7 genannten Pflichten über die 

79/282



38 

 

11. Abfälle zur Verwertung außerhalb der in § 11 Abs. 8 bestimmten 
Zeit entsorgt, 

12. Standplätze für die Behälter entgegen § 12 Abs. 2.5 nicht in 
verkehrssicherem Zustand hält oder an Standplätzen öffentlicher 
Wertstoffbehälter entgegen § 12 Abs. 2.9 Abfälle neben den 
Sammelcontainern ablagert, 

13. entgegen § 15 Abs. 1 die erforderlichen Auskünfte nicht erteilt, 

14. entgegen § 16Abs. 1 von der Sperrmüllabfuhr ausgenommene 
Abfälle zu Abfuhr bereitstellt und nicht zurücknimmt, 

15. den Vorschriften in § 16 Abs. 4 über die Bereitstellung des 
Sperrmülls zuwiderhandelt, 

16. den Verpflichtungen gemäß § 17 nicht nachkommt oder 

17. den Vorschriften des § 20 über die Anlieferung der Abfälle und 
die Benutzung der Abfallentsorgungs- und -verwertungsanlagen 
zuwiderhandelt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit Geldbußen bis jeweils 500 € 
geahndet werden. Höhere Bußgelder sind im Einzelfall nach § 17 
Abs. 4 des Ordnungswidrigkeitengesetzes möglich. Daneben kann 
eine Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach anderen 
Bestimmungen, insbesondere nach § 326 Abs. 1 StGB, nach dem 
KrW-/AbfG und BayAbfAlG in Betracht kommen. 

 

Behandlung und das Befüllen der Behälter verstößt, 

11. Abfälle zur Verwertung außerhalb der in § 11 Abs. 8 
bestimmten Zeit entsorgt, 

12. entgegen §12 Abs. 1 die Abfallbehälter nicht auf dem eigenen 

Grundstück aufstellt, 

13. Standplätze für die Behälter entgegen § 12 Abs. 2 Nr.5 nicht in 

verkehrssicherem Zustand hält oder an Standplätzen 
öffentlicher Wertstoffbehälter entgegen § 12 Abs. 2 Nr.9 Abfälle 
neben den Sammelcontainern ablagert, 

14. entgegen § 15 Abs. 1 die erforderlichen Auskünfte nicht erteilt, 

15. entgegen § 16 Abs. 1 von der Sperrmüllabfuhr ausgenommene 
Abfälle zu Abfuhr bereitstellt und nicht zurücknimmt, 

16. den Vorschriften in § 16 Abs. 4 über die Bereitstellung des 
Sperrmülls zuwiderhandelt, 

17. den Verpflichtungen gemäß § 17 nicht nachkommt oder 

18. den Vorschriften des § 20 über die Anlieferung der Abfälle und 
die Benutzung der Abfallentsorgungs- und -verwertungsanlagen 
zuwiderhandelt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit Geldbußen bis jeweils 500 € 
geahndet werden. Höhere Bußgelder sind im Einzelfall nach § 17 
Abs. 4 des Ordnungswidrigkeitengesetzes möglich. Daneben kann 
eine Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach anderen 
Bestimmungen, insbesondere nach § 326 Abs. 1 StGB, nach dem 
KrWG und BayAbfAlG in Betracht kommen. 
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§ 25 Anordnung für den Einzelfall und Zwangsmittel 

(1) Die Stadt kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung bestehenden 
Verpflichtungen Anordnungen für den Einzelfall erlassen. 

(2) Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschriebenen 
Handlung, Duldung oder Unterlassung gelten die Vorschriften des 
Bayerischen Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes. 

§ 25 Anordnung für den Einzelfall und Zwangsmittel 

(1) Die Stadt kann zur Erfüllung der nach dieser Satzung bestehenden 
Verpflichtungen Anordnungen für den Einzelfall erlassen. 

(2) Für die Erzwingung der in dieser Satzung vorgeschriebenen 
Handlung, Duldung oder Unterlassung gelten die Vorschriften des 
Bayerischen Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetzes. 

§ 26 Inkrafttreten 

(1) Die Satzung tritt am 01.01.2000 in Kraft. 

§ 26 Inkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt am 01.02.2014 in Kraft. 

(2)  Mit Inkrafttreten der neuen Satzung tritt die alte 
Abfallwirtschaftssatzung vom 13.06.1999 außer Kraft. 
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 Beschlussvorlage 

Seite 1 von 2 

SVA/034/2013 

I. Vorlage  
 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status Ergebnis 
Stadtrat 20.11.2013 öffentlich - 

Beschluss 
 

 
 

Änderung der Taxitarifordnung 

 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
 

 
 

Anlagen:  
- Antrag der Genossenschaft der Fürther Taxiunternehmer eG vom 28.08.2013 
- Entwurf der Änderungsverordnung 
- Beschluss des Verkehrsausschusses vom 04.11.2013 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Verordnung zur Änderung der Verordnung der Stadt Fürth über die Beförderungsentgelte und 
Beförderungsbedingungen für den Verkehr mit Taxen in der Stadt Fürth (Taxitarifordnung) vom 11. Mai 
2005 wird beschlossen. 
 
 

 
Sachverhalt: 
 
Mit Schreiben vom 28.08.2013 beantragt die Genossenschaft der Fürther Taxiunternehmer eG, 
vertreten durch den Gesamtvorstand, die Änderung der Taxitarifordnung. 
 
Der Antrag umfasst eine Erhöhung des Grundfahrpreises um 0,10 € (von 2,70 € auf 2,80 €), des 
Mindestfahrpreises auf 3,00 €, sowie eine Erhöhung des Preises für den ersten gefahrenen km um 
0,20 € (von 2,80 € auf 3,00 €). Weiterhin umfasst der Antrag eine Erhöhung ab dem zweiten km um 
0,10 € (von 1,40 € auf 1,50 €). Die Preissteigerungsrate für eine IHK Standardfahrt (Grundpreis + 4 
Minuten Wartezeit + 5 km Strecke) beträgt durch die Änderungen 5,51 %. Letztmalig erfolgte eine 
Tarifanpassung im Dezember 2011 (Steigerungsrate für eine IHK Standardfahrt 5,83 %). Eine 
ausführliche Begründung der beantragten Änderungen ist dem beiliegenden Antrag zu entnehmen. 

  
Nach Auswertung der Antragsunterlagen und Abschluss des Anhörverfahrens ist seitens der 
Verwaltung festzustellen, dass es durch die beantragten Änderungen zu einer angemessen 
Tarifanpassung kommt, insbesondere auch deswegen, weil zu berücksichtigen war, dass es 
letztmalig vor 2 Jahren zu einer Erhöhung des Taxitarifes gekommen ist, dies bei gleichzeitiger nicht 
unerheblicher Steigerung der Lebenshaltungs- und Betriebskosten. Seitens der zuständigen 
Verwaltungsbehörde der Stadt Nürnberg wird der Antrag ausdrücklich begrüßt, da durch die dortige 
Genossenschaft der Nürnberger Taxiunternehmer e.G. ebenfalls ein Antrag auf Änderung der 

Ö  6
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Tarifordnung gestellt wurde. Bei Genehmigung der beiden Anträge würde ein annähernd ähnlicher 
Fahrpreis im Ballungsraum gewährleistet sein. 
In der Sitzung des Verkehrsausschusses am 04.11.2013 wurde dem Stadtrat einstimmig die 
Beschlussfassung der Änderungsverordnung empfohlen. 
 
 
Finanzierung: 
 
Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

  nein  ja Gesamtkosten       €  nein  ja       € 

Veranschlagung im Haushalt  

  nein  ja Hst.       Budget-Nr.       im  Vwhh  Vmhh 
wenn nein, Deckungsvorschlag:  

 
 
Beteiligungen  
 
 
II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
III. Beschluss zurück an Straßenverkehrsamt 
 
 
Fürth, 18.11.2013 
 
 
 
 
   __________________________ 
 

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten 

Straßenverkehrsamt 
Herr Hans-Joachim Gleißner 

Telefon: 
(0911) 974-2240 
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Verordnung zur Änderung der Verordnung der Stadt Fürth über die 

Beförderungsentgelte und Beförderungsbedingungen für den Verkehr mit 

Taxen in der Stadt Fürth - Taxitarifordnung vom 11.05.2005 i.d.F. der 

Änderungsverordnung vom 23.11.2011 

Die Stadt Fürth erlässt aufgrund von § 51 Abs.1 des Personenbeförderungsgesetzes 

(PBefG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 08. August 1990 (BGBl. I S. 1690), das 

zuletzt durch Artikel 4 Absatz 21 des Gesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I, S. 2258) geändert 

worden ist folgende (Änderungs)verordnung: 

 

 

§ 1 

 

1. In § 2 Abs. 3 Satz 1 wird der Betrag „2,70 Euro“ durch „2,80 Euro“ ersetzt. 

 

2. In § 2 Abs. 3 Satz 2 wird der Betrag „2,70 Euro“ durch „3,00 Euro“ ersetzt. 

 

3. In § 2 Abs. 4 Satz 1 wird der Betrag „2,80 Euro“ durch „3,00 Euro“ ersetzt. 

 

4. In § 2 Abs. 4 Satz 1 wird der Zusatz „entspricht ca. 0,20 Euro je 71 m, Umschalt-

geschwindigkeit ca. 8 km/h" ersetzt durch „entspricht ca. 0,20 Euro je 67 m, Um- 

schaltgeschwindigkeit ca. 8 km/h“. 

 

5. In § 2 Abs. 4 Satz 2 wird der Betrag „1,40 Euro“ durch „1,50 Euro“ ersetzt. 

 

6. In § 2 Abs. 4 Satz 2 wird der Zusatz „entspricht ca. 0,20 Euro je 143 m, Umschalt- 

geschwindigkeit ca. 16 km/h“ ersetzt durch „entspricht ca. 0,20 Euro je 133 m, Um- 

schaltgeschwindigkeit ca. 16 km/h" 

 

§ 2 

 

Diese Verordnung tritt am xx.xx.2013 in Kraft. 

 

Ö  6
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Fürth,  

S t a d t   F ü r t h 

 

 

Dr. Thomas Jung 

Oberbürgermeister 
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R III/030/2013 

I. Vorlage  
 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status Ergebnis 
Stadtrat 18.12.2013 öffentlich - 

Beschluss 
 

 
 

Neuregelung der Fraktionszuwendungen 

 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
 

 
 

Anlagen:  
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Auf Vorschlag des Ältestenrates beschließt der Stadtrat: 
 
Die im Haushalt für die Geschäftsführung der Fraktionen eingestellten Mittel gliedern sich  
 
ab dem 01.01.2014 
 
in einen Sockelbetrag (30 %), der zu gleichen Anteilen allen Fraktionen zukommt, und in einen 
variablen Anteil (70 %), der auf die Fraktionen nach der Zahl ihrer Mitglieder aufzuteilen ist. 
 
 
Bis zum Ablauf der Stadtratsperiode am 30.04.2014 wird den fraktionslosen 
Einzelstadtratsmitgliedern (aktuell sechs Einzelstadtratsmitglieder) weiterhin monatlich 180,- Euro 
gezahlt. 
 
Ferner wird beschlossen, dass hinsichtlich der Zahlungen bis zum Ablauf der Stadtratsperiode 
am 30.04.2014 auch keine Fraktion schlechter gestellt werden darf. 
Übergangsweise (bis 30.04.2014) sind Ausgleichszahlungen in Höhe des Unterschiedsbetrages 
zwischen der bisherigen evtl. höheren Fraktionszuwendung und der ab 01.01.2014 neu 
festgesetzten evtl. niedrigeren Fraktionszuwendung zu leisten. 
 
Ab 01.05.2014 erhalten Einzelstadtratsmitglieder keine Fraktionszuwendungen mehr. 
Voraussetzung für die Zahlung der Fraktionszuwendungen (Sockelbetrag und variabler Anteil) ist 
der Fraktionsstatus entsprechend der Geschäftsordnung des Fürther Stadtrates. 
 
Ab 01.01.2014 stehen für die Verteilung unter den Fraktionen im Fürther Stadtrat jährlich 
100.000,- Euro zur Verfügung. 
 
Dies entspricht 30.000,- Euro Sockelbetrag (aktuell je Fraktion 10.000,- Euro) und 70.000,- Euro 
variabler Anteil (verteilt auf 44 Stadtratsmitglieder in drei Fraktionen). 
 
Die exakten Zahlungen werden entsprechend der Fraktionsstärke ermittelt und anteilig je 

Ö  7
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Kalendermonat im Voraus ausbezahlt. 
Veränderung hinsichtlich der Fraktionsanzahl und der Fraktionsstärken sind jeweils zum Beginn 
des nächsten Kalendermonates zu berücksichtigen. Evtl. zu viel oder zu wenig geleistete 
Zahlungen sind zu erstatten bzw. mit der Zahlung des Folgemonates zu verrechnen. 
 
 

 
Sachverhalt: 
 
1. Die Stadtratsfraktion Bündnis90/Die Grünen hat mit Schreiben vom 05.04.2013 unter 
Bezugnahme auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 05.07.2012, Az.: 8 C 22/11 
einen Antrag zum Ältestenrat gestellt. Diesem Antrag zufolge soll die Finanzierung der 
Stadtratsfraktionen auf ihre Vereinbarkeit mit den Leitsätzen dieser BVerwG – Entscheidung hin 
überprüft und zukünftig ein sachgerechter Verteilungsmaßstab gewählt werden. Bündnis90/Die 
Grünen schlägt ein Kombinationsmodell vor mit einem von der Fraktionsstärke unabhängigen 
Sockelbetrag (zwei Drittel) zzgl. einem variablen Betrag, der von der Fraktionsstärke abhängt 
(ein Drittel).   
 
2. Derzeit ist die Finanzierung der Stadtratsfraktionen in Fürth durch Stadtratsbeschlüsse 
folgendermaßen geregelt:  
 
Pro Stadtratsmitglied wird eine Fraktionszuwendung von pauschal 180,- € pro Monat gezahlt 
(unabhängig davon, ob das jeweilige Stadtratsmitglied tatsächlich einer Fraktion angehört). Die 
Fraktionszuwendungen werden an die Fraktionen ausbezahlt bzw. bei 
Einzelstadtratsmitgliedern direkt an diese selbst gezahlt. Ab Mai 2014 sollen die 
Fraktionszuwendungen nur noch für solche Stadtratsmitglieder gezahlt werden, die auch 
tatsächlich einer Fraktion angehören. 
 
Nach der derzeitigen Regelung erhält die SPD– Fraktion (28 Stadtratsmitglieder) pro Monat 
5.040,- € an Fraktionszuwendungen, die CSU-Fraktion (12 Stadtratsmitglieder) 2.160,- €, 
Bündnis90/Die Grünen 720,- € und die sechs fraktionslosen Stadtratsmitglieder jeweils 180,- €. 
Die von den Fraktionen dem Referat III vorgelegten Aufstellungen über die Verwendung der 
Fraktionszuwendungen in den vergangenen Jahren haben ergeben, dass die SPD-Fraktion ca. 
70 % dieses Betrags für personelle Ausgaben verwendet, die CSU-Fraktion ca. 50 % und 
Bündnis 90/Die Grünen ebenfalls ca. 50 %.  Der verbleibende Rest wird zur Tragung von 
Sachkosten verwendet. 
 
3. Im vom BVerwG entschiedenen Fall hatte der Stadtrat einer sächsischen Stadt die 
Fraktionszuwendungen ursprünglich so geregelt, dass es einen festen Sockelbetrag gab (zwei 
Drittel), der zu gleichen Teilen allen Fraktionen zukam, und einen variablen Betrag (ein Drittel), 
der auf die Fraktionen nach der Zahl ihrer Mitglieder aufgeteilt wurde. Durch einen Stadtrats-
beschluss wurde dieser Verteilungsmaßstab dahingehend geändert, dass nunmehr nur noch 
die jeweilige Anzahl der Fraktionsmitglieder die Höhe der Zahlung bestimmte (Kopfteilsprinzip). 
Gegen diese Änderung zog eine kleinere Fraktion vor Gericht, da sich die 
Fraktionszuwendungen an sie hierdurch erheblich verringerten, während größere Fraktionen 
entsprechend mehr bekamen. Die Klage blieb zunächst vor dem VG und dem OVG ohne 
Erfolg. Diese Entscheidungen wurden jedoch vom BVerwG aufgehoben, weil sie gegen das 
verfassungsrechtliche Gleichbehandlungsgebot verstoßen würden. Dieses verlange eine 
sachgerechte, am Zweck der Fraktionen ausgerichtete, bedarfsorientierte Mittelverteilung. Eine 
Verteilung allein nach dem Kopfteilsprinzip beschneide das Mitwirkungsrecht einer Fraktion, 
wenn diese deswegen ihre Informations-, Organisations- und Koordinationsaufgaben nicht mehr 
wahrnehmen könne. Das sei bei kleineren Fraktionen nicht auszuschließen, wenn der 
zuwendungsfähige Bedarf für die Fraktionsgeschäftsführung zu einem erheblichen Anteil von 
der Fraktionsstärke unabhängig ist. Eine solche Verteilung werde dann dem Zweck der 
Finanzierung nicht gerecht. 
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In dem entschiedenen Fall ist das BVerwG nach den tatsächlichen Feststellungen des OVG (an 
die das BVerwG gebunden ist) davon ausgegangen, dass wenigstens drei Viertel des 
personellen Aufwands für die Fraktionsgeschäftsführung für kleine wie für große Fraktionen 
gleichermaßen anfallen (Hinweis: Zum sächlichen Aufwand erfolgten keine Feststellungen 
durch das OVG, weil den Fraktionen von der Stadt die benötigten Sachmittel wie z. B. Räume, 
PC, Telefon, Internet im Wesentlichen unmittelbar zur Verfügung gestellt wurden). Zudem 
wurde vom BVerwG ausgeführt, dass selbst wenn der von der Fraktionsstärke unabhängige 
Aufwand nicht drei Viertel des personellen Aufwands ausmache, dieser Anteil jedoch keinesfalls 
so gering sei, dass er nicht ins Gewicht fiele; jedenfalls entstünde jeder Fraktion ein gewisser 
Sockelbetrag, der kleinere Fraktionen bei einer rein proportionalen Mittelverteilung ungleich 
stärker beschwere als größere.  
 
4. Der vom BVerwG beanstandete Verteilungsmaßstab allein nach dem Kopfteilsprinzip 
entspricht der in Fürth derzeit bestehenden Regelung. Es ist daher davon auszugehen, dass 
auch die derzeitige Fürther Regelung gegen das verfassungsrechtliche 
Gleichbehandlungsgebot verstößt und somit zu Gunsten eines Kombinationsmodells geändert 
werden sollte.  
Zwar gibt es bei der Regelung der Fraktionszuwendungen in Bayern und in Sachsen gewisse 
Unterschiede (in Sachsen gibt es anders als in Bayern eine gesetzliche Regelung der 
Fraktionszuwendungen, vgl. § 35a Abs. 3 der Sächsischen Gemeindeordnung), jedoch besteht 
auch in Bayern „ein Anspruch auf sachgerechte und ermessensfehlerfreie Verteilung der 
bereitgestellten Haushaltsmittel im Falle der Bewilligung derartiger Zuwendungen“ (vgl. Bau-
er/Böhle/Ecker, Kommentar zu den Bayerischen Kommunalgesetzen, Art. 29 GO, Rn. 9).  Da im 
Rahmen der Ermessensausübung auch der Gleichbehandlungsgrundsatz zu beachten ist (vgl. 
Giehl, Kommentar zum Verwaltungsverfahrensrecht in Bayern, Art. 40 Anm. V Nr. 1), führen die 
Unterschiede bei der Regelung der Fraktionszuwendungen in Sachsen und Bayern nach 
Ansicht der Verwaltung vorliegend zu keinem anderen Ergebnis im Hinblick auf die 
Rechtmäßigkeit des Verteilungsmaßstabs. Es ist daher damit zu rechnen, dass die bisherige 
Rechtsprechung des BayVGH, wonach gegen einen Verteilungsmaßstab allein nach dem 
Kopfteilsprinzip unter dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung keine Bedenken bestünden 
(vgl. BayVGH, Urteil vom 16.02.2000, Az.: 4 N 98.1341), nicht länger aufrechterhalten wird. 
 
5. Das BVerwG hat sich in seiner Entscheidung nicht dazu geäußert, in welchem Verhältnis bei 
einem Kombinationsmodell der Sockelbetrag zu dem fraktionsstärkeabhängigen Zuschuss 
konkret stehen muss, damit dem allgemeinen Gleichheitsgrundsatz Genüge getan ist. Es hat 
vielmehr lediglich ausgeführt, dass eine kritische Auswertung der von den Fraktionen ohnehin 
vorzulegenden Verwendungsnachweise aus den vergangenen Jahren vorzunehmen sei.  
 
In dem vom BVerwG entschiedenen Fall hat die betreffende sächsische Stadt noch vor 
Abschluss des Verfahrens vor dem BVerwG die Regelung der Fraktionszuwendungen erneut 
geändert und festgelegt, dass 50 % der Haushaltsmittel den Fraktionen als Sockelbetrag 
gewährt wird und 50 % nach Fraktionsstärke verteilt wird. Gegen diese Neuregelung wurde 
keine Klage erhoben.   
 
Die von den Fraktionen in Fürth dem Ref. III vorgelegten Aufstellungen über die Verwendung 
der Fraktionszuwendungen geben nur bedingt Aufschluss darüber, welcher Anteil der 
Aufwendungen tatsächlich von der Fraktionsstärke unabhängig ist und welcher nicht. Es kann 
auch nicht einfach der jeweilige Personalkostenanteil herangezogen und wie im Urteil des 
BVerwG davon ausgegangen werden, dass zwei Drittel hiervon zwingend 
fraktionsstärkeunabhängig sind. Denn zum einen ist vorliegend auch der Sachkostenanteil zu 
berücksichtigen, da den Fraktionen die Sachmittel in Fürth nicht kostenfrei zur Verfügung 
gestellt werden, und zum anderen ist der Wert von zwei Dritteln in dem entschiedenen Fall vom 
BVerwG aus verfahrensrechtlichen Gründen nicht auf seine Richtigkeit hin überprüft worden.  
 
Zur Vermeidung übermäßigen Verwaltungsaufwands, müssen daher gewisse Pauschalierungen 
in Kauf genommen werden. Die Verwaltung schlägt daher die Pauschalierung vor in einen 
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Sockelbetrag von 30 %, der zu gleichen Anteilen allen Fraktionen zukommt, und einen 
variablen Anteil von 70 %, der auf die Fraktionen nach der Zahl ihrer Mitglieder aufzuteilen ist. 
 
 
Der Ältestenrat hat sich in seiner Sitzung vom 11.11.2013 dieser Vorgehensempfehlung 
angeschlossen. 
 
 
 
 
Ab 01.01.2014 ergeben sich aktuell folgende monatliche Zahlungen: 
 
Sockelbetrag:  30.000,- Euro aktuell je Fraktion 10.000,- Euro : 12 Monate = 833,33 
Euro. 
 
Variabler Anteil: 70.000,- Euro aktuell : 44 Fraktionsmitglieder : 12 Monate = 132,58 Euro 

je Fraktionsmitglied 
 
SPD-Fraktion: 28 Mitglieder 
 
10.000,- Euro Sockelbetrag : 12 Monate  =     833,33 Euro 
 
28 Fraktionsmitglieder x 132,58 Euro  =  3.712,24 Euro 
 
        4.545,57 Euro monatlich. 
Ausgleichszahlung bis 30.04.2014      494,43 Euro monatlich. 
      
 
 
CSU-Fraktion: 12 Mitglieder 
 
10.000,- Euro Sockelbetrag : 12 Monate =     833,33 Euro 
 
12 Fraktionsmitglieder x 132,58 Euro =  1.590,96 Euro 
 
        2.424,29 Euro monatlich. 
 
Keine Ausgleichszahlung da Steigerung der Fraktionszahlungen ! 
 
 
 
B90/Grüne Fraktion: 4 Mitglieder 
 
10.000,- Euro Sockelbetrag : 12 Monate =     833,33 Euro 
 
4 Fraktionsmitglieder x 132,58 Euro  =     530,32 Euro 
 
         1.363,65 Euro monatlich. 
 
Keine Ausgleichszahlung da Steigerung der Fraktionszahlungen ! 
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Jährliche Veränderungen der Fraktionszahlungen im Verhältnis zum Jahr 2013: 
 
SPD-Fraktion:  Reduzierung  um   5.933,16 Euro jährlich. 
  abzüglich Ausgleichszahlung:   1.977,72 Euro. 
Reduzierung um      3.955,44 Euro. 
 
CSU-Fraktion:  Steigerung um   3.171,48 Euro jährlich. 
 
B90/Grüne:  Steigerung um   7.723,80 Euro jährlich. 
 
Ab 01.05.2014 erfolgt Neuberechnung entsprechend dem Ausgang der Kommunalwahl 
2014. 
 
 
Finanzierung: 
 
Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

 x nein  ja Gesamtkosten       €  nein  ja       € 

Veranschlagung im Haushalt  

  nein  ja Hst.       Budget-Nr.       im  Vwhh  Vmhh 
wenn nein, Deckungsvorschlag:  

 
 
Beteiligungen  
 
 
II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
III. Beschluss zurück an Referat III 
 
 
Fürth, 12.12.2013 
 
 
 
 
   __________________________ 
 

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten 

Referat III 
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R III/031/2013 

I. Vorlage  
 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status Ergebnis 
Stadtrat 18.12.2013 öffentlich - 

Beschluss 
 

 
 

Maßnahmenkatalog der Stadtverwaltung zum Baumfrevel Grundig-Park 

 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
 

 
 

Anlagen:  
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Vom mündlichen Vortrag der Verwaltung zum Thema „Illegale Baumfällungen auf dem Grundig-
Park“ im Rahmen eines Bauvorhabens eines privaten Investors wird Kenntnis genommen. 
 
Der Stadtrat beschließt folgende Maßnahmen: 

1. Ein Baustopp erfolgt für jedes Gebäude, das im Gegensatz zu öffentlichen rechtlichen 
Vorschriften errichtet wird. Die Prüfung hierzu durch die Bauaufsicht läuft im Moment 
noch. 

2. Der Investor erhält bis auf Weiteres keine städtischen Grundstücke mehr zu 
Bebauungszwecken. 

3. Nach Feststellung des Schadensumfanges wird im Rahmen eines 
Ordnungswidrigkeitenverfahrens auch geklärt werden, ob eine Irreführung der Behörden 
vorliegt. 

4. Die vollständige Wiederaufforstung der entfernten  Bäume an Ort und Stelle muss, wo 
immer rechtlich zulässig, sichergestellt werden. Die Pflanzungen sollen einen 
Stammumfang von mindestens 22 – 24 Zentimeter haben, zudem ist eine Pflege der 
Pflanzen über mehrere Jahre sicherzustellen. 

5. Die Einrichtung einer ökologischen Bauaufsicht bei der Stadt wird zeitnah umgesetzt. 
Anteilig wird ihre Einrichtung aus einer Erhöhung der Baugenehmigungsgebühr 
mitfinanziert. 

6. Ein Gleichklang mit den Aufklärungsarbeiten und Konsequenzen mit der Stadt 
Schwabach ist anzustreben. 

7. Bei Baugrundstücken mit schützenswertem Baumbestand werden zukünftig 
angemessene Kautionen für jeden Baum gemeinsam mit der Baugenehmigung verlangt. 

8. Bebauungen in der Nähe von Wäldern im Sinne des Bayerischen Waldgesetzes haben 
vom Waldrand einen Regelabstand von 30 Metern zu halten. 

9. Die neuen privaten Waldeigentümer werden darauf hingewiesen, dass Zäune im 
rechtlichen Waldbereich nicht zulässig sind und nicht geduldet werden. 
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Sachverhalt: 
 
Die Begründung erfolgt aus dem mündlichen Sachvortrag, die Forderungen entsprechen 
überwiegend auch den Forderungen des Naturschutzbeirates, die dieser in seiner Sitzung am 
26.11.2013 aufgestellt hat. 
 
 
Finanzierung: 
 
Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

  nein  ja Gesamtkosten       €  nein  ja       € 

Veranschlagung im Haushalt  

  nein  ja Hst.       Budget-Nr.       im  Vwhh  Vmhh 
wenn nein, Deckungsvorschlag:  

 
 
Beteiligungen  
 
 
II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
III. Beschluss zurück an Referat III 
 
 
Fürth, 11.12.2013 
 
 
 
 
   __________________________ 
 

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten 

Referat III 
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 Verfügung zum Antrag 
 
Antragsteller: 
SPD-Stadtratsfraktion 

Antragsnummer: 
AG/309/2013 

Antragsdatum: 
27.11.2013 

Gegenstand des Antrags: 
Antrag der SPD-Stadtratsfraktion vom 27.11.2013 - 
Sachverhaltsaufklärung und ausführlicher Bericht in 
Sachen "Bebauung Grundig Park" 

Bearbeiter: 
Anita Egermeier 

 
 

I. Der Antrag wird – gemäß Rücksprache mit dem Oberbürgermeister – in der nächsten Sitzung 

des folgenden Gremiums behandelt: Stadtrat 

 

II. BMPA/SD 

 
1. Fax an Antragsteller/in bzw. antragstellende Fraktion 
2. Fax an Rf. III und V zur Vorbereitung für die Sitzung 
3. zur Fertigung eines Abdruckes für alle Fraktionen, 

Einzelstadtratsmitglieder, BMPA, BMPA/StR, BMPA/SD 
4. den Antrag auf die Tagesordnung setzen 

 

Fürth, 02.12.2013 
BMPA/SD 
I.A. 
 
 
 
  1095/1096 
 
 
 
 

Ö  10

103/282



104/282



Ö  10

105/282



106/282



 Verfügung zum Antrag 
 
Antragsteller: 
CSU-Stadtratsfraktion 

Antragsnummer: 
AG/308/2013 

Antragsdatum: 
24.11.2013 

Gegenstand des Antrags: 
Antrag der CSU-Stadtratsfraktion vom 24.11.2013 - 
sofortiger Baustopp auf dem Gelände des 
ehemaligen Grundig Parks 

Bearbeiter: 
Harald Holmer 

 
 

I. Der Antrag wird – gemäß Rücksprache mit dem Oberbürgermeister – in der Sitzung am 

18.12.2013 des folgenden Gremiums behandelt: Stadtrat 

 

Herr Referent Maier gibt zu Beginn der Haushaltsberatungen am 03.12.2013 einen 
aktuellen Sachstandsbericht zu dieser Thematik ab. 
 

 

II. BMPA/SD 

 
1. Fax an Antragsteller/in bzw. antragstellende Fraktion 
2. Fax an Rf. III, V zur Vorbereitung für die Sitzung 
3. zur Fertigung eines Abdruckes für alle Fraktionen, 

Einzelstadtratsmitglieder, BMPA, BMPA/StR, BMPA/SD 
4. als Anlage zur Tagesordnung vormerken 

 
 
Fürth, 28.11.2013 
BMPA/SD 
I.A. 
 
 
 
  1095/1096 
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 Verfügung zur Anfrage 
 
Antragsteller: 
Herr Stadtrat Schönweiß, DIE LINKE 

Antragsnummer: 
AF/080/2013 

Antragsdatum: 
08.12.2013 

Gegenstand des Antrags: 
Anfrage von Herrn Stadtrat Schönweiß, DIE LINKE, 
vom 08.12.2013 - Themenkomplex "P&P" 

Bearbeiter: 
Anita Egermeier 

 
 

I. Die Anfrage wird – gemäß Rücksprache mit dem Oberbürgermeister – in der nächsten Sitzung 

des folgenden Gremiums behandelt: Stadtrat 

 

II. BMPA/SD 

 
1. Fax an Antragsteller/in bzw. antragstellende Fraktion 
2. Fax an Rf. III zur Vorbereitung für die Sitzung 
3. zur Fertigung eines Abdruckes für alle Fraktionen, 

Einzelstadtratsmitglieder, BMPA, BMPA/StR, BMPA/SD 
4. die Anfrage auf die Tagesordnung setzen 

 

Fürth, 10.12.2013 
BMPA/SD 
I.A. 
 
 
 
  1095/1096 
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 Verfügung zum Antrag 
 
Antragsteller: 
Herr Werner Rosenberger, Herboldshof 11, 90765 
Fürth 

Antragsnummer: 
AG/281/2013 

Antragsdatum: 
11.11.2013 

Gegenstand des Antrags: 
Bürgerversammlung Nord-Ost vom 07.11.2013 - 
Geschwindigkeitsbeschränkung auf der A73 im 
Stadtgebiet Fürth 

Bearbeiter: 
Harald Holmer 

 
 

I. Der Antrag aus der Bürgerversammlung vom 07.11.2013 wird in einer der nächsten Sitzungen 

des folgenden Gremiums behandelt: Stadtrat 

 

II. BMPA/SD 

 
1. zur Fertigung eines Abdruckes für alle Fraktionen, 

Einzelstadtratsmitglieder, D, D/PM, BMPA, BMPA/StR, BMPA/SD 
2. als Anlage zur Tagesordnung vormerken 

 

III. Rf. III zur Vorbereitung für eine der nächsten Sitzungen (3-Monats-Frist) 
 
 
Fürth, 11.11.2013 
BMPA/SD 
I.A. 
 
 
 
  1095/1096 
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Auszug aus dem Protokoll der Bürgerversammlung Nord-Ost vom 07.11.2013 
- Geschwindigkeitsbeschränkung auf der A73 im Stadtgebiet Fürth - 
 
 
Herr Werner Rosenberger, Herboldshof 11, 90765 Fürth 
 
Antrag: 
 
Geschwindigkeitsbeschränkung auf 80 km/h auf der A73 im gesamten Stadtgebiet der Stadt 
Fürth. 
 
Dieser Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
 
Fürth, 11.11.2013 
Protokollführer 
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 Verfügung zum Antrag 
 
Antragsteller: 
Herr Christian Jäck-Groß, Vacher Str. 395, 90768 
Fürth 

Antragsnummer: 
AG/283/2013 

Antragsdatum: 
11.11.2013 

Gegenstand des Antrags: 
Bürgerversammlung Nord-Ost vom 07.11.2013 - 
Vacher Straße als Tempo-30-Zone 

Bearbeiter: 
Harald Holmer 

 
 

I. Der Antrag aus der Bürgerversammlung vom 07.11.2013 wird in einer der nächsten Sitzungen 

des folgenden Gremiums behandelt: Stadtrat 

 

II. BMPA/SD 

 
1. zur Fertigung eines Abdruckes für alle Fraktionen, 

Einzelstadtratsmitglieder, D, D/PM, BMPA, BMPA/StR, BMPA/SD 
2. als Anlage zur Tagesordnung vormerken 

 

III. Rf. III zur Vorbereitung für eine der nächsten Sitzungen (3-Monats-Frist) 
 
 
Fürth, 11.11.2013 
BMPA/SD 
I. A. 
 
 
 
  1095/1096 
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Auszug aus dem Protokoll der Bürgerversammlung Nord-Ost vom 07.11.2013 
- Vacher Straße als Tempo-30-Zone - 
 
 
Herr Christian Jäck-Groß, Vacher Str. 395, 90768 Fürth 
 
Antrag: 
 
Bis das Verkehrskonzept in Kraft gesetzt werden kann, soll die Vacher Straße (zumindest im 
Ortsbereich Vach) als Tempo-30-Zone ausgewiesen werden. Das Ergebnis der Prüfung soll 
öffentlich bekannt gemacht werden. 
 
Dieser Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
 
Fürth, 11.11.2013 
Protokollführer 
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JgA/137/2013 

I. Vorlage  
 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status Ergebnis 
Stadtrat 18.12.2013 öffentlich - 

Beschluss 
 

 
 

Errichtung einer 2-gruppigen Kinderkrippe im Rennweg 85/Oberfürberg - Anbau an den 
Kindergarten "Little Friends" durch das BRK Fürth 

 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
 

 
 

Anlagen:  
3 Pläne und Kostenschätzung 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Zur Abdeckung des Bedarfs an Krippenplätzen wird die Bereitstellung der erforderlichen 
Haushaltsmittel für die Schaffung von 24 Krippenplätzen in Fürth-Oberfürberg, Rennweg 85 
genehmigt. 
 
Die Genehmigung steht unter dem Vorbehalt, dass der Plan und die Kostenschätzung 
entsprechend der staatlichen Krippenrichtlinien mit der Regierung von Mittelfranken abgestimmt 
sind. 
 
Ein entsprechender Förderantrag ist der Regierung bis spätestens 31.12.2013 vorzulegen.  
 
 
Sachverhalt: 
 
Der Sachverhalt wurde im Ausschuss für Jugendhilfe und Jugendangelegenheiten am 
27.11.2013 vorberaten. 
 
 
Mit Stadtratsbeschluss vom 25.01.2012 erfolgte entsprechend der AJJ-Empfehlung vom 
14.12.2011 die Zustimmung, die am 23.03.2011 beschlossene Versorgungsquote von 35 % für 
die Betreuung der unter 3-Jährigen um 110 in der Tagespflege und um 70 Krippenplätze zu 
erhöhen. Um die avisierte Betreuungsquote von bis zu 40 % zu erreichen, bedarf es jedoch – 
aufgrund der steigenden Kinderzahlen in Fürth – weiterer Krippenplätze. 
 
Die Ergebnisse der flächendeckenden Elternbefragung, deren Präsentation im  Ausschuss für 
Jugendhilfe und Jugendangelegenheiten (AJJ) in der Sitzung am 02.10.2013 erfolgte, bestätigt 
mit 40,6 % (als untere Bedarfsgrenze) diese Zielfestlegung. Diese (neue) 40,6%-Zielfestlegung 
wurde in der Stadtratssitzung am 20.11.2013 beschlossen. 
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Investor/Bauträger sowie Betriebsträger ist das Bayer. Rote Kreuz, Henri-Dunant-Str. 11 in 
Fürth. 
 
Aufgrund der Grundlage des Sonderinvestitionsprogramms „Kinderbetreuungsfinanzierung“ 
2008 – 2014 ergeben sich folgende Berechnungen: 
 
1. Allgemein 

 

Die Kostenschätzung für die Gesamt(bau)maßnahme beläuft sich auf 1.071.891,88 €, inkl. 
Ausstattung i. H. v. 30.000 €.  
  
Bei einem Neubau werden bei der Kinderkrippe die zuweisungsfähigen Kosten über die jeweils 
förderfähige Hauptnutzfläche und den geltenden Kostenrichtwert ermittelt. Die Ausstattung wird 
zu 100% gefördert. 
 
 
2. Ermittlung der zuweisungsfähigen Hauptnutzfläche 

 

Bei der Krippenförderung handelt es sich um eine  sog. „Platzförderung“ d. h. pro Krippenplatz 
werden 9 m2 anerkannt. Für die Kinderkrippe ergibt sich somit eine zuweisungsfähige Fläche 
von 216 m2.  
 

3. Ermittlung der Förderung 
     („Kinderbetreuungsfinanzierung“ 2008-2014) 
 

Die zuweisungsfähigen Kosten werden nach dem gültigen Kostenrichtwert von 3.663 € pro m2 
sowie der förderfähigen Fläche von 216 m2 (s. Pkt. 2) ermittelt. Der Fördersatz beträgt derzeit 
71,6% der zuweisungsfähigen Kosten. Bei der Höhe der staatlichen Förderung ist jedoch Nr. 
5.3 Abs.1 der Krippenförderrichtlinie zu beachten, wonach die staatliche Förderung auf 90% der 
tatsächlichen Gesamtkosten begrenzt ist. 
Die staatliche Förderung ermittelt sich wie folgt: 
 
 Bau Ausstattung 
Gesamtkosten 1.041.891,88 € 30.000,00 € 
Zwfg. Kosten (24 Plätze x 9 m2 x3.663 € 791.208,00 €  
(Bau) Förderung (71,6% d. zwfg. Kosten) 566.500,00 €  
Max. jedoch 90% der tatsächl. Gesamtkosten entfällt  
Ausstattung 0,00 € 30.000,00 € 

 

Staatliche Gesamtförderung                                         596.500,00 € 
 
Die staatliche Förderung beträgt somit 596.500 €. Neben der staatlichen Förderung beträgt der 
städtische Anteil 50% der nicht gedeckten zuweisungsfähigen Kosten. Bei nicht gedeckten 
zuweisungsfähigen Kosten in Höhe von 224.708 € beträgt der städt. Anteil mithin 112.350 € 
(gerundet).    
 
 
4. Finanzierungsplan für die Gesamtmaßnahme 

 

Für die geplante Maßnahme ergibt sich daher folgender voraussichtlicher Finanzierungsplan: 
 
   596.500,00 €    Staatliche Förderung (Kinderkrippe inkl. Ausstattung) 
   112.350,00 €    Städtische Förderung   
   363.041,88 €    Eigenanteil Bauträger (BRK) 
1.071.891,88 €  Gesamtkosten 
 
Die Finanzierung der Maßnahme kann über die im Haushalt 2014 veranschlagte 
„Krippenpauschale“ bei der HH-Stelle 4644.9880.2000 abgewickelt werden. 
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Finanzierung: 
 
Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

  nein x ja Gesamtkosten siehe Sachverhalt   nein  ja       € 

Veranschlagung im Haushalt  

  nein  ja Hst.       Budget-Nr.       im  Vwhh  Vmhh 
wenn nein, Deckungsvorschlag:  

 
 
Beteiligungen  
 
Auftrag: Käm beteiligt an Amt für Kinder, 

Jugendliche und Familien 
von  

03.12.2013 

Ergebnis:    

 
 
II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
III. Beschluss zurück an Amt für Kinder, Jugendliche und Familien 
 
 
Fürth, 06.12.2013 
 
 
 
 
   __________________________ 
 

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten 

Amt für Kinder, Jugendliche und 
Familien 
Herr Hermann Schnitzer 

Telefon: 
(0911) 974-1510 
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TfA/101/2013 

I. Vorlage  
 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status Ergebnis 
Bau- und Werkausschuss 11.12.2013 öffentlich - 

Vorberatung 
 

Stadtrat 18.12.2013 öffentlich - 
Beschluss 

 

 
 

Reinhaltungsverordnung 

 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
 

 
 

Anlagen:  
Reinhaltungsverordnung - ReinhV 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Bauausschuss begutachtet die Vorlage der Verwaltung und die Verordnung und empfiehlt 
dem Stadtrat folgende Beschlussfassung: der Stadtrat beschließt: 
 
„Die Verordnung wird gemäß der Vorlage der Verwaltung vom 29.11.2013 beschlossen. 
Die Verordnung ist Bestandteil des Beschlusses.“  
 

 
Sachverhalt: 
 
Die Reinhaltungsverordnung muss neu erlassen werden. Anpassungen erfolgen nur aufgrund 
des Neuerlasses der StVO zum 1.4.2013. Inhaltlich entspricht die Reinhaltungsverordnung den 
bisherigen Regelungen.  
 
Finanzierung: 
 
Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

 x nein  ja Gesamtkosten       € x nein  ja       € 

Veranschlagung im Haushalt  

 x nein  ja Hst.       Budget-Nr.       im  Vwhh  Vmhh 
wenn nein, Deckungsvorschlag:  

 
 
Beteiligungen  
 
 

Ö  16
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Beschlussvorlage 

Seite 2 von 2 

II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
III. Beschluss zurück an Tiefbauamt 
 
 
Fürth, 02.12.2013 
 
 
 
 
   __________________________ 
 

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten 

Tiefbauamt 
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Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen Straßen 
und die Sicherung der Gehbahnen im Winter (Reinhaltungsverordnung - 
ReinhV) 

Vom ……………. 

 

Die Stadt Fürth erlässt aufgrund von Art. 51 Abs. 4 und 5 und Art. 66 des Bayerischen 
Straßen- und Wegegesetzes (BayStrWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 05. 
Oktober 1981 (BayRS 91-1-I), zuletzt geändert durch § 6 des Gesetzes vom 20. 
Dezember 2007 (GVBl. S. 958) folgende Verordnung:  

 

Inhaltsverzeichnis: 

§ 1 Inhalt der Verordnung  
§ 2 Begriffsbestimmungen  

Reinhaltung der öffentlichen Straße  

§ 3 Verbote  

Reinigung der öffentlichen Straßen  

§ 3a Beseitigungspflicht  
§ 4 Reinigungspflicht  
§ 5 Reinigungsarbeiten  
§ 6 Reinigungsflächen  
§ 7 Gemeinsame Reinigungspflicht der Vorder- und Hinterlieger  
§ 8 Aufteilung der Reinigungsarbeiten bei Vorder- und Hinterlieger  

Sicherung der Gehbahnen im Winter  

§ 9 Sicherungspflicht  
§ 10 Sicherungsarbeiten  
§ 11 Sicherungsfläche  

Schlussbestimmungen  

§ 12 Befreiungen und abweichende Regelungen  
§ 13 Ordnungswidrigkeiten  
§ 14 Inkrafttreten  

 

§ 1 Inhalt der Verordnung 

Diese Verordnung regelt Inhalt und Umfang der Reinhaltungs-, Reinigungs- und 
Sicherungspflicht auf den öffentlichen Straßen in der Stadt Fürth. 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

(1) Öffentliche Straßen im Sinne dieser Verordnung sind alle dem öffentlichen  
Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze mit ihren Bestandteilen im Sinne des 
Art. 2 Nr. 1 BayStrWG oder des § 1 Abs. 4 Nr. 1 des Bundesfernstraßengesetzes 
(FStrG) in der jeweiligen Fassung. Hierzu gehören insbesondere die Fahrbahnen, die 
Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, die Geh- und Radwege und die der 

Ö  16
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Straße dienenden Gräben, Böschungen, Stützmauern und Grünstreifen. Die 
Bundesautobahnen sind keine öffentlichen Straßen im Sinne dieser Verordnung. 

(2) Gehbahnen sind 

a) die für den Fußgängerverkehr bestimmten, befestigten und abgegrenzten Teile der 
öffentlichen Straßen oder 

b) in Ermangelung einer solchen Befestigung oder Abgrenzung die dem 
Fußgängerverkehr dienenden Teile am Rande der öffentlichen Straße in der Breite  
von 1 m bei Ortsstraßen mit unbeschränktem Fahrverkehr bzw. bis zum Randstein 
oder wenn kein Randstein vorhanden ist, in der Breite von 3 m bei Ortsstraßen mit 
beschränktem Fahrverkehr (Fußgängerzonen), gemessen von der 
Straßengrundstücksgrenze, 

 c) gemeinsame Geh- und Radwege (Anlage 2 zu § 41 Abs. 1 StVO, Zeichen 240). 

(3) Parkstreifen im Sinne dieser Verordnung sind die für das Halten und Parken (§ 12 
StVO) geeigneten und zugelassenen Teile der öffentlichen Straßen und Plätze, die 
durch ihre bauliche Beschaffenheit oder durch Farbmarkierungen von den 
Fahrbahnen zu unterscheiden sind. Parkstreifen in diesem Sinne sind auch 
Parkplätze (Anlage 3 zu § 42 Abs. 2 StVO, Zeichen 314) sowie die zum Parken 
zugelassenen Teile von Gehwegen (Anlage 3 zu § 42 Abs. 2 StVO, Zeichen 315). 

(4) Geschlossene Ortslage ist der Teil des Stadtgebietes, der in geschlossener oder 
offener Bauweise zusammenhängend bebaut ist. Einzelne unbebaute Grundstücke, 
zur Bebauung ungeeignetes oder ihr entzogenes Gelände oder einseitige Bebauung 
unterbrechen den Zusammenhang nicht. 

Reinhaltung der öffentlichen Straße 

§ 3 Verbote 

(1) Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Reinlichkeit ist es untersagt, öffentliche 
Straßen mehr als nach den Umständen unvermeidbar zu verunreinigen oder  
verunreinigen zu lassen. 

(2) Insbesondere ist es verboten 

a) auf öffentlichen Straßen 

1. Abwasser (Schmutz- und Niederschlagswasser), Jauche oder sonstige 
verunreinigende Flüssigkeiten auszuschütten oder ausfließen zu lassen, 
Fahrzeuge, Maschinen oder sonstige Geräte zu säubern, 
Gebrauchsgegenstände auszustauben oder auszuklopfen, Tiere in einer Weise 
zu füttern, die geeignet ist, die Straße zu verunreinigen, 

2. Kraftfahrzeuge so zu säubern, dass hierdurch die Straßen insbesondere durch 
Sand, Lehm, Öl, Benzin oder Schaum verunreinigt werden können; 

b) auf öffentlichen Straßen die Notdurft zu verrichten; 

c) auf Gehwegen auszuspucken oder Gehwege (einschließlich der kombinierten Geh -
und Radwege), Fußgängerzonen (Anlage 2 zu § 41 Abs. 1 StVO, Zeichen 242.1 
und 242.2) und verkehrsberuhigte Bereiche (Anlage 3 zu § 42 Abs. 2 StVO, Zeichen 
325.1 und 325.2), Parkstreifen (§ 2 Abs. 3) sowie die Baumscheiben und 
Grünstreifen in den genannten Straßenbereichen durch Tiere verunreinigen zu 
lassen; 

d) Klärschlamm, Steine, Bauschutt, Schutt, Schrott, Gerümpel, Verpackungen, 
Behältnisse sowie Eis und Schnee 

1. auf öffentlichen Straßen abzuladen, abzustellen oder zu lagern, 

2. neben öffentlichen Straßen abzuladen, abzustellen oder zu lagern, wenn 
dadurch die Straßen verunreinigt werden können, 
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3. in Abflussrinnen, Straßenabläufe, Kanaleinsteigschächte, Durchlässe oder 
offene Abzugsgräben der öffentlichen Straßen zu schütten oder einzuleiten; 

e) auf oder an öffentlichen Straßen zur wirtschaftlichen Werbung unentgeltlich 
Handzettel oder andere Druckerzeugnisse zu verteilen (insbesondere durch 
Übergabe an Passanten oder Anbringen an Fahrzeugen); 

f) die in Buchstaben a) und d) genannten Flüssigkeiten, Stoffe und Gegenstände so 
zu transportieren, dass hierdurch die Straßen verunreinigt werden können. 

(3) Das Abfallrecht bleibt unberührt. 

Reinigung der öffentlichen Straßen 

§ 3a Beseitigungspflicht 

Der Tierhalter oder der Gewahrsamsinhaber ist verpflichtet, Verunreinigungen, für die er 
nach § 3 Abs. 2 Buchstabe c verantwortlich ist, unverzüglich zu beseitigen. Hierfür hat der 
Tierhalter oder Gewahrsamsinhaber eine ausreichende Anzahl geeigneter Tüten, 
Vorrichtungen oder Mittel zur Aufnahme der Verunreinigungen mitzuführen. 

§ 4 Reinigungspflicht 

(1) Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Reinlichkeit haben die Eigentümer und die zur 
Nutzung dinglich Berechtigten von Grundstücken, die innerhalb der geschlossenen 
Ortslage an öffentliche Straßen angrenzen (Vorderlieger) oder über öffentliche 
Straßen mittelbar erschlossen werden (Hinterlieger), die in § 6 bestimmte  
Fläche dieser Straßen (Reinigungsfläche) gemeinsam auf eigene Kosten zu reinigen. 
Grundstücke werden über diejenigen Straßen mittelbar erschlossen, zu denen über 
dazwischenliegende Grundstücke in rechtlich zulässiger Weise Zugang oder Zufahrt 
genommen werden darf. Die Reinigungspflicht besteht nicht, solange und soweit die 
Reinigung aufgrund starker verkehrlicher Belastung der Fahrbahn ohne 
fachmännische Absicherung eine Gefahr für Leib oder Leben bedeutet. 

(2) Grenzt ein Grundstück an mehrere öffentliche Straßen an oder wird es über mehrere 
öffentliche Straßen mittelbar erschlossen oder grenzt es an eine öffentliche Straße an, 
während es über eine andere mittelbar erschlossen wird, so besteht die Verpflichtung 
für jede dieser Straßen. 

(3) Die Vorderlieger haben die öffentliche Straße auch dann zu reinigen, wenn diese 
rechtlich und tatsächlich gewährleistet, dass Personen- und Versorgungsfahrzeuge an 
ihre Grenze (gegebenenfalls an eine private Zuwegung) heranfahren können. 

(4) Keine Reinigungspflicht trifft ferner die Vorder- oder Hinterlieger, deren Grundstücke 
einem öffentlichen Verkehr gewidmet sind, soweit auf diesen Grundstücken keine 
Gebäude stehen. 

(5) Zur Nutzung dinglich Berechtigte im Sinne des Absatzes 1 sind die Erbbauberech-
tigten, die Nießbraucher, die Dauerwohn- und Dauernutzungsberechtigten und die 
Inhaber eines Wohnungsrechtes nach § 1093 BGB. 

§ 5 Reinigungsarbeiten 

Zur Erfüllung ihrer Reinigungspflicht haben die Vorder- und Hinterlieger innerhalb ihrer 
Reinigungsfläche (§ 6) die öffentlichen Straßen zu reinigen. Sie haben dabei die Geh- und 
Radwege, die Baumscheiben, die Grünstreifen und die innerhalb der Reinigungsflächen 
befindlichen Fahrbahnen, einschließlich der Parkstreifen, 

a) nach Bedarf, in der Regel einmal wöchentlich, zu kehren, 

b) von Kehricht, Schlamm und Unrat zu säubern, soweit die Entsorgung über die 
Hausmülltonnen für Bioabfälle, Altpapier und Restmüll bzw. über Wertstoffcontainer 
(Glas) oder sonstige Wertstoffbehälter (gelber Sack) möglich ist, 
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c) von Gras und Wildkraut („Unkraut“) auf den befestigten Flächen zu befreien. Dies 
gilt nicht, soweit das Gras oder Wildkraut flächenhaft in den Straßenkörper 
hereinwuchert. 

Sie haben ferner bei Bedarf, insbesondere bei Tauwetter, die Abflussrinnen und 
Straßenabläufe freizumachen. 

§ 6 Reinigungsflächen 

(1) Die Reinigungsfläche ist der Teil der öffentlichen Straße, der durch 

a) die gemeinsame Grenze des Vorderliegergrundstückes mit dem Straßengrund-
stück, 

b) die Mittellinie des Straßengrundstückes (Straßenmittellinie), wobei mehrere 
gleichlaufende Fahrbahnen auch dann, wenn sie durch Mittelstreifen oder sonstige 
Einrichtungen geteilt sind, als eine einheitliche Fahrbahn gelten 
 
und 

c) die von den Endpunkten der gemeinsamen Grenze aus senkrecht zur Straßen-
mittellinie verlaufenden Verbindungslinien begrenzt wird. 

(2) Bei einem Eckgrundstück erstreckt sich die Reinigungsfläche nach Absatz 1 auf den 
ganzen, das Eckgrundstück umschließenden Teil der öffentlichen Straße, ein-
schließlich des in einer Straßenkreuzung liegenden Teiles. 

§ 7 Gemeinsame Reinigungspflicht der Vorder- und Hinterlieger 

(1) Die Vorderlieger tragen gemeinsam mit den ihnen zugeordneten Hinterliegern die 
Reinigungspflicht für ihre Reinigungsfläche. Sie bleiben auch dann gemeinsam 
verantwortlich, wenn sie sich zur Erfüllung ihrer Pflichten anderer Personen oder 
Unternehmer bedienen; das gleiche gilt auch für den Fall, dass Vereinbarungen nach 
§ 8 abgeschlossen sind. 

(2) Ein Hinterlieger ist dem Vorderlieger zugeordnet, über dessen Grundstück er Zugang 
oder Zufahrt zu derselben öffentlichen Straße nehmen darf, an die auch das 
Vorderliegergrundstück angrenzt. 

§ 8 Aufteilung der Reinigungsarbeiten bei Vorder- und Hinterlieger 

(1) Es bleibt den Vorder- und Hinterliegern überlassen, die Aufteilung der auf sie 
treffenden Arbeiten untereinander durch Vereinbarung zu regeln. 

(2) Kommt eine Vereinbarung nicht zustande, so kann jeder Vorder- oder Hinterlieger 
eine Entscheidung der Stadt über die Reihenfolge und die Zeitdauer, in der sie ihre 
Arbeiten zu erbringen haben, beantragen. Unterscheiden sich die Grundstücke der 
einander zugeordneten Vorder- und Hinterlieger hinsichtlich der Flächen wesentlich, 
kann die Entscheidung beantragt werden, dass die Arbeiten nicht in gleichen 
Zeitabschnitten zu erbringen sind, sondern dass die Zeitabschnitte in demselben 
Verhältnis zueinander stehen, wie die Grundstücksflächen. 

Sicherung der Gehbahnen im Winter 

§ 9 Sicherungspflicht 

(1) Zur Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder Besitz haben die 
Vorder- und Hinterlieger die in § 11 bestimmten Abschnitte der Gehbahnen der an ihr 
Grundstück angrenzenden oder ihr Grundstück mittelbar erschließenden öffentlichen 
Straßen (Sicherungsfläche) auf eigene Kosten in sicherem Zustand zu halten. 

(2) § 4 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2, 3, 4, und 5, §§7 und 8 gelten sinngemäß. 
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§ 10 Sicherungsarbeiten 

(1) Die Vorder- und Hinterlieger haben die Sicherungsfläche an Werktagen in der Zeit 
von 07.00 Uhr bis 19.00 Uhr und an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen in der Zeit 
von 08.00 Uhr bis 19.00 Uhr von Schnee zu räumen und bei Schnee-, Reif- oder 
Eisglätte zu bestreuen oder das Eis zu beseitigen. Das heißt, die Sicherungsfläche 
muss um 07.00 Uhr bzw. 08.00 Uhr bereits gefahrlos begehbar sein. Verwendet 
werden dürfen nur Streumittel, die eine nachhaltige abstumpfende Wirkung 
versprechen. Die Verwendung von Streusalz und anderen umweltschädlichen Stoffen 
ist grundsätzlich verboten. Bei besonderer Wetterlage (Eisregen), an steilen 
Treppenanlagen oder starken Steigungen ist die Verwendung von Streusalz zulässig, 
jedoch auf das aus Gründen der Verkehrssicherheit notwendige Maß zu beschränken. 
Diese Sicherungsmaßnahmen sind bis 19.00 Uhr so oft zu wiederholen, wie es zur 
Verhütung von Gefahren für Leben, Gesundheit, Eigentum oder Besitz erforderlich ist. 

 (2) Der geräumte Schnee oder die Eisreste (Räumgut) sind neben der Gehbahn so zu 
lagern, dass der Verkehr nicht gefährdet oder erschwert wird. Abflussrinnen, 
Straßenabläufe, Hydranten, Kanaleinsteigschächte und Fußgängerüberwege sind bei 
der Räumung freizuhalten.  

§ 11 Sicherungsfläche 

(1) Sicherungsfläche sind die innerhalb der Reinigungsfläche liegenden Gehbahnen im 
Sinne des § 2 Abs. 2, soweit sie für den Fußgängerverkehr erforderlich sind. 
Erforderlich ist in Fußgängerzonen eine Breite der Sicherungsfläche von 3 m ab der 
Grundstücksgrenze, in allen anderen öffentlichen Straßen im Sinne des § 2 Abs. 1 
eine Breite von mindestens 1 m. 
An Fußgängerüberwegen und dort, wo es die Verkehrsbedürfnisse erfordern, sind 
auch Durchgänge durch die am Gehwegrand gelagerten Schneemassen zu räumen 
und zu bestreuen. 
An Haltestellen des öffentlichen Omnibusverkehrs ist der Gehweg am Rande der 
Fahrbahn zu räumen und zu bestreuen. Das Räumgut ist in diesem Falle zwischen 
dem geräumten Teil des Gehweges und dem Anliegergrundstück zu lagern. 

(2) § 6 Abs. 2 gilt sinngemäß. 

Schlussbestimmungen 

§ 12 Befreiungen und abweichende Regelungen 

(1) Befreiungen von den Verboten in § 3 Abs. 2 Buchstaben a), d), e) und f) gewährt die 
Stadt auf schriftlichen Antrag, wenn der Antragsteller die unverzügliche Reinigung 
besorgt und auf Verlangen hierfür Sicherheit leistet. 

(2) Für Vorder- und Hinterlieger, die an die Städtische Straßenreinigungsanstalt 
angeschlossen sind, erfüllt die Stadt für die angeschlossenen Teile der 
Reinigungsflächen die in § 5 aufgeführten Reinigungsarbeiten nach Maßgabe der 
Satzung. 

(3) In Fällen, in denen die Vorschriften dieser Verordnung zu einer erheblichen unbilligen 
Härte führen würden, die dem Betroffenen auch unter Berücksichtigung der 
öffentlichen Belange und der Interessen der übrigen Vorder- und Hinterlieger nicht 
zugemutet werden kann, spricht die Stadt auf schriftlichen Antrag durch Bescheid 
eine Befreiung aus oder trifft eine angemessene Regelung. Eine solche Regelung hat 
die Stadt auch zu treffen in Fällen, in denen nach dieser Verordnung auf Vorder- und 
Hinterlieger keine Verpflichtung trifft. Die Entscheidung kann befristet, unter 
Bedingungen, Auflagen oder Widerrufsvorbehalt erteilt werden. 
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§ 13 Ordnungswidrigkeiten 

Gemäß Art. 66 Nr. 5 BayStrWG kann mit einer Geldbuße bis zu fünfhundert Euro belegt 
werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 3 Abs. 1, Abs. 2 Buchstaben a), b) und d) eine Straße verunreinigt 
oder verunreinigen lässt, 

2. entgegen § 3 Abs. 1, Abs. 2 Buchstabe c) auf einem Gehweg ausspuckt oder 
einen Gehweg verunreinigen lässt, 

3. entgegen § 3 Abs. 2 Buchstabe e) unentgeltlich Handzettel oder andere 
Druckerzeugnisse verteilt, 

4. entgegen § 3 Abs. 2 Buchstabe f) Flüssigkeiten, Stoffe und Gegenstände so 
transportiert, dass hierdurch die Straßen verunreinigt werden können, 

5. der in § 3a festgelegten Beseitigungspflicht nicht nachkommt oder nicht eine 
ausreichende Anzahl dafür geeigneter Tüten, Vorrichtungen oder Mittel mitführt, 

6. die ihm nach den §§ 4 und 5 obliegenden Reinigungspflichten nicht erfüllt, 

7. entgegen den §§ 9 und 10 die Gehbahnen nicht oder nicht rechtzeitig sichert. 

§ 14 Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 16.01.2014 in Kraft.  
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    Beschlussvorlage 

Seite 1 von 2 

StEF/046/2013 

I. Vorlage zur Beschlussfassung 
 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status Ergebnis 
Bau- und Werkausschuss 11.12.2013 öffentlich - 

Vorberatung 
 

Stadtrat 18.12.2013 öffentlich - 
Beschluss 

 

 
 

Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2011 

 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
 

 
 

Anlagen:  
 

 RpA-Bericht über die örtliche Rechnungsprüfung des Jahresabschlusses 2011 beim 
Eigenbetrieb Stadtentwässerung Fürth (StEF) vom 27.03.2013 

 Stellungnahme StEF zum v. g. Bericht vom 03.05.2013 
 Kurzübersicht des RpA zum v. g. Bericht vom 03.06.2013 
 Beschluss des Rechnungsprüfungsausschusses vom 12.07.2013 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Werkausschuss empfiehlt dem Stadtrat zu beschließen: 

1. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 des Eigenbetriebs Stadtentwässerung 
Fürth wird in der vorliegenden und geprüften Form mit einer Bilanzsumme von EUR 
160.553.539,61 festgestellt. 

2. Vom Jahresüberschuss in Höhe von EUR 1.484.580,37 wird ein Teilbetrag in Höhe von 
EUR 291.500,-- an die Stadt Fürth ausgeschüttet, der dann noch verbleibende Betrag in 
Höhe von EUR 1.193.080,37 ist zur langfristigen Stärkung des Eigenkapitals in die 
Allgemeine Rücklage einzustellen. Offene Forderungen der StEF gegenüber der Stadt 
Fürth werden bei Auszahlung der Ausschüttung in Abzug gebracht.  

3. Die Werkleitung wird entlastet. 
 
 
 
Sachverhalt: 
 
In Art. 103 Abs. 2 GO (Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern) ist i. V. mit § 25 Abs. 3 
der Eigenbetriebsverordnung für das Land Bayern geregelt, dass der Jahresabschluss, der 
Anhang mit Anlagennachweis, die Erfolgsübersicht und der Lagebericht mit der 
Stellungnahme des Werkausschusses dem Stadtrat vorzulegen sind. Die Abschlussprüfung 
und die örtliche Rechnungsprüfung haben dieser Vorlage vorauszugehen. Nach Aufklärung 
etwaiger Unstimmigkeiten stellt der Stadtrat den Jahresabschluss in öffentlicher Sitzung 
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Beschlussvorlage 

Seite 2 von 2 

alsbald fest. Gleichzeitig beschließt er über die Verwendung des Jahresüberschusses oder 
die Behandlung des Jahresfehlbetrages. Weiterhin ist über die Entlastung der Werkleitung 
zu beschließen. 
 
Der Bau- und Werkausschuss hat den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 des 
Eigenbetriebs Stadtentwässerung Fürth in seiner Sitzung am 16.01.2013 zur Kenntnis 
genommen. In dieser Sitzung ist dem Bau- und Werkausschuss auch der Bericht der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Heilmaier & Partner GmbH über die Prüfung des 
Jahresabschlusses und des Lageberichtes zum 31. Dezember 2011 zur Verfügung gestellt 
worden. 
 
Der Bericht des Rechnungsprüfungsamtes über die örtliche Rechnungsprüfung des 
Jahresabschlusses 2011 vom 27.03.2013 (siehe Anlage) ist in der Sitzung des 
Rechnungsprüfungsausschusses vom 12.07.2013 beraten worden. 
 
Der Jahresabschluss 2011 ist nun vom Stadtrat endgültig festzustellen. Gemäß § 5 Abs. 3 
Nr. 9 der Betriebssatzung der Stadtentwässerung Fürth fällt es in die Zuständigkeit des 
Bau- und Werkausschusses dem Stadtrat einen Vorschlag für die Feststellung des 
Jahresergebnisses, die Behandlung des Ergebnisses und die Entlastung der Werkleitung 
vorzulegen. 
 
Für die Teilausschüttung wurde ein Betrag in Höhe von EUR 291.500,-- – in Anlehnung an 
eine angemessene Eigenkapitalverzinsung – errechnet. 
 
 
Finanzierung: 
 
Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

  nein  ja Gesamtkosten       €  nein  ja       € 

Veranschlagung im Wirtschaftsplan 
 nein  ja Konto Invest.-Nr. im  Invest.-Plan  Erfolgsplan

 nein  ja Konto Invest.-Nr. im  Invest.-Plan  Erfolgsplan

 nein  ja Konto Invest.-Nr. im  Invest.-Plan  Erfolgsplan
wenn nein, Deckungsvorschlag:  

      

 
 
 
Beteiligungen  
 
 
II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
III. Beschluss zurück an Stadtentwässerung Fürth 
 
 
Fürth, 25.11.2013 
 
 
 
 
   __________________________ 
 

Unterschrift der Werkleitung Stadtentwässerung Fürth 
Herr Manfred Praus 

Telefon: 
(0911) 974-3266 
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GWF/086/2013 

I. Vorlage  
 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status Ergebnis 
Stadtrat 18.12.2013 öffentlich - 

Kenntnisnahme 
 

 
 

Bauaufsicht Gebühren 

 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
600 Gebühren 

 
 

Anlagen:  
  

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat nimmt zustimmend zur Kenntnis, dass die Bauaufsicht im Vollzug der Bayer. 
Bauordnung (BayBO) die Rahmengebühren nach Bayer. Kostengesetz (KG) um durchschnittlich 
5% mit Wirkung ab 01.01.2014 anhebt. 
Diese Anhebung kann somit zur Finanzierung der Stellenschaffung für ökologische Bauaufsicht 
beitragen. Eine komplette Finanzierung durch die Anhebung der Rahmengebühren ist nicht 
möglich. 
 
 
 
Sachverhalt: 
 
Der Vollzug der BayBO und die diesbezügliche Gebührenerhebung nach KG sind 
Staatsaufgaben, die die Stadt Fürth im übertragenen Wirkungskreis erfüllt. 
Die Gebühren werden dabei nach KG i.V. mit dem (Staatlichen) Kostenverzeichnis (KVz) 
erhoben. 
 
Danach erfolgt die Gebührenbemessung entweder als Wertgebühr (unter Bezugnahme auf die 
Baukosten des jeweiligen Vorhabens) oder als Rahmengebühr. 
Die Zuordnung ergibt sich dabei aus den einschlägigen Tarifstellen des KVz. 
Die Gebührenbemessung für die meisten Baugenehmigungsbescheide erfolgt als 
Wertgebühren; hier sind die nach den einschlägigen DIN-Vorschriften in Verbindung mit dem 
Baukostenindex zu ermittelnden Baukosten heranzuziehen. 
Es ist dabei auf die sich im Einzelfall ergebenden Baukosten abzustellen; andere Kosten 
dürfen nicht berücksichtigt werden. 
Die Höhe der dann jeweils festzusetzenden Gebühr ergibt sich aus den einschlägigen 
Tarifstellen des KVz. 
Die starren Festlegungen im KVz eröffnen hier keine Spielräume für darüber hinaus 
gehende Gebührenfestsetzungen. 
 
 
 

Ö  18
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Die Erhebung als Rahmengebühr erfolgt im wesentlichen bei der Erteilung von Vorbescheiden, 
der Genehmigung von Werbeanlagen, Nutzungsänderungen und Baumassnahmen, bei denen 
der Gebührenberechnung Baukosten nicht zugrunde gelegt werden können. 
Zudem werden die Gebühren für Anordnungen im Vollzug der BayBO (Baueinstellungen, 
Nutzungsuntersagungen, Beseitigungsverfügungen etc.) als Rahmengebühren festgesetzt. 
 
Bei der Erhebung als Rahmengebühr ist einerseits auf die Bedeutung der jeweiligen 
Angelegenheit und andererseits auf den betreffenden Verwaltungsaufwand abzustellen. 
Zum Verwaltungsaufwand zählen auch die hier anzusetzenden Personalkosten. 
Den Personalkosten können hier auch die Personalkosten für die ökologische Bauaufsicht 
zugeordnet werden, da es sich hier letztlich um eine originäre Pflichtaufgabe der Bauaufsicht im 
Vollzug der BayBO und in Verbindung mit sonstigem öffentlichen Recht (z.B. Baumschutz) 
handelt. Diese Personalverstärkung trägt dazu bei, dass zukünftig dieser Pflichtaufgabe 
nachgegangen werden kann. 
 
Um diesen künftigen Personalmehrkosten Rechnung tragen zu können, werden deshalb 
die o.g. Rahmengebühren um durchschnittlich 5% ab 01.01.2014 angehoben. 
 
Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Rahmengebühren im Vollzug der 
BayBO zum Gebührenaufkommen der Bauaufsicht nur ca. 5 – 10% beitragen. 
 
 
 
Finanzierung: 
 
Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

  nein  ja Gesamtkosten       €  nein  ja       € 

Veranschlagung im Haushalt  

  nein  ja Hst.       Budget-Nr.       im  Vwhh  Vmhh 
wenn nein, Deckungsvorschlag:  

 
 
Beteiligungen  
 
 
II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
III. Beschluss zurück an Gebäudewirtschaft Fürth 
 
 
Fürth, 11.12.2013 
 
 
 
 
   __________________________ 
 

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten 

Gebäudewirtschaft Fürth 
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 Verfügung zum Antrag 
 
Antragsteller: 
Stadträtin Lau, FWF 

Antragsnummer: 
AG/306/2013 

Antragsdatum: 
18.09.2013 

Gegenstand des Antrags: 
Antrag von Frau Stadträtin Lau, FWF, vom 18.09.2013 
- Änderung der Sondernutzungssatzung der Stadt 
Fürth im Beiblatt "Auflagen und Bedingungen..." 

Bearbeiter: 
Anita Egermeier 

 
 

I. Der Antrag wurde im Ältestenrat am 11.11.2013 vorberaten und – gemäß Rücksprache mit dem 

Oberbürgermeister – abschließend in der Sitzung des Stadtrates am 18.12.2013 behandelt. 

 

II. BMPA/SD 

 
1. Fax an Antragsteller/in bzw. antragstellende Fraktion 
2. Fax an Rf. V zur Vorbereitung für die Sitzung 
3. zur Fertigung eines Abdruckes für alle Fraktionen, 

Einzelstadtratsmitglieder, BMPA, BMPA/SD 
4. den Antrag auf die Tagesordnung setzen 

 

 
Fürth, 22.11.2013 
BMPA/SD 
I.A. 
 
 
 
  1095/1096 
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TfA/103/2013 

I. Vorlage  
 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status Ergebnis 
Stadtrat 18.12.2013 öffentlich - 

Beschluss 
 

 
 
Antrag von Frau Stadträtin Lau, FWF, vom 18.09.2013 - Änderung der Satzung an 
öffentlichen Straßen in der Baulast der Stadt Fürth (Sondernutzungssatzung) im Beiblatt 
"Auflagen und Bedingungen..." 
 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
 

 
 

Anlagen:  
2 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
„Der Antrag  von Frau Stadträtin Lau, FWF, vom 18.09.2013 „Änderung der Satzung an 
öffentlichen Straßen in der Baulast der Stadt Fürth (Sondernutzungssatzung) im Beiblatt 
„Auflagen und Bedingungen…“ wird abgelehnt.  
Die bestehende Regelung wird beibehalten, d.h. Hohlkammerplakate können bis zu einer Höhe 
von ca. 30 cm über den Boden angebracht werden.“  
 

 
Sachverhalt: 
 
Die beantragten Änderungen betreffen das Auflagenbeiblatt, das als Anlage den jeweiligen 
Erlaubnisbescheiden beigefügt wird. Eine Änderung der Sondernutzungssatzung ist nicht 
erforderlich. 
 
In der bisherigen Regelung sind „Werbeträger“ allgemein benannt, die Verwendung von 
Hohlkammerplakaten ist damit nicht ausgeschlossen.  
 
Aus Gründen der Verletzungsgefahr sollte allerdings die Anbringung nicht zu hoch erfolgen, 30 
Zentimeter der Unterkante über den Boden wurde toleriert. Vom Grundsatz sollten jedoch 
Werbeträger auf dem Boden stehen.  
 
Finanzierung: 
 
Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

 x nein  ja Gesamtkosten       € x nein  ja       € 

Veranschlagung im Haushalt  

 x nein  ja Hst.       Budget-Nr.       im x Vwhh  Vmhh 
wenn nein, Deckungsvorschlag:  

Ö  19.1
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Beteiligungen  
 
 
II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
III. Beschluss zurück an Tiefbauamt 
 
 
Fürth, 09.12.2013 
 
 
 
 
   __________________________ 
 

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten 

Tiefbauamt 
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 Verfügung zum Antrag 
 
Antragsteller: 
Herr Oskar Liebisch, Bohnenstr. 12, 90765 Fürth 

Antragsnummer: 
AG/280/2013 

Antragsdatum: 
11.11.2013 

Gegenstand des Antrags: 
Bürgerversammlung Nord-Ost vom 07.11.2013 - 
Lärmschutz an der A73 

Bearbeiter: 
Harald Holmer 

 
 

I. Der Antrag aus der Bürgerversammlung vom 07.11.2013 wird in einer der nächsten Sitzungen 

des folgenden Gremiums behandelt: Stadtrat 

 

II. BMPA/SD 

 
1. zur Fertigung eines Abdruckes für alle Fraktionen, 

Einzelstadtratsmitglieder, D, D/PM, BMPA, BMPA/StR, BMPA/SD 
2. als Anlage zur Tagesordnung vormerken 

 

III. Rf. V zur Vorbereitung für eine der nächsten Sitzungen (3-Monats-Frist) 
 
 
Fürth, 11.11.2013 
BMPA/SD 
I.A. 
 
 
 
  1095/1096 
 
 
 
 

Ö  20

257/282



258/282



Auszug aus dem Protokoll der Bürgerversammlung Nord-Ost vom 07.11.2013 
- Lärmschutz an der A73 - 
 
 
Herr Oskar Liebisch, Bohnenstr. 12, 90765 Fürth 
 
Antrag: 
 
Antrag auf Untersuchung einer alternativen Lösung und Kostenschätzung für den aktiven 
Lärmschutz ohne Grunderwerb und ohne Bebauungsplan durch Verlängerung der vorhandenen 
Lärmschutzwand ab Storchenstraße bis Gradlstraße (Bolzplatz/Streetsoccerplatz) auf der 
Böschung direkt an der A73 wie es gerade jetzt bei Herboldshof mit einfachen 
Lärmschutzwänden ausgeführt wird (entsprechend Lärmsanierung). 
 
Dieser Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
 
Fürth, 11.11.2013 
Protokollführer 

Ö  20
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TfA/102/2013 

I. Vorlage  
 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status Ergebnis 
Stadtrat 18.12.2013 öffentlich - 

Kenntnisnahme 
 

 
 

Lärmschutzwand entlang der A73 

 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
 

 
 

Anlagen:  
Lageplanausschnitt ( Luftbild )  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat nimmt Kenntnis von den Ausführungen des Baureferates 
 

 
Sachverhalt: 
 
 
In der Bürgerversammlung des Stadbezirkes Nord – Ost am 07.11.2013 wurde von den Herren 
Liebisch ( Bohnenstraße 12 ) und Windl ( Bohnenstraße 3 ) ein Antrag auf eine Untersuchung 
zum aktiven Lärmschutz entlang der A 73 für den Bereich zwischen Storchenstraße und 
Gradlstraße gestellt. 
 
Diese Untersuchung hat nachfolgenden Sachstand ergeben: 
 
Für den Lärmschutz entlang der A 73 in dem oben genannten Bereich liegen keine Unterlagen 
für die Erstellung einer Lärmschutzwand vor. 
 
Aus diesem Grund wurde bei der Ermittlung einer groben Kostenschätzung von einer 
Wandhöhe von ca. 5 m ausgegangen. 
 
Hiermit ergeben sich Kosten, ohne Grunderwerb, in einer Höhe von ca. 1.200.000,00 €. 
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Finanzierung: 
 
Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

  nein  ja Gesamtkosten       €  nein  ja       € 

Veranschlagung im Haushalt  

  nein  ja Hst.       Budget-Nr.       im  Vwhh  Vmhh 
wenn nein, Deckungsvorschlag:  

 
 
Beteiligungen  
 
 
II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
III. Beschluss zurück an Tiefbauamt 
 
 
Fürth, 09.12.2013 
 
 
 
 
   __________________________ 
 

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten 

Tiefbauamt 
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Geplante Lärmschutzwand

A 73

0 175 35087,5 Meter
¯

T  I  E  F  B  A  U  A  M  T
Projekt:

Planinhalt:
Maßstab:

Lärmschutzwand A73
Storchenstraße bis Gradlstraße
Übersichtskarte

Fürth, den 09.12.2013
1:5.000
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 Verfügung zum Antrag 
 
Antragsteller: 
Karl Finzel, Vacher Str. 409, 90768 Fürth 

Antragsnummer: 
AG/278/2013 

Antragsdatum: 
11.11.2013 

Gegenstand des Antrags: 
Bürgerversammlung Nord-Ost vom 07.11.2013 - 
Antrag auf Erstellung eines Verkehrswegeplans für 
den Bereich Vach 

Bearbeiter: 
Harald Holmer 

 
 

I. Der Antrag aus der Bürgerversammlung vom 07.11.2013 wird in einer der nächsten Sitzungen 

des folgenden Gremiums behandelt: Stadtrat 

 

II. BMPA/SD 

 
1. zur Fertigung eines Abdruckes für alle Fraktionen, 

Einzelstadtratsmitglieder, D, D/PM, BMPA, BMPA/StR, BMPA/SD 
2. als Anlage zur Tagesordnung vormerken 

 

III. Rf. V zur Vorbereitung für eine der nächsten Sitzungen (3-Monats-Frist) 
 
 
Fürth, 11.11.2013 
BMPA/SD 
I.A. 
 
 
 
  1095/1096 
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Auszug aus dem Protokoll der Bürgerversammlung Nord-Ost vom 07.11.2013 
- Antrag auf Erstellung eines Verkehrswegeplans für den Bereich Vach - 
 
 
Herr Karl Finzel, Vacher Str. 409, 90768 Fürth 
 
Antrag: 
 
Aufgrund der Ansiedlungen von Wohnen und Gewerbe soll ein vernünftiger Verkehrswegeplan 
für den Bereich Vach für die Zukunft aufgestellt werden. Anhand der im Plan enthaltenen 
Alternativen soll das weitere Vorgehen entschieden werden. 
 
Dieser Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
 
Fürth, 11.11.2013 
Protokollführer 
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 Verfügung zum Antrag 
 
Antragsteller: 
Herr Karl Finzel, Vacher Str. 409, 90768 Fürth 

Antragsnummer: 
AG/279/2013 

Antragsdatum: 
11.11.2013 

Gegenstand des Antrags: 
Bürgerversammlung Nord-Ost vom 07.11.2013 - 
Flächennutzungsplan im Bereich Vach 

Bearbeiter: 
Harald Holmer 

 
 

I. Der Antrag aus der Bürgerversammlung wird in einer der nächsten Sitzungen des folgenden 

Gremiums behandelt: Stadtrat 

 

II. BMPA/SD 

 
1. zur Fertigung eines Abdruckes für alle Fraktionen, 

Einzelstadtratsmitglieder, D, D/PM, BMPA, BMPA/StR, BMPA/SD 
2. als Anlage zur Tagesordnung vormerken 

 

III. Rf. V zur Vorbereitung für eine der nächsten Sitzungen (3-Monats-Frist) 
 
 
Fürth, 11.11.2013 
BMPA/SD 
I.A. 
 
 
 
  1095/1096 
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Auszug aus dem Protokoll der Bürgerversammlung Nord-Ost vom 07.11.2013 
- Flächennutzungsplan im Bereich Vach - 
 
 
Herr Karl Finzel, Vacher Str. 409, 90768 Fürth 
 
Antrag: 
 
Der derzeit gültige Flächennutzungsplan soll hinsichtlich einer Umgehungsstraße von Vach bis 
über den Verkehrswegeplan entschieden ist, keine Änderung erfahren. 
 
Dieser Antrag wird gegen eine Stimme angenommen. 
 
 
Fürth, 11.11.2013 
Protokollführer 

Ö  21.1
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 Verfügung zum Antrag 
 
Antragsteller: 
Herr Christian Jäck-Groß, Vacher Str. 395, 90768 
Fürth 

Antragsnummer: 
AG/282/2013 

Antragsdatum: 
11.11.2013 

Gegenstand des Antrags: 
Bürgerversammlung Nord-Ost vom 07.11.2013 - 
Erstellung des Verkehrskonzeptes für den Bereich 
Vach binnen eines Jahres 

Bearbeiter: 
Harald Holmer 

 
 

I. Der Antrag aus der Bürgerversammlung vom 07.11.2013 wird in einer der nächsten Sitzungen 

des folgenden Gremiums behandelt: Stadtrat 

 

II. BMPA/SD 

 
1. zur Fertigung eines Abdruckes für alle Fraktionen, 

Einzelstadtratsmitglieder, D, D/PM, BMPA, BMPA/StR, BMPA/SD 
2. als Anlage zur Tagesordnung vormerken 

 

III. Rf. V zur Vorbereitung für eine der nächsten Sitzungen (3-Monats-Frist) 
 
 
Fürth, 11.11.2013  
BMPA/SD 
I.A. 
 
 
 
  1095/1096 
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Auszug aus dem Protokoll der Bürgerversammlung Nord-Ost vom 07.11.2013 
- Erstellung des Verkehrskonzeptes für den Bereich Vach binnen eines Jahres - 
 
 
Herr Christian Jäck-Groß, Vacher Str. 395, 90768 Fürth 
 
Antrag: 
 
Es wird beantragt, dass das für den Bereich Vach geforderte Verkehrskonzept binnen eines 
Jahres erstellt werden soll und in der Bürgerversammlung 2014 vorgestellt werden soll (siehe 
auch Antrag von Herrn Finzel). 
 
Dieser Antrag wird einstimmig angenommen. 
 
 
Fürth, 11.11.2013 
Protokollführer 

Ö  21.2
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SpA/233/2013 

I. Vorlage  
 
Beratungsfolge - Gremium Termin Status Ergebnis 
Stadtrat 18.12.2013 öffentlich - 

Beschluss 
 

 
 

Anträge aus der Bürgerversammlung vom 07.11.2013: AG/278/2013, AG/279/2013, 
AG/282/2013 

 
Aktenzeichen / Geschäftszeichen 
 

 
 

Anlagen:  
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Die Ausführungen des Baureferates werden zustimmend zur Kenntnis genommen. Die 
Verkehrsuntersuchungen sollen in Auftrag gegeben werden. Das FNP-Änderungsverfahrens soll 
erst fortgesetzt werden, wenn die Ergebnisse der vorstehenden Untersuchung vorliegen.  
Den genannten Anträgen aus der Bürgerversammlung wird zugestimmt.  
 

 
Sachverhalt: 
 
Im Rahmen der Bürgerversammlung am 07.11.2013 wurden u. a. folgende Anträge zur 
Behandlung im Stadtrat gestellt: 
 
AG/278/2013 
Antrag auf Erstellung eines Verkehrswegeplans für den Bereich Vach 
Aufgrund der Ansiedlungen von Wohnen und Gewerbe soll ein vernünftiger Verkehrswegeplan 
für den Bereich Vach für die Zukunft aufgestellt werden. Anhand der im Plan enthaltenen 
Alternativen soll das weitere Vorgehen entschieden werden. 
 
AG/279/2013 
Flächennutzungsplan im Bereich Vach 
Der derzeit gültige Flächennutzungsplan soll hinsichtlich einer Umgehungsstraße von Vach bis 
über den Verkehrswegeplan entschieden ist, keine Änderung erfahren. 
 
AG/282/2013 
Erstellung des Verkehrskonzeptes für den Bereich Vach binnen eines Jahres 
Es wird beantragt, dass das für den Bereich Vach geforderte Verkehrskonzept binnen eines 
Jahres erstellt werden soll und in der Bürgerversammlung 2014 vorgestellt werden soll (siehe 
auch Antrag AG/278/2013) 
 

Ö  21.3
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Die o. g. Anträge aus der Bürgerversammlung beziehen sich auf die Verkehrsprobleme in Vach 
bzw. im Fürther Norden und deren öffentliche Diskussion. In diesem Zusammenhang wurde das 
Verfahren zur Herausnahme der Trassenführung in Prüfung aus dem wirksamen 
Flächennutzungsplan durch den Stadtrat am 25.07.2012 (FNP-Änderungsnummer 2012.11) 
eingeleitet.  
Die mit den Anträgen angesprochenen verkehrsplanerischen Erwägungen sind sehr 
weitreichend und komplex. Sie erfordern eine grundlegende Bearbeitung über den Bereich 
Vach hinaus und die Einbeziehung externer Fachplanungsbüros. Gegenwärtig wird eine 
diesbezügliche Vergabe als Teil eines Verkehrsentwicklungsplans durch die Verwaltung 
vorbereitet. Eine zeitnahe Bearbeitung wird angestrebt, es kann jedoch nicht zugesichert 
werden, dass eine abschließende Bearbeitung innerhalb Jahresfrist erfolgen kann.  
Eine Weiterführung des FNP-Änderungsverfahrens ist aus Sicht der Verwaltung erst dann 
sinnvoll, wenn die Ergebnisse der verkehrsplanerischen Untersuchungen vorliegen und damit 
die vorliegenden Einwände fundiert behandelt werden können.  
 
Finanzierung: 
 
Finanzielle Auswirkungen jährliche Folgelasten 

  nein   ja Gesamtkosten       €  nein  ja       € 

Veranschlagung im Haushalt  

  nein  ja Hst.       Budget-Nr.       im  Vwhh  Vmhh 
wenn nein, Deckungsvorschlag:  

 
 
Beteiligungen  
 
 
II. BMPA / SD zur Versendung mit der Tagesordnung 
III. Beschluss zurück an Stadtplanungsamt 
 
 
Fürth, 10.12.2013 
 
 
 
 
   __________________________ 
 

Unterschrift der Referentin bzw.  
des Referenten 

Stadtplanungsamt 
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 Verfügung zum Antrag 
 
Antragsteller: 
Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen 

Antragsnummer: 
AG/310/2013 

Antragsdatum: 
10.12.2013 

Gegenstand des Antrags: 
Antrag der Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen 
vom 10.12.2013 - Sachstandsbericht und 
Finanzierung Digitales BOS-Funknetz 

Bearbeiter: 
Michaela Zöllner 

 
 

I. Der Antrag wird – gemäß Rücksprache mit dem Oberbürgermeister – in der nächsten Sitzung 

des folgenden Gremiums behandelt: Stadtrat 

 

II. BMPA/SD 

 
1. Fax an Antragsteller/in bzw. antragstellende Fraktion 
2. Fax an Rf. III zur Vorbereitung für die Sitzung 
3. zur Fertigung eines Abdruckes für alle Fraktionen, 

Einzelstadtratsmitglieder, BMPA, BMPA/StR, BMPA/SD 
4. den Antrag auf die Tagesordnung setzen 

 

 
 
Fürth, 11.12.2013 
BMPA/SD 
i.A. 
 
 
 
  1095/1096 
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BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Stadtratsfraktion
Mathildenstr. 24, 90762 Fürth

Fraktion DIE GRÜNEN, Mathildenstr. 24, 90762 Fürth

Direktorium
Herrn Oberbürgermeister
Dr. Thomas Jung
-     Rathaus    -

90744 Fürth

Brigitte Dittrich
Tel.: 75 41 74
bruldimo@t-online.de

Waltraud Galaske
Tel.: 76 29 74
galaske@gmx.de

Harald Riedel
Tel.: 78 76 333
harald.riedel@gruene-fuerth.de

Dagmar Orwen
Tel.: 92 380 203
dagmar.orwen@web.de

Büro:
Tel.: 0911-74 52 72
Fax.: 03212-1048615
info@gruene-fuerth.de

10. Dezember 2013

Antrag zur Stadtratssitzung am 18. Dezember 2013
Sachstandsbericht und Finanzierung Digitales BOS-Funknetz

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
zur Stadtratssitzung am 18. Dezember 2013 stellen wir folgenden 

Antrag:
Die Verwaltung gibt einen aktuellen Sachstandsbericht zum BOS-Probebetrieb.
Darüber hinaus werden die aktuellen finanziellen Rahmenbedingungen und die Kosten 
der Einführung für die Stadt Fürth incl. der Kosten für die integrierte Leitstelle erläutert.

Begründung:
Mit Beschluss des Finanz- und Verwaltungsausschuss vom 21.11.2012 beteiligt sich die 
Stadt Fürth am erweiterten Probebetrieb des BOS-Digitalfunk. Laut Sitzungsvorlage soll  
der Probebetrieb von 6/2013 bis 12/2013 stattfinden, somit müssten nun erste Erkennt-
nisse vorliegen.
Der Presse ist zudem zu entnehmen, dass die Kosten für die Stadt Nürnberg deutlich  
steigen, u.a. wegen Kostensteigerungen bei der integrierten Leitstelle - an der sich auch 
die Stadt Fürth beteiligen muss - und den Kosten für die Aufrüstung der U-Bahn.

Mit freundlichen Grüßen

Brigitte Dittrich
(Fraktionssprecherin)

Waltraud Galaske
(Stadträtin)

Harald Riedel
(Stadtrat) 

Dagmar Orwen
(Stadträtin)

Ö  22
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